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Gender-Erklärung 

Zur besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Elektromobilitätskonzept auf die gleichzeitige Ver-

wendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum 

verwendet, wobei beide Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.
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1 Zielstellung und Vorgehen 

In diesem einleitenden Kapitel werden die Zielstellungen, die das vorliegende Elektromobilitäts-

konzept verfolgt, veranschaulicht. Es wird aufgezeigt, wie im Rahmen der Projektbearbeitung vor-

gegangen wurde und welche Akteure hierbei einbezogen wurden.  

Aufgrund aktueller Herausforderungen des Klimaschutzes hinsichtlich der Reduzierung der Treib-

hausgasemissionen, aber auch aus Umweltschutzgründen aufgrund hoher Feinstaubbelastungen 

kommt nachhaltiger Mobilität und damit auch der Elektromobilität eine hohe Bedeutung zu. Elekt-

rische Antriebe werden sich im kommenden Jahrzehnt sukzessive zur dominierenden Antriebsart 

für Fahrzeuge entwickeln. Elektromobilität hat ein hohes Potential zur deutlichen Reduzierung der 

lokalen Kohlenstoffdioxid-Emissionen (CO2) und Stickstoffdioxid-Immissionen (NO2). Der Markt-

hochlauf für Elektrofahrzeuge und deren Verbreitung hängen dabei in hohem Maße von den vor-

handenen Rahmenbedingungen ab. 

Mit dem Ziel, bis 2040 Null-Emissionsstadt und damit klimaresilient und CO2-neutral zu werden, 

hat die Stadt Ingelheim mit dem Klimaschutzteilkonzept ăKlimaschutzfreundliche Mobilitªtò aus 

dem Jahr 2015 bereits Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität als Teil einer nachhaltigen 

Mobilitätsentwicklung entwickelt und erprobt. Dabei wurden die Errichtung von öffentlicher Ladein-

frastruktur (LIS), das Schaffen von Anreizen für eine klimafreundliche Gestaltung des motorisierten 

Individualverkehrs (MIV), die Einführung eines E-Carsharing- und E-Bikesharing-Angebotes, die Er-

probung eines Elektrokleinbusses im Stadtverkehr und die Integration einer klimafreundlichen Mo-

bilitätsgestaltung in Stadtentwicklungsprozessen thematisiert. Das vorliegende Elektromobilitäts-

konzept für die Stadt Ingelheim stellt die Weichen für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung bis 

2035 und enthält Maßnahmen, um die elektromobilen Potentiale der Stadt sinnvoll auszuschöp-

fen. 

Das Konzept gliedert sich in die Teilbereiche: 

¶ Bedarfsprognose Ladeinfrastruktur, 

¶ Analyse des kommunalen Fuhrparks inklusive Bauhof, 

¶ Elektromobilität in der Wirtschaft, 

¶ Machbarkeit eines elektrifizierten Fährbetriebes, 

¶ E-Carsharing, 

¶ Fahrradverleihsystem/Bikesharing, 

¶ Multimodalität ð Zukünftige Verantwortlichkeit für (Elektro-) Mobilitätsthemenstellungen 

¶ Wohnungsbau  

¶ Handel 

Die Projektbearbeitung erfolgte im Zeitraum von Oktober 2020 bis Dezember 2021. 

Beteiligungsformate/Veranstaltungen 

 Zielgruppe und Inhalte 

Übergeordnet 

Interne Auftaktveranstaltung ð 

22.09.2020  

Stadt Ingelheim 

¶ Vorstellung des geplanten Vorgehens und Zeitplans 

¶ Klärung von Zuständigkeiten und offenen Fragen 

Ergebnispräsentationen 

Stadt Ingelheim 

¶ Vorstellung der Konzeptergebnisse und Maßnahmenschwer-

punkte 
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AP ð Ladeinfrastrukturkonzept bis 2030 für Schnellladung und Normalladung 

Auftaktveranstaltung Ladeinfra-

strukturkonzept ð 19.04.2021  

Stadt Ingelheim 

¶ Vorstellung der Ergebnisse der Ladeinfrastrukturprognose 

¶ Absprache der weiteren Ziele der Stadt im Ausbau von LIS 

¶ Klärung von Zuständigkeiten in Bezug auf die Genehmigung von 

LIS und den Betrieb der zukünftigen Ladepunkte 

Absprachetermin Ausbaupla-

nung von Ladeinfrastruktur ð 

22.06.2021  

Stadt Ingelheim, Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-

GmbH 

¶ Besprechung des Betriebes der zukünftig auszubauenden LIS 

¶ Absprache von Zulieferungen für Standortvorschläge und der 

Netzkapazitäten 

AP ð Elektrifizierung des Bauhof-Fuhrparks 

Auftaktveranstaltung Elektrifizie-

rung des Bauhof-Fuhrparks ð 

19.10.202 0 

Stadt Ingelheim 

¶ Vorstellung des geplanten Analysevorgehens 

¶ Absprache benötigter Datenzuarbeit durch die Verantwortlichen 

des Bauhofes 

¶ Absprache der Analyseziele und Besonderheiten (Betrachtung 

Elektromobilitätspotentiale und Einsatz von Wasserstofffahrzeu-

gen) 

Ergebnisvorstellung Analyse des 

Bauhof-Fuhrparks ð 

23.06.2021  

Stadt Ingelheim 

¶ Vorstellung der Analyseergebnisse 

¶ Absprache des weiteren Vorgehens und Anpassung der Ergeb-

nisse 

AP ð Kommunikation, Akzeptanz und Beteiligung 

Informationsveranstaltung 

ăElektrifizierung gewerblicher 

Flottenò ð 23.06.2021  

Stadt Ingelheim, interessierte Unternehmen 

¶ Vorstellung eines Handlungsleitfadens zur Etablierung von Elekt-

rofahrzeugen in gewerbliche Flotten 

¶ Erfahrungsaustausch innerhalb der Unternehmensvertreter 

Ergebnisvorstellung des Elektro-

mobilitätskonzeptes und kurze 

Mitarbeiterschulung zum Thema 

Mobilitätsmanagement ð 

24.11.2021 

Stadt Ingelheim 

¶ Vorstellung der Kernergebnisse des Elektromobilitätskonzeptes 

¶ Kurze Impulse zum Thema Mobilitätsmanagement 

¶ Vorstellung einer durchgeführten Umfrage unter Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung 

¶ Besprechung weiterer Maßnahmen im Bereich des Mobilitätsma-

nagements der Mitarbeiter auf dienstlichen und privaten Wegen 

¶ Diskussion von Chancen und Hemmnissen 

Bürgerinformationsveranstal-

tung ăElektromobilitªt in der 

Stadt Ingelheimò ð 02.10.2021 

Stadt Ingelheim, Bürger der Stadt, Carsharing-Anbieter, Fahrradver-

leih 

¶ Aufstellung eines Informationsstandes auf dem Ingelheimer Wo-

chenmarkt 

¶ Darstellung von Projektergebnissen auf Postern 

¶ Diskussion mit Bürgern zu Erfahrungen und Hemmnissen im Be-

reich der Elektromobilität 

Informationsveranstaltung 

ăElektromobilitªt in der Woh-

nungswirtschaftò ð 29.09.2021  

¶ Kurzvorstellung der Prognoseergebnisse für die Stadt Ingelheim 

¶ Aufnahme von Problemstellungen der Akteure im Bereich LIS für 

Neubauten und Gebäude im Bestand 

¶ Darstellung von Lösungsmöglichkeiten für die Errichtung von LIS 

und Betreibermodellen 

Analysen 

Im Rahmen der Projektbearbeitung wurden verschiedene Analysen durchgeführt. Dabei kamen die 

Software-Produkte der Mobilitätswerk GmbH zum Einsatz. Im Folgenden werden diese kurz vorge-

stellt, auf das genaue Vorgehen zur Bearbeitung der einzelnen Arbeitsschwerpunkte wird in den 

folgenden Kapiteln eingegangen.  

¶ GISeLIS ð LIS-Analyse 
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o Prognose von Elektrofahrzeugen und Ladebedarf auf Kommunalebene, differen-

ziert nach Ladeleistung (AC/DC) und Art des Ladens (Privatladen/Arbeitgeberla-

den/Anwohnerladen/(halb-)öffentliches Laden/Schnellladen) 

o Prognose von Ladebedarfen für 100 x 100 m-Raster und Ableitung von Standor-

tempfehlungen für den weiteren Ausbau der (halb-)öffentlichen LIS auf Kommunal-

ebene 

o Strombedarfsprognose auf Kommunalebene 

¶ eOptiFlott ð Fuhrparkoptimierung und Elektrifizierungspotential 

o Fuhrparkanalyse für die Fahrzeuge des kommunalen Fuhrparks und der Bauhof-

Fahrzeuge der Stadt Ingelheim  

o Ermittlung von Einspar- und Optimierungspotentialen der Fuhrparkfahrzeuge unter 

Berücksichtigung der Nutzung von Privat-Pkw-Fahrten sowie Carsharing-Fahrzeu-

gen zu dienstlichen Zwecken 

Ergebnisaufbereitung 

Alle Teilergebnisse wurden durch das Projektteam in der vorliegenden Berichtsform aufbereitet und 

als vollständiger Ergebnisbericht übergeben. Weiterhin bestehen einzelne Dokumente als separate 

Teilergebnisse des Konzeptes, welche dem Auftraggeber übergeben wurden:  

¶ Georeferenzierte Daten der LIS-Prognose 

¶ Flyer zur Elektromobilität (in der Stadt Ingelheim) für Bürger 
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2 Relevanz und Entwicklung der Elektromobilität 

Im vorliegenden Kapitel wird die Relevanz der Elektromobilität als Antriebstechnologie verdeut-

licht. Die der positiven Entwicklung zugrunde liegenden Gesetze, Strategien und Konzepte werden 

sowohl auf globaler und europäischer als auch auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene vorge-

stellt (vgl. Kapitel 2.1). Nach einem Überblick über aktuell und künftig am Markt verfügbare Mo-

delle (vgl. Kapitel 2.2) wird auf die Absatzentwicklung von Elektrofahrzeugen in den vergangenen 

Jahren eingegangen (vgl. Kapitel 2.3). Eine Beurteilung deren Praxistauglichkeit schließt das Kapi-

tel ab (vgl. Kapitel 2.4).  

Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor 2019 bundesweit bei 

164 Mio. t CO2 lag. Im Vergleich zum Basisjahr 1990 entspricht dies einer Steigerung von 0,61 %. 

Obwohl die Emissionen zwischen 2000 und 2010 aufgrund von Einsparungen durch neue effizien-

tere Motoren und weitere Verbesserungen der Automobiltechnologie reduziert werden konnten, hat 

der Verkehrssektor bisher keine relevanten Einsparungen zur Erreichung der Klimaschutzziele bei-

gesteuert. Zwischen 2010 und 2017 stiegen die verkehrsbedingten Emissionen aufgrund höherer 

Fahrleistungen und stärkeren Motorisierungen wieder an. Für das Jahr 2020 ist der CO2-Ausstoß 

im Verkehrssektor mit 146 t CO2 erstmals geringer als im Basisjahr 1990. Dies ist u. a. auf die 

COVID-19-Pandemie zurückzuführen, die mit einem geringeren Verkehrsaufkommen einhergeht.  

 

Abbildung 1: Treibhausgasentwicklung ð CO2 im Verkehrssektor1 

Der Verkehrssektor mit einem Anteil von rund 20 % an den aktuellen Treibhausgasemissionen 

Deutschlands muss nun zwingend einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Rele-

vante Emissionseinsparungen können nur durch tiefgreifende Eingriffe erreicht werden. Neben der 

Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -optimierung sowie ökonomischen Maßnahmen stellt die 

Emissionsminderung durch Elektromobilität eine wirksame Maßnahme dar. 

2.1 Rahmenbedingungen 

Um sich auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Klimawandel, 

der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und der Energiewende vorzubereiten, wurden sowohl 

 

1 Vgl. UBA (2021), vgl. BMU (2021) 
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auf globaler und europäischer als auch auf Bundes- und Landesebene Gesetze, Strategien und 

Konzepte mit entsprechenden Zielstellungen und Maßnahmenprogrammen entwickelt. Nachfol-

gend werden einige Gesetze, Strategien und Konzepte vorgestellt, die für die Entwicklung der Elekt-

romobilität eine bedeutende Rolle spielen.  

2.1.1 Global 

Bei der UN-Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 einigten sich 197 Staaten, darunter auch die EU 

und ihre Mitglieder, auf ein neues globales Klimaschutzabkommen. Mit der Unterzeichnung des 

Übereinkommens von Paris (2015) setzten sich diese Staaten das Ziel, die globale Durchschnitts-

temperatur deutlich unter 2°C zu halten und durch weitere Maßnahmen sukzessive auf 1,5 °C zu 

begrenzen. Als Beitrag zur Erreichung dieses Ziels haben die Länder umfassende nationale Akti-

onspläne zur Reduzierung der Emissionen vorgelegt. Die Staaten kommen alle fünf Jahre zusam-

men, um die diesbezüglichen Fortschritte gemeinsam zu bewerten und ggf. Anpassungs- und Ver-

besserungsbedarfe zu bestimmen.2  

2.1.2 Europäische Union 

Die 2018 in Kraft getretene Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EU-Richtli-

nie 2018/844)  enthält Vorgaben, welche die Gebäudesanierung in Richtung energieeffizienter Sys-

teme beschleunigen und diese intelligenter machen sollen. Die Mitgliedsstaaten erhalten damit 

u. a. Vorgaben zur Umsetzung in nationales Recht, welche die Bereitstellung von LIS für Elektro-

fahrzeuge in Gebäuden unterstützen. 

Seit Anfang des Jahres 2020 schreibt die Europäische Union (EU) mit der Verordnung zur Festset-

zung von CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge 

(EU-Richtlinie 2019/631)  CO2-Flottengrenzwerte für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge vor. Für 

die gesamte EU-Flotte gelten damit die durchschnittlichen Zielwerte von 95 g CO2/km Fahrleistung 

für Pkw bzw. 147 g CO2/km für leichte Nutzfahrzeuge. Für jeden Hersteller wird dabei ein individu-

eller, aus dem jeweiligen durchschnittlichen Fahrzeuggewicht abgeleiteter, Wert berechnet. Da ab 

2021 für jedes ausgestoßene Gramm CO2 über dem Grenzwert eine Strafe von 95 û f¿r jeden ver-

kauften Pkw fällig wird und die Strafzahlungen durch die schrittweise Absenkung des Grenzwertes 

bis 2030 bis auf 59 g für die EU-Flotte verhältnismäßig stark ansteigen, sind die Automobilherstel-

ler bemüht, dies u. a. durch den Einsatz alternativer Antriebe zu vermeiden. Deshalb wird ange-

nommen, dass E-Pkw zwischen dem Jahr 2030 und 2040 die deutliche Mehrheit der Neuzulassun-

gen ausmachen werden. Namhafte Hersteller, wie z. B. Volkswagen, bekennen sich zur Elektromo-

bilität und kündigen an, die Produktion von Pkw mit Verbrennungsmotoren langfristig einzustellen. 

2.1.3 Deutschland 

Aus den klimapolitischen Zielen des Bundes ergibt sich ein dringender Bedarf zur Förderung der 

Elektromobilität. Nach dem Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung 

(2009)3 soll Deutschland zu einem Leitmarkt der Elektromobilität werden. Um den innerstädti-

schen Verkehr bis 2050 überwiegend emissionsfrei zu gestalten, wurde das Ziel von 1 Mio. zuge-

lassenen Elektrofahrzeugen bis 2020 festgesetzt. Dieses Ziel wird voraussichtlich erst 2022 bis 

2023 erreicht werden.4 Zudem soll flächendeckend LIS in den wichtigsten Ballungsgebieten bereit-

gestellt werden.  

 

2 Vgl. European Commission (o. J.). 
3 Vgl. Die Bundesregierung (2009) 
4 Vgl. NPE (2018) 
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Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) (2013)5 ist als Beitrag zum Er-

reichen der im Energiekonzept der Bundesregierung 2050 (2010) festgelegten Ziele für den Ver-

kehrssektor zu verstehen. Sie gibt einen umfassenden Überblick über verschiedene alternative 

Technologien und dient somit als Informations- und Orientierungsgrundlage. In diesem Zusammen-

hang wird auch die Elektromobilität als alternative Technologie berücksichtigt.  

Mit dem 2015 in Kraft getretenen Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betrie-

bener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz) (EmoG) wurden die grundlegenden Rahmenbedingun-

gen zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität mit Elektrofahrzeugen geschaffen. Eine wichtige 

Regelung war dabei die Einführung einer verbindlichen Kennzeichnung von Elektrofahrzeugen und 

die Definition von Umweltkriterien für PHEV. Kommunen erhalten darüber hinaus durch das EmoG 

die Möglichkeit, elektrischen Fahrzeugen im Straßenverkehr Privilegien einzuräumen, sofern sie 

die Kriterien erfüllen. Folgende Privilegien für Elektrofahrzeuge sind möglich:  

¶ Ausweisung von Sonderparkplätzen auf öffentlichen Straßen oder Wegen  

¶ Freigabe von Sonderspuren 

¶ Ausnahme bei Zufahrtsbeschränkungen und Durchfahrtsverboten 

¶ Besondere Parkgebührenordnung 

Die aus dem Übereinkommen von Paris abgeleiteten und im Klimaschutzplan 2050 (2016)6 fest-

geschriebenen Klimaschutzziele Deutschlands sehen eine Senkung der Treibhausgasemissionen 

von mindestens 65 % bis 2030 bzw. 88 % bis 2040, mit Bezug auf das Basisjahr 1990, vor. Bis 

2045 soll Deutschland weitgehend klimaneutral sein. Um dies zu erreichen, sieht der Klimaschutz-

plan 2050 neben der Etablierung neuer Mobilitätsangebote, wie z. B. Car- und Bikesharing, u. a. 

die zunehmende Energieversorgung des Straßen- und Schienenverkehrs mit Strom aus erneuerba-

ren Energien vor. Außerdem besteht das Ziel darin, eine global wettbewerbsfähige Batteriezellfer-

tigung in Europa zu schaffen und Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich der Batterie- 

und Speichertechnologien stärker zu fördern. Auch das Netz an Lademöglichkeiten für Elektrofahr-

zeuge soll zügig und vor allem flächendeckend ausgebaut werden.  

Die 2016 in Kraft getretene Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren 

und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile 

(Ladesäulenverordnung) (LSV) schreibt technische Mindestanforderungen für öffentlich zugängli-

che Ladepunkte vor. Zudem wurde festgelegt, dass die Betreiber die entsprechenden Ladepunkte 

der Bundesnetzagentur anzeigen müssen. Mit der Novellierung der LSV am 12.05.2017 wurde 

außerdem beschlossen, dass die Nutzung von Ladepunkten ohne vertragliche Bindung (punktuel-

les Laden) möglich sein muss, um den Zugang zur LIS zu erleichtern. 

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) (2019) enthält Emissionsziele für jeden Wirtschaftssektor, 

um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen. Nach der Novelle des KSG (2021) sollen die Jah-

resemissionsmengen des Verkehrssektors im Jahr 2021 145 Mio. t CO2-Äquivalent (CO2e) nicht 

überschreiten. Dieser Wert wird schrittweise niedriger angesetzt und beträgt im Jahr 2030 

85 Mio. t CO2e. 

Im 2019 beschlossenen Klimaschutzprogramm 2030 wurde u. a. als Ziel genannt, dass durch ent-

sprechende Förderprogramme bis 2030 1 Mio. öffentlich zugängliche Ladepunkte geschaffen wer-

den sollen. In diesem Zusammenhang wurde der Masterplan Ladeinfrastruktur (2019)7 entwickelt. 

 

5 Vgl. BMVBS (2013) 
6 Vgl. BMU (2016) 
7 Vgl. Die Bundesregierung (2019) 
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Dieser definiert, wie ein flächendeckender Aufbau mit gezielten Förderungen, verbesserten gesetz-

lichen Rahmenbedingungen sowie einer aktiven Koordination zwischen Bund, Ländern und Kom-

munen auf der einen und der Industrie auf der anderen Seite erreicht werden kann. 

Um den Ausbau privater LIS voranzutreiben, wurde am 1. Dezember 2020 das Wohnungseigen-

tumsgesetz (WEG) novelliert. Damit wird Wohnungseigentümern das Recht eingeräumt, die Geneh-

migung für den Einbau einer Ladevorrichtung auf dem eigenen Stellplatz auf dem Gelände der 

Wohnanlage oder in der Tiefgarage zu veranlassen. Vorher war hierfür die Zustimmung aller Mit-

glieder der Wohnungseigentümergemeinschaft notwendig, künftig reicht eine einfache Mehrheit 

aus. Miteigentümer können nunmehr lediglich über die Art der Durchführung der Baumaßnahme 

bestimmen. Die Novellierung inkludiert auch die Belange der Mieter. Diese erhalten somit das 

Recht auf die Errichtung eines Ladepunktes. Die Zustimmung des Vermieters ist jedoch erforderlich 

und die Kosten sind selbst zu tragen.8  

Zum 1. Januar 2021 ist das novellierte Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-

Energien-Gesetz) (EEG) in Kraft getreten. Darin wird das Ziel verankert, dass Deutschland hinsicht-

lich des erzeugten und verbrauchten Stroms noch vor dem Jahr 2050 treibhausgasneutral wird. 

Die Novellierung enthält verschiedene Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Dazu gehören 

bspw. die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung von Kommunen beim Ausbau von Onshore-Wind-

energieanlagen sowie Erleichterungen bei der Eigenversorgung. So werden z. B. PV-Anlagen mit 

einer installierten Leistung bis zu 30 kW im Umfang von 30 MWh komplett von der EEG-Umlage 

befreit. Das Gesetz sieht ebenfalls vor, dass die Herstellung von grünem Wasserstoff voll von der 

EEG-Umlage befreit werden kann.  

Mit dem am 25.03.2021 in Kraft getretenen Gesetz zum Aufbau von Lade- und Leitungsinfrastruk-

tur für Elektromobilität in Gebäuden (GEIG) (2021) wird die EU-Richtlinie 2018/844  in nationales 

Recht umgesetzt. Demnach müssen Gebäude künftig mit Anschlüssen für LIS ausgestattet werden. 

Das Gesetz regelt, dass bei neu zu errichtenden oder umfassend zu sanierenden Wohngebäuden 

mit mehr als fünf Stellplätzen jeder Stellplatz und bei Nichtwohngebäuden9 mit mehr als sechs 

Stellplätzen jeder dritte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektrokabel auszustatten ist. Bei Nicht-

wohngebäuden mit mehr als 20 Stellplätzen (dies betrifft im Gegensatz zu Wohngebäuden den 

gesamten Bestand) muss zudem ab dem 1. Januar 2025 mindestens ein Ladepunkt errichtet wer-

den. Eigentümer von mehreren Nichtwohngebäuden haben dabei die Möglichkeit, die Gesamtzahl 

der zu errichtenden Ladepunkte an einer Stelle zu bündeln.10 

2.2 Marktüberblick 

Die Auswahl und Vielfalt der Elektrofahrzeuge nimmt stetig zu. Mittlerweile gibt es elektrische Mo-

delle in jeder Fahrzeugklasse. Nachfolgend wird ein kurzer Marktüberblick über elektrische Pkw, 

leichte und schwere Nutzfahrzeuge gegeben.  

2.2.1 Personenkraftwagen 

In den letzten Jahren hat sich das Angebot von rein elektrischen Pkw-Modellen am Markt deutlich 

erweitert.11 Waren 2016 mehrheitlich Modelle dem Kleinst- und Kleinwagensegment sowie der 

Kompaktklasse zuzuordnen, kamen seitdem durch neue Hersteller E-Pkw-Modelle in den Klassen 

Van und Crossover dazu. Auch in der Oberklasse sind mittlerweile mehrere Modelle verschiedener 

 

8 Vgl. Immobilienverband IVD Bundesverband e.V. (2020) 
9 Ausgenommen hiervon sind Gebäude von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und öffentliche Gebäude.  
10 Vgl. electrive.net (2021) 
11 PHEV werden nicht näher betrachtet, da diese in ausreichender Bandbreite auf dem Markt verfügbar sind. 
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Hersteller verfügbar. Schlussendlich sind alle Fahrzeugklassen mit relevantem Absatzvolumen ver-

treten, nur noch wenige Segmente sind nicht mit Elektrofahrzeugen abgedeckt. Die zunehmende 

Modellvielfalt führt zu mehr potentiellen Käufern. Neben den etwa 40 bis 60 % höheren Preisen im 

Vergleich zu ähnlichen Verbrennern stellen die tatsächliche Marktverfügbarkeit und die langen Lie-

ferzeiten der Elektrofahrzeuge eine Herausforderung dar. Die nachfolgende Tabelle zeigt die von 

Januar bis Juli 2020 am häufigsten zugelassenen E-Pkw mit der zu erwartenden Lieferzeit. 

Tabelle 1: Übersicht über die meistverkauften E-Pkw in Deutschland (Januar bis Juli 2020) 
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VW e-Golf 9 953 6,20 6,20 K. A. 230 35,8 5-6 31 900 5 

Renault Zoe II 9 917 14,97 2,25 1,08 390 41,0 3-5 21 900 4 

Tesla Model 3 4 521 30,00 6,00 0,40 350 50,0 10-12 46 380 2 

VW e-up! 4 387 5,50 5,50 5,50 260 32,3 5-6 21 975 5 

Audi e-tron quattro 3 889 7,50 2,7512 0,67 435 71,0 5 69 100 5 

Hyundai Kona 

Elektro 
3 686 18,00 9,50 9,50 289 39,0 4-6 34 300 5 

BMW i3 3 339 6,00 3,00 0,50 260 37,9 1,5-3 31 950 5 

Smart Fortwo 3 079 6,00 3,00 K. A. 160 17,6 2-4 21 490 2 

Skoda Citigo e iV 2 007 10,00 4,00 1,00 260 36,8 K. A. 24 990 5 

Mini Cooper SE 1 560 9,25 4,75 0,50 185 28,9 7 32 500 4 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die im Jahr 2020 neu auf den Markt gebrachten und die 

für die Jahre 2021 und 2022 angekündigten E-Pkw-Modelle, geordnet nach Fahrzeugklassen, ge-

mäß dem neuen praktisch ermittelten Fahrzyklus Worldwide harmonized Light vehicles Test Proce-

dure (WLTP).13   

 

12 Maximal 11 kW 
13 Stand: März 2021 
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Abbildung 2: Angekündigte BEV-Modelle (SUV, Mittelklasse, Oberklasse) für 2021 und 2022 

 

Abbildung 3: Angekündigte BEV-Modelle (Kleinstwagen, Kleinwagen, Kompaktwagen) für 2021 und 2022 

Es wird deutlich, dass eine Vielzahl neuer E-Pkw-Modelle erwartet wird. Der Markteintritt von neuen 

Herstellern, wie z. B. Airways, wird sich fortsetzen. Bis Ende 2022 sollen mindestens 44 weitere 

Modelle unterschiedlicher Markenhersteller verfügbar sein.14 Es ist davon auszugehen, dass die 

Fahrzeuge kontinuierlich hinsichtlich deren Leistung und Effizienz weiterentwickelt werden. Trotz 

sinkender Gesamtfahrzeugpreise und des hohen Kostenanteils der Traktionsbatterien wird erwar-

tet, dass mit den angekündigten Modellen auch die Reichweiten der Fahrzeuge steigen werden. 

Technologieseitig ist insbesondere eine Elektrofahrzeugarchitektur mit skalierbaren und extrem 

flexiblen Komponentenbaukästen zu erwarten, welche modellübergreifend einsetzbar sind und 

sich an die Wünsche der Kunden anpassen lassen. So ist mittelfristig davon auszugehen, dass die 

Batteriekapazitäten und damit die Reichweiten je nach Anforderung des einzelnen Autokäufers 

wählbar sind.15 Solche Basisarchitekturbaukästen der Herstellergruppen eignen sich dann gleich-

ermaßen für SUV, Limousinen, Coupés und weitere Modellreihen. Die Optimierung entsprechend 

der Kundenbedürfnisse und reduzierte Kosten durch Skaleneffekte werden zu einer erhöhten At-

traktivität der Elektrofahrzeuge führen.  

 

14 Vgl. Autobild (2020) 
15 Vgl. Weiß (2017) 
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2.2.2 Leichte Nutzfahrzeuge 

Elektrische leichte Nutzfahrzeuge sind bereits auf dem Markt verfügbar.16 Das Angebot entwickelt 

sich im Vergleich zu Pkw in der derzeitigen Markthochlaufphase jedoch deutlich verzögert. Neben 

längeren Strecken, die Nutzfahrzeuge häufig zurücklegen, ist auch das zulässige Gesamtgewicht 

von großer Bedeutung. Die Batterien sind mit einem höheren Eigengewicht der Fahrzeuge verbun-

den. Dies kann dazu führen, dass die erlaubte Zuladung unter Einhaltung der zulässigen Gesamt-

masse auf ein Maß sinkt, das den Betrieb des Fahrzeugs nicht mehr attraktiv bzw. alltagstauglich 

gestaltet. Leichte Nutzfahrzeuge weisen eine zulässige Gesamtmasse von maximal 3,5 t auf. Nach 

den Vorgaben der 3. EU-Führerscheinrichtlinie wird hierzu eine Fahrerlaubnis der Klasse B benö-

tigt. Bei Überschreitung der Gesamtmasse wird eine Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 erforder-

lich.17 Die Fahrerlaubnis-Verordnung lässt zu, dass elektrische Nutzfahrzeuge bis zu einer zulässi-

gen Gesamtmasse von 4,25 t mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B gefahren werden, sofern diese 

im Bereich des Gütertransports eingesetzt werden.  

Tabelle 2: Übersicht über elektrische leichte Nutzfahrzeuge Ò 3,5 t 
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Iveco 
Daily 

Electric 

TP 

3,20-

5,90 
K. A. 

60,0/  

80,0 
200 

Ab 

83 300 
TB KB, KW 

SAIC 
Maxus 

EV80 
3,50 92 56,0 Ab 39 900 M KW 

Mercedes-

Benz 

eVito < 3,60 84 41,4 

150 

47 588 

E 

KB 
eSprinter 3,50 K. A. 55,0 

Ab 

51 400 

Nissan e-NV200 2,25 80 40,0 280 Ab 34 105 

Renault 
Master 

Z.E. 
< 3,50 

K. A. 

33,0 200 71 281 KB, KW 

Street-

scooter 

Work L 2,18 

40,0 

205 

54 085 

KW 
Work L Pi-

ckup 
PU 

2,18 

51 705 

E 
Work L 

Pure 
TP 

Je nach 

Aufbau 
49 325 

Volks- 

wagen 
e-Crafter 4,20 43,0 208 82 705 KB 

 

16 Hybride Antriebskonzepte spielen in diesem Segment keine Rolle. 
17 Richtlinie 2006/126/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein (Neufassung) 
18 HK = Hochdachkombi, PU =Pickup, TP = Transporter 
19 E = erhältlich, M = Miete, TB = Testbetrieb 
20 KB = Kleinbus, KW = Kastenwagen 
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ABT 

e-Caddy HK k. A. 

82 

37,30 220 
29 900 

(Leasing) 
KW 

e-T6 TP 3,20 
37,30/

74,60 

208/  

400 
K. A. KB 

Mittelfristig werden weitere Modelle folgen. Im Praxiseinsatz sind oftmals Reichweiten zwischen 80 

und 120 km realistisch. Bei speziellen Umrüstungen bzw. Ein- und Ausbauten muss ggf. ein zusätz-

licher Reichweitenverlust kalkuliert werden. Preislich ist bei leichten Nutzfahrzeugen ein Aufschlag 

von meist 100 % gegenüber Verbrennern des jeweiligen Modells zu erwarten. Durch attraktive Lea-

singangebote und Förderprogramme für Kurier-Express-Paket-Dienste (KEP) und kleine und mitt-

lere Unternehmen (KMU) kann dieser Preisunterschied jedoch reduziert werden, sodass die An-

schaffungskosten denen der entsprechenden Verbrennermodelle nahezu gleich sind. Die Warte-

zeiten ähneln denen im E-Pkw-Bereich.21 

2.2.3 Schwere Nutzfahrzeuge 

Derzeit befindet sich der Markt elektrischer schwerer Nutzfahrzeuge noch in der Entwicklung. An-

ders als bei leichten Nutzfahrzeugen sind derzeit kaum Serienfahrzeuge am Markt verfügbar. Das 

Segment ist aktuell stark von Kleinserienanbietern oder Umrüstern, wie z. B. EFA-S GmbH, FRAMO 

GmbH oder ORTEN Electric-Trucks GmbH, geprägt. Diese rüsten neue und gebrauchte Nutzfahr-

zeuge auf Elektroantrieb um. Die Fahrzeuge haben laut den Herstellern üblicherweise Reichweiten 

von maximal 200 km. Die Batteriekapazität ist dabei aufgrund der Umrüstung bedarfsspezifisch 

modular anpassbar. Durch die Spezialanfertigungen und kleinen Serien liegen die Kosten hier al-

lerdings deutlich höher. Auch einige Großserienhersteller setzen Modelle schon im Praxisbetrieb 

ein. Dennoch ist der Anteil der elektrischen Lkw mit einem Anteil von unter 1 % am Lastenverkehr 

bisher sehr gering.22 Die Zahl der Fahrzeugankündigungen zeigt, dass die Hersteller auch in diesem 

Segment aktiv sind und mittelfristig Fahrzeuge auf den Markt bringen wollen. Allerdings werden 

hier auch andere Technologien, wie z. B. Wasserstoff, eine deutlich höhere Relevanz haben.  

Tabelle 3: Übersicht über elektrische schwere Nutzfahrzeuge > 3,5 t 
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BYD T10ZT KL K. A. K. A. K. A 280 

K. A. 

K. A. 

- 

DAF CF Electric ZM 9,7 210 170 100 
40 t, aktuell zweite 

Erprobungsphase 

Daim-

ler 
eActros 

KA 

18,0-

25,0 
K. A. 240 200 2021 

Aktuell zweite Er-

probungsphase 

Mitsu-

bishi 

Fuso 

eCanter 7,5 185 70 100 E - 

Vision One 23,0 K. A. K. A. 350 2021 - 

 

21 Erfahrungswert aus Gesprächen mit Fuhrparkverantwortlichen deutscher Kommunen 
22 Vgl. KBA (2020a) 
23 AF = Abfallentsorgungsfahrzeug, KA = Kofferaufbau, KF = Konzeptfahrzeug, KL = Kipplaster, ZM = Zugmaschine 
24 E = erhältlich, M = Miete, TB = Testbetrieb 
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MAN 
 

eTruck ZM 

18,0-

26,0 
250 200 

E 

2018 Erprobungs-

phase, 6x2-Solo-

Lkw (ZM) auf Basis 

TGM-Reihe 

40,0 350 130 

4x2-Solo-Lkw (ZM) 

auf Basis TGS-

Reihe 

Metropolis 

(Hybrid) 
KF K. A. 

K. A. 

K. A. K. A. - 

Tesla Semi ZM 40,0 
480/

800 

131 000-

178 500 
2021 - 

Volvo 

FL Electric KA 16,0 185 
100/

300 
300 

K. A. E 

Einsatzbereiche 

auch Abfallentsor-

gung und Recycling 

FE Electric AF 27,0 
2x 

370 

200-

300 
200 

In Hamburg im Ein-

satz 

2.3 Fahrzeugabsatz 

2011 erreichten die Neuzulassungen von BEV mit 1 828 erstmals eine nennenswerte Größenord-

nung. Mitte 2013 erschienen neue Fahrzeugmodelle, wie der Tesla Model S und der Renault Zoe 

(1. Generation), die zu einem Anstieg der BEV-Neuzulassungen auf 5 464 führten. Der Anteil der 

elektrischen Neuzulassungen an allen Pkw von fast 3 Mio. pro Jahr lag damit weit unter 1 %.  

Seit 2011 steigen die Zulassungszahlen von PHEV kontinuierlich an und überschritten 2016 erst-

mals die Zahl der neu zugelassenen BEV. Der hohe Anteil ist auf ein deutlich größeres Angebot im 

Vergleich zu BEV zurückzuführen. PHEV bieten vor allem in größeren, schweren Fahrzeugklassen 

deutlich höhere Einsparungseffekte. Dies spiegelt sich in einem durchschnittlich höheren Gesamt-

fahrzeuggewicht von knapp 24 % gegenüber dem Mittel aller zugelassenen Pkw wieder. Der Elekt-

roantrieb erhöht das Gewicht meist nur um 80 bis 160 kg gegenüber einem vergleichbaren Verb-

rennerfahrzeug. 

  



 

13 

 

 

Abbildung 4: Entwicklung der monatlichen Neuzulassungen von BEV und PHEV25 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie, welche im März 2020 begann, ist die Anzahl der elektrischen 

Neuzulassungen an allen Pkw-Neuzulassungen im April 2020 vergleichsweise stark gesunken (vgl. 

Abbildung 4). Seitdem ist sie über das Jahr 2020 hinweg fast kontinuierlich angestiegen (Aus-

nahme: August). Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 194 154 BEV und 200 539 PHEV neu zuge-

lassen. Im Dezember 2020 entspricht dies einem sehr hohen elektrischen Neuzulassungsvorteil 

von 26,7 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele Privatpersonen den bis Ende des Jahres 

2020 verringerten Mehrwertsteuersatz von 16 % nutzen wollten. Zudem ist davon auszugehen, 

dass viele Automobilhersteller zum Ende des Jahres eine Vielzahl an Elektrofahrzeugen zugelassen 

haben, um Strafzahlungen durch die aktuellen Vorgaben der Flottenverbräuche (vgl. Kapitel 2.1.2) 

zu vermeiden. Im Januar 2021 ist nicht nur die Anzahl der elektrischen Neuzulassungen im Ver-

gleich zum vorherigen Monat stark zurückgegangen, sondern auch die Gesamtzahl der Pkw-Neuzu-

lassungen. In den Folgemonaten konnte ein Anstieg verzeichnet werden. Im Januar 2022 ist die 

Anzahl der elektrischen Neuzulassungen wieder leicht gesunken und lag bei 20 892 BEV und 

18 900 PHEV. Dies entspricht einem Neuzulassungsanteil von Elektrofahrzeugen von 21,6 %. Da-

mit wird derzeit eine ausreichende Menge an Elektrofahrzeugen zugelassen, um die aktuellen Vor-

gaben der Flottenverbräuche theoretisch erfüllen zu können. Da die Hersteller verschiedene Stra-

tegien verfolgen, gilt dies für jeden Hersteller individuell.  

Für Elektrofahrzeuge mit einem Listenpreis von max. 40 000 û erhielten Käufer durch die Richtlinie 

zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen den sogenannten Umweltbo-

nus in Höhe von zunächst 4 000 û und ab 2018 von 6 000 û (50 % Anteil Bund, 50 % Anteil Auto-

mobilhersteller). Mit der am 19.12.2020 eingeführten Innovationsprämie, die zur Erreichung der 

Klimaschutzziele bis 2030 beitragen soll, wurde der Bundesanteil am Umweltbonus deutlich er-

hºht. F¿r Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis bis zu 40 000 û gelten nun folgende Fºrderhºhen: 

¶ Bundesanteil von 6 000 û (BEV) bzw. 4 500 û (PHEV) 

 

25 Eigene Zusammenstellung nach EAFO (2020) und KBA (2022) 
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¶ Herstelleranteil von mindestens 3 000 û (BEV) bzw. 2 250 û (PHEV) 

Damit ergeben sich Mindestfºrderbetrªge von 9 000 û (BEV) bzw. 6 750 û (PHEV). Bei Fahrzeugen 

mit höherem Nettolistenpreis reduzieren sich diese um jeweils 20 %. Die erhöhte Prämie gilt bis 

zum Ende des Jahres 2021. Anschließend wird bis 2025 ein reduzierter Bundesanteil von 50 % 

gewªhrt, solange bis die Bundesmittel in Hºhe von 2,09 Mrd. û ausgeschºpft sind.26 Bei gleichblei-

benden Zulassungszahlen ist allerdings mit einer Ausschöpfung bis Ende 2021 zu rechnen. 

Dass die Rahmenbedingungen bezüglich der Förderung der Elektromobilität in anderen europäi-

schen Ländern deutlich attraktiver sind, zeigt die nachfolgende Abbildung. 2020 lag Deutschland 

mit einem E-Pkw-Anteil von 10 % (PHEV und BEV) an allen Pkw-Neuzulassungen im Vergleich zu 

bspw. Schweden (26,9 %) und Norwegen (70,8 %) weit zurück.  

 

Abbildung 5: Marktanteil von E-Pkw (Neuzulassungen PHEV und BEV) in europäischen Ländern27 

2.4 Praxistauglichkeit  

Elektrofahrzeuge werden in der öffentlichen Diskussion teilweise als nicht praxistauglich und un-

geeignet eingeordnet. Dies basiert verständlicherweise auf den Gewohnheiten und Erfahrungen 

der Personen mit konventionellen Fahrzeugen. Die über ein Jahrhundert gewachsene Infrastruktur 

mit konventionellen Fahrzeugen und zugehörigen Unternehmen muss im Elektromobilitätsbereich 

 

26 Vgl. Die Bundesregierung (2019) 
27 Vgl. PwC (2020) 
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erst aufgebaut und Nutzungserfahrungen gesammelt werden. Damit verbundene, veränderte Ab-

läufe, wie das Laden beim Parken im Vergleich zum Tanken, erfordern eine längere Gewöhnungs-

phase.  

E-Pkw sind in der Serienproduktion und können die praktischen Anforderungen an Mobilität erfül-

len. Sie sind in vielerlei Hinsicht Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren überlegen. Die Möglichkeit, 

unabhängig von einer ökologischen Stromerzeugung (die immer gewählt werden sollte) lokal emis-

sionsfrei zu fahren, bietet große Vorteile. Neben Nachhaltigkeitsaspekten ist zudem eine deutlich 

höhere Effizienz und Leistungsentfaltung im Vergleich zu Fahrzeugen aller anderen Antriebsarten 

ein grundlegendes Merkmal. Außerdem sorgt eine geringere Komplexität des Motors und des An-

triebsstranges mit weniger Bauteilen für einen geringeren Wartungsaufwand.  

Um Elektrofahrzeuge zu fördern, müssen attraktive Rahmenbedingungen und Konditionen ge-

schaffen werden. Der Fahrzeugpreis und die positiven Aspekte müssen denen von Verbrennern 

überlegen sein. Fehlt dieser Anreiz für die Automobilindustrie und die Käufer, bedingt dies eine 

Eigenmotivation, die aktuell nicht in ausreichendem Umfang vorhanden ist. Alle Hersteller müssen 

vergleichbare Absätze zwischen Elektro- und konventionellen Fahrzeugen erreichen, um unabhän-

gig von den gesetzlichen Rahmenbedingungen die notwendige preisliche Attraktivität erzielen zu 

können. Die Inaktivität im Bereich alternativer Antriebstechnologien, unabhängig von den potenti-

ellen Strafzahlungen aufgrund des einzuhaltenden Flottenverbrauchs, birgt für Automobilhersteller 

hohe Risiken. Die Modell- und Produktionsplanung sowie Akkubestellungen sind langfristige Pro-

zesse, die einen Vorlauf von zwei bis fünf Jahren benötigen. Volumenhersteller, die nicht rechtzeitig 

eine Umstellung in der Produktion vornehmen, werden auf regulatorisch beschränkten Märkten 

kaum noch Fahrzeuge absetzen können. Durch die Einführung der E-Pkw-Quote in China, Steuer-

erleichterungen in Norwegen und Kaufprämien in mehreren Ländern sind erste Rahmenbedingun-

gen gesetzt. Immer mehr Länder diskutieren über das Verbot von Verbrennerfahrzeugen. So wird 

bspw. auf den Balearen ab 2025 die Neuzulassung von Fahrzeugen mit Diesel- und ab 2035 von 

Fahrzeugen mit Benzinmotor verboten.28 

Daher werden, wie am Markt sichtbar, die Produktionskapazitäten bzw. -planungen für Elektrofahr-

zeuge deutlich erhöht. Es wird erwartet, dass E-Pkw zwischen 2030 und 2040 die deutliche Mehr-

heit der Neuzulassungen ausmachen. Namhafte Hersteller, z. B. Volkswagen, bekennen sich zur 

Elektromobilität und kündigen an, die Produktion von Pkw mit Verbrennungsmotoren langfristig 

einzustellen. Elektromobilität wird für enorme Änderungen bezüglich der Herstellerstrukturen sor-

gen. Neue Anbieter, Angebote und Wertschöpfungsansätze werden sich entwickeln. 

  

 

28 Vgl. Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG (2019) 
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3 Bestandsanalyse 

Im vorliegenden Kapitel wird die Ausgangssituation in der Stadt Ingelheim hinsichtlich demografi-

scher und sozioökonomischer Kriterien sowie mobilitätsrelevanter Rahmenbedingungen struktu-

riert aufbereitet. Relevante Planwerke für eine positive Entwicklung der Elektromobilität schließen 

das Kapitel ab. Damit wird eine Basis für die weitere Projektbearbeitung und die zielgerichtete 

Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität in der Stadt Ingelheim geschaf-

fen. 

3.1 Status Quo in der Stadt Ingelheim 

BEVÖLKERUNG 

Die Stadt Ingelheim liegt im Norden des Landkreises Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz und ist Sitz 

der Kreisverwaltung. Mit einer Fläche29 von ca. 73,3 km² und ca. 35 000 Einwohnern30 umfasst 

Ingelheim die Stadtteile Großwinternheim, Heidesheim, Wackernheim, Frei-Weinheim, Ober-Ingel-

heim, Sporkenheim, Ingelheim West und Nieder-Ingelheim. Mit der Fusion zum 1.Juli 2019 wurden 

die beiden Ortsgemeinden Heidesheim und Wackernheim mit den Ortsteilen Uhlerborn und Hei-

denfahrt in die Stadt Ingelheim eingemeindet.31 Zum Stadtgebiet gehört neben den acht Stadttei-

len ein exterritorialer Stadtwald in ca. 30 km Entfernung vom Stadtzentrum. 

GEOGRAFIE 

Die Stadt Ingelheim liegt im Norden von Rheinhessen am sogenannten Rheinknie. Das Stadtzent-

rum von der Landeshauptstadt Mainz liegt ca. 16 km entfernt vom Stadtzentrum Ingelheim. Seit 

der Fusion in 2019 grenzt das Stadtgebiet Ingelheim direkt an das Stadtgebiet von Mainz. Weitere 

nahegelegene größere Städte sind östlich Wiesbaden, südwestlich Bad Kreuznach und südöstlich 

Worms, westlich die Stadt Bingen am Rhein. Im Norden grenzt Ingelheim an das Bundesland Hes-

sen und wird dort durch den Rhein begrenzt. Im Süden der Stadt liegt das Selztal, welches sich 

zwischen dem Mainzer Berg und dem Westerberg befindet. Der niedrigste Punkt des Stadtgebietes 

ist der Rheinhafen im Norden und die beiden höchsten Punkte bilden der Mainzer Berg und der 

Westerberg. Durch das Stadtgebiet hindurch fließt aus südlicher Richtung kommend die Selz, die 

im Norden bei Frei-Weinheim in den Rhein mündet. In Nieder-Ingelheim befindet sich außerdem 

der Ikasee. Von Ingelheim gibt es keine Brücke, die über den Rhein in den hessischen Rheingau 

führt. Die nächstgelegenen Straßenbrücken sind stromaufwärts die Schiersteiner Autobahnbrücke 

bei Mainz und stromabwärts die Südbrücke in Koblenz. 

WIRTSCHAFT 

Ingelheim ist ein wichtiger wirtschaftlicher und touristischer Anlaufpunkt der Region. Die Wirt-

schaftsstruktur profitiert von der guten Lage zur ăMetropolregion Frankfurt/Rhein-Mainò. In Ingel-

heim ist ein Branchenmix mit den Schwerpunkten Dienstleistung, produzierendes Gewerbe, Han-

del/Verkehr und Gastgewerbe zu finden. Auch die Landwirtschaft spielt eine große Rolle. Landwirt-

schaftliche Hauptprodukte sind Sauerkirschen, Spargel und Wein. Der größte Teil der Stadtfläche 

wird mit 63,6 % landwirtschaftlich zum Wein- und Obstanbau genutzt.32 Ingelheim ist die acht-

größte Weinanbaugemeinde Rheinhessens.33 

 

29 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2019a) 

30 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2019b) 
31 Vgl. Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein (2019a) 

32 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2019a) 

33 Vgl. Rheinhessen-Touristik GmbH (2021) 
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Seit 1885 ist das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ansässig, welches durch seine Größe 

sehr stadtbildprägend ist. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und produziert Arzneimittel für 

Menschen und Tiere. Es zählt international zu den forschungsintensivsten Unternehmen und 

nimmt weltweit mit mehr als 50 000 Mitarbeitenden weltweit einen bedeutenden Platz ein.34 Am 

Standort Ingelheim sind derzeit rund 9 000 Mitarbeitende beschäftigt.35 Dort werden bereits um-

fassende Maßnahmen im Bereich der Fuhrparkoptimierung und Mobilitätsmanagement für Mitar-

beitende umgesetzt. Das Unternehmen steht in engem Austausch mit der Stadtverwaltung und der 

Rheinhessischen, um sowohl Radwege als Zugänge zum Firmengelände zu verbessern als auch 

den Ausbau von Ladeinfrastruktur für private Fahrzeuge von Mitarbeitenden und Dienstwagen vo-

ranzutreiben. 

Am Rand des Stadtzentrum befindet sich außerdem Europas größter Umschlagplatz für Sauerkir-

schen durch die Vereinigten Großmärke für Obst und Gemüse Rheinhessen (VOG). Weiterhin hat 

die Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH ihren Sitz in Ingelheim. 

PENDLERSTATISTIK 

In der Stadt Ingelheim erfolgen täglich 23 838 Pendlerbewegungen. Während sich 4 000 Pendler 

innerhalb der Stadtgrenzen von ihrem Wohnort zu ihrer Arbeitsstelle bewegen, kommen von Außer-

halb 13 296 Pendler zum Arbeiten nach Ingelheim. Aus der Stadt zu Arbeitsstellen in andere Ge-

biete reisen hingegen täglich 6 542 Pendler. Diese Werte resultieren in einem positiven Pendler-

saldo von 6 754 und einer Tagesbevölkerung von 41 947 Personen.36 Die nachfolgende Abbildung 

stellt diese Pendlerstatistik in Bezug auf die Verortung der Ströme da. Darin wird die wichtige Stel-

lung Ingelheims als Pendlerziel der Region deutlich. 

 

34 Vgl. C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG (2021) 

35 Vgl. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (2021) 
36 Vgl. Pendleratlas (2021) 
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Abbildung 6: Wichtigste Pendlerströme der Stadt Ingelheim am Rhein 

(E-)MOBILITÄTSANGEBOTE 

Straße 

Die Stadt ist an die A 60 angebunden durch die Anschlussstellen Ingelheim-Ost, Ingelheim-West 

und Heidesheim. In unmittelbarer Nähe liegen zusätzlich die A 61 und die A 63. Ingelheim ist zudem 

gut angeschlossen an bedeutende Flughäfen. Der Flughafen Frankfurt am Main ist nur 45 km und 

der Flughafen Frankfurt Hahn ist 70 km entfernt. 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 

In Ingelheim gibt es einen Bahnhof an der linken Rheinstrecke, an dem Regionalzüge der deut-

schen Bahn, der Transregio-Mittelrheinbahn und Vlex halten. Es bestehen direkte Verbindungen 

nach Mainz, Bodenheim und Frankfurt am Main sowie in Gegenrichtung nach Bingen, Koblenz, 

Köln, Bad Kreuznach und Saarbrücken. Seit der Eingemeindung von Heidesheim gehören auch die 

dort gelegenen Haltepunkte Heidesheim (Rhh.) und Uhlerborn zum Stadtgebiet. Dort verkehren die  

Regionalbahnen der Transregio und Vlex.  

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Der Stadtbusverkehr der Region wird von der INGMobil GmbH betrieben. Direkt am Bahnhof befin-

det sich der zentrale Omnibusbahnhof. Dort fahren sechs Stadtbuslinien, davon zwei Nachtlinien, 

ab in verschiedene Stadtteile. Ende 2019 wurde ein sternförmiges System mit zentralem Umstei-

gepunkt am Bahnhof eingeführt, um Umstiege komfortabler zu gestalten und Wartezeiten zu ver-

kürzen. Zudem wurde die Taktung erhöht und neue Fahrzeuge eingesetzt sowie Absenkeinrichtun-

gen, TFT-Bildschirme für mehr Informationen und ausreichend Stellplatz für Rollstühle eingeführt. 
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Die Umgebung wird durch vier regionale Linien (620, 640, 643, 75), mit den Zielen Mainz, Ober-

Hilbersheim, Gau-Algesheim und Heidesheim erschlossen. Im Stadtbusbereich gibt es insgesamt 

über 140 Haltestellen.  

Der Ingelheimer Stadtrat hat darüber hinaus beschlossen, eine kostenlose Nutzung der Stadtbusse 

an Wochenenden, Feiertagen und nachts anzubieten, um die Bürgern der Stadt zum Ein- und Um-

stieg in den ÖPNV zu motivieren. 

Am 26. Oktober 2020 hat der Stadtrat zudem beschlossen, den Regelbusbetrieb des Stadtbusver-

kehrs in Ingelheim komplett auf Elektrobusse umzustellen. Dafür hat die Stadt mittlerweile acht 

batterieelektrische Busse angeschafft. Somit wird die Stadt Ingelheim als erste Kommune deutsch-

landweit eine komplette Leistungseinheit aus E-Bussen vorweisen können. Nach einem anfängli-

chen Probebetrieb ist der Regelbetrieb für das 1. Quartal 2022 angesetzt. Die erforderliche LIS auf 

dem Abstellplatz der Busse am Bahnhof Ingelheim wurde bereits aufgebaut.37 

Über das Angebot der Stadtbusse hinaus verkehrt außerdem ein Anruf-Sammeltaxi auf der Stadt-

buslinie 612 an Sonntagen und Feiertagen. 

Fähre 

Im Norden von Ingelheim ist eine Personen- und Autofähre im Einsatz, die Ingelheim mit den hes-

sischen Gemeinden auf der nördlichen Rheinseite verbindet. Die Rheinfähre fährt halbstündlich 

zwischen Ingelheim und Oestrich-Winkel und wird von der Rheinfähre Maul GmbH betrieben. 

Fahrrad 

Ingelheim gilt als sehr fahrradfreundliche Stadt und hält zahlreiche Radwanderwege bereit. Im Jahr 

2010 bekam die Stadt die Auszeichnung ăFahrradfreundliche Gemeindeò, 2015 hat Ingelheim den 

Deutschen Fahrradpreis erhalten. 38 Gesteigert wurden diese Auszeichnungen durch eine bundes-

weit neunte Platzierung von insgesamt 415 vergleichbaren Gemeinden im ADFC Fahrradklima-Test 

2020. 

Bis Herbst 2021 wurde ein Bikesharing durch das Mainzer Unternehmen MVGmeinRad angeboten. 

An acht Standorten konnten Fahrräder geliehen werden. Bürger mit einem ÖPNV-Jahresabo erhiel-

ten vergünstigte Tarife für das Bikesharing. Das Angebot wurde vorerst eingestellt. 

Die Stadt hat außerdem ein Fahrradparkhaus am Bahnhof mit drei Bereichen errichtet. Bereich A 

und B sind frei zugänglich und bieten kostenfrei überdachte Stellplätze mit öffentlicher Luftpumpe. 

Der Bereich C ist ein abgeschlossener und videoüberwachter Bereich, der zu einer Gebühr genutzt 

werden kann. Über ein Chipsystem wird der Zugang zu Bereich C gewährt. 

Aktuell gibt es bereits sechs öffentlich zugängliche E-Bike-Ladestationen in Ingelheim. Am Bahnhof 

ist zudem eine automatische Gepäckaufbewahrungsstation mit 23 unterschiedlich großen Fächern 

und teilweise mit 220V und USB-Stromanschluss installiert. 

Im Radwegenetz gibt es an sieben Rastpunkten ăFahrradwerkstªttenò mit Werkzeug zum Selbst-

bedienen. Derzeit läuft ein Projekt der Stadt, um das Fahrradfahren für Berufspendlern zu verbes-

sern. Dazu wird eine ăPendler-Radrouteò nach dem rheinland-pfläzischen Konzept zwischen Mainz-

Ingelheim-Bingen als Pilotprojekt umgesetzt.39  

 

37 Vgl. Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein, 2020b 

38 Vgl. ebd. 

39 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (2019) 
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Die Stadt bietet außerdem ein Lastenradförderprogramm an. Das Fºrderprogramm ăIngelheim am 

Rhein mobil ð Lastenfahrrªderò läuft seit 1.Juli 2020 und unterstützt den Erwerb von Lastenfahr-

rädern mit und ohne elektrische Unterstützung für Privatpersonen mit Wohnsitz Ingelheim und für 

Unternehmen.40 

Zudem wird die bestehende Fußgängerzone im Zentrum von Ingelheim bis Ende 2022 ausgeweitet.  

3.2 Energie-, klima- und verkehrspolitische Zielstellungen und Maßnahmen 

In ganz Deutschland wurden im vergangenen Jahrzehnt im Bereich Energie, Klimaschutz und Ver-

kehr/Mobilität zahlreiche Konzepte, Pläne und Strategien entwickelt, um das Land auf die zu er-

wartenden Herausforderungen durch den demografischen Wandel, den fortschreitenden Klima-

wandel, die Energiewende und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen vorzubereiten. Ziele 

und Maßnahmenprogramme wurden dabei sowohl auf Bundes- und Landes- als auch auf Land-

kreisebene festgelegt. Da die Ziele auf Bundesebene sehr allgemein und umfassend formuliert 

sind, keine regionalen Herausforderungen berücksichtigen und sich in den nachgeordneten Ebe-

nen wiederfinden, liegt der Fokus für die näheren Erläuterungen auf den Zielstellungen für das 

Land Rheinland-Pfalz, den Landkreis Mainz-Bingen sowie die Stadt Ingelheim. 

KLIMASCHUTZ 

Land Rheinland-Pfalz 

Bereits am 23. August 2014 hat das Land Rheinland-Pfalz ein eigenes Landesklimaschutzgesetz 

(LKSG) vorgelegt.41 Darin vorgegeben ist auch die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes sowie 

dessen regelmäßige Fortschreibung, spätestens alle vier Jahre. Das Landesklimaschutzkonzept 

(LKSK) dient dazu, diese gesetzlichen Klimaschutzziele umzusetzen. Das erste Klimaschutzkon-

zept wurde im November 2015 vorgelegt. Zur Fortschreibung des Konzeptes wurden 2020 die bis-

herige Zielerreichung und die dafür vorgesehenen Maßnahmen überprüft. Das Konzept besteht 

aus einem Strategieteil und einem Maßnahmenkatalog. Die acht Handlungsfelder des Maßnah-

menkatalogs enthalten insgesamt 107 Maßnahmensteckbriefe. Das neue LKSK wurde am 15. De-

zember 2020 vom Ministerrat verabschiedet.42 

Das LKSG formuliert als Ziel, dass die Summe der Treibhausgasemissionen in Rheinland-Pfalz bis 

zum Jahr 2020 um mindestens 40 % im Vergleich zu m Basisjahr 1990 gesenkt werden soll. Bis 

zum Jahr 2050 wird die Klimaneutralität angestrebt, mindestens aber die Reduzierung der Treib-

hausgasemissionen um 90 %. Außerdem setzt sich das Land zum Ziel, bis zum Jahr 2030 die Be-

hörden, Hochschulen und sonstigen Landeseinrichtungen, soweit sie der unmittelbaren Organisa-

tionsgewalt des Landes unterliegen, in der Gesamtbilanz klimaneutral zu organisieren. Ein wichti-

ger Baustein zur Zielerreichung ist die Leitlinie für die Elektromobilität in der Landesverwaltung 

Rheinland-Pfalz vom September 2019.43 

Landkreis Mainz-Bingen 

Am 13.12.2019 wurde von der Kreisverwaltung die Aufstellung eines Masterplan Klimaschutz ð 

Landkreis Mainz-Bingen beschlossen. Der Plan verfolgt das Ziel des klimaneutralen Landkreises 

mit den Mitteln der maximalen Steigerung von Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Unter anderem 

auch die Umsetzung einer klimaneutralen Verwaltung inklusive aller Liegenschaften.44 

 

40 Vgl. Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein (2019c) 
41 Vgl. Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz (2014) 

42 Vgl. Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2020) 
43 Vgl. Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2019) 
44 Vgl. Kreisverwaltung Mainz-Bingen (2019a) 
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Ingelheim 

Im Jahr 2009 wurde vom Stadtrat der Stadt Ingelheim beschlossen Ingelheim zu einer ăNull-Emis-

sionsstadtò zu entwickeln. Die Stadt beauftragte die Erstellung eines umfangreichen Klimaschutz-

konzeptes. Dieses wurde 2012 fertiggestellt. Ingelheim soll dadurch klimaresilient und CO2-neutral 

werden. 

Im Klimaschutzkonzept findet sich das Teilkonzept ăAnpassung an die Folgen des Klimawandelsò. 

Darin wurden drei Handlungsfelder für Ingelheim herausgearbeitet ð Stadtentwicklung, Freiraum 

und Öffentlichkeitsarbeit mit Informations- und Beratungsangeboten. Außerdem beinhaltet das 

Teilkonzept einen Maßnahmenkatalog mit 37 Maßnahmen. Wichtige Maßnahme sind, neben der 

Erstellung eines Klimaatlasses, die Erhöhung des Grünanteils im Siedlungsbereich. 

Inzwischen wurde ein Förderprogramm zur energetischen Wohngebäudesanierung, welches Wär-

meschutzmaßnahmen an Gebäuden oder die Erneuerung der Heiztechnik umfasst, um die Treib-

hausgasemissionen zu reduzieren aufgelegt. Zudem gibt es eine Förderrichtlinie zur Dach- und Fas-

sadenbegrünung.45  

Aktuell erfolgt eine Fortschreibung des Leitbildes der Stadt hin zum Leitbild 2035. Die strategi-

schen Ziele der Stadt werden darin untersucht und geprüft, an welchen Stellen Ergänzungen und 

Anpassungen notwendig sind. Ein wichtiger Baustein ist auch hier die Integration der Öffentlichkeit 

in den Erstellungsprozess durch zahlreiche Bürgerbeteiligungsformate. Um die Ziele des Leitbild 

2035 auf konkrete Standorte herunterzubrechen erfolgt außerdem aktuell die Erarbeitung eines 

Stadtentwicklungskonzeptes (STEK). Nähere Infos sind unter www.ingelheim2040.de ersichtlich. 

2019 hat die Stadtverwaltung Ingelheim außerdem alle interessierten Bürger zu zwei interaktiven 

Diskussionsrunden, dem KlimaDialog, eingeladen. Dabei wurde sich über die Auswirkungen des 

Klimawandels und Handlungsmöglichkeiten jedes Einzelnen ausgetauscht und die Bürger einbe-

zogen, um Klimaschutz voranzutreiben.46 In Zukunft werden klimarelevante Themen in der Stadt 

Ingelheim unter dem Überbegriff KlimaWerkstatt geführt und Vorhaben vorangetrieben. 

VERKEHR UND MOBILITÄT 

Land Rheinland-Pfalz 

Das Klimaschutzkonzept47 des Landes sieht eine Reihe an Maßnahmen vor, welche die Mobilität 

betreffen: 

¶ Die Stärkung klimaschonender Verkehrsträger im ländlichen Raum  

¶ Unterstützung von Carsharing in Verbindung mit anderen Verkehrsträgern 

¶ Förderung der Nutzung von Pedelecs 

¶ Erstellung eines landesweiten Radverkehrskonzeptes 

¶ mehr Fahrradstellplätze im öffentlichen Raum 

¶ Vermeidung von Dienstreisen 

¶ Einführung alternativer Antriebe 

¶ Emissions- und Maßnahmenmonitoring 

 

45 Vgl. Amt für Bauen, Planen und Umwelt Stadt Ingelheim (2014a) 
46 Vgl. Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein (2020c) 

47 Vgl. Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2020) 
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Die ăLeitlinie für die Elektromobilität in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalzò48 wurde am 10. 

September 2019 vom Ministerrat beschlossen und ist nun für die gesamte Landesverwaltung ver-

bindlich. Ziele aus der Leitlinie sind, dass bei Neubauten und Gebäudesanierungen der Landesver-

waltung mindestens bei jedem fünften Parkplatz eine Lademöglichkeit für E-Autos installiert wer-

den soll. Die benötigte Energie ist aus selbst erzeugtem PV-Strom (Dachsolaranlagen und Solarcar-

ports) bereitzustellen. Bei Bestandsgebäuden soll die notwendige Infrastruktur für E-Autos und die 

dafür notwendige solare Eigenstromversorgung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkei-

ten realisiert werden. Um die Fahrzeuge des Landes und die Dienstreisen in der Gesamtbilanz 

künftig klimaneutral zu organisieren, sollen Dienstwagen zudem ressortübergreifend bereitgestellt 

und die Anschaffung von E-Autos erleichtert werden. 

Im Mai 2010 wurde auf Initiative der rheinland-pfälzischen Landesregierung das Netzwerk Elektro-

mobilität Rheinland-Pfalz gestartet. Das Netzwerk hat derzeit 35 Mitglieder, darunter Kommunen, 

Unternehmen, Energieversorger sowie Forschungseinrichtungen. Durch das Netzwerk soll zwi-

schen Akteuren im Strom- und Automobilbereich ein dichtes Netz geknüpft werden.49 

ăDas Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität (MKUEM) hat eine Förderung für die 

Errichtung von privaten Ladepunkten für Elektromobilität angekündigt. Derzeit wird die schon be-

stehende Verwaltungsvorschrift Solar-Speicher-Programm um einen Baustein für eine entspre-

chende Bonusförderung erweitert.ò50 

Landkreis Mainz-Bingen 

Im Landkreis Mainz-Bingen müssen die Menschen aufgrund der großen Fläche weitere Strecken 

zurücklegen. Diese Herausforderungen, Bedarfe und Bedürfnisse müssen bei der Strukturierung 

des ÖPNVs berücksichtigt werden. Das neue ÖPNV-Konzept des Landkreises, welches 2022 in 

Kraft tritt, bündelt all das in einem Gesamtlinienplan.51  

Der Landkreis fºrdert mit seiner Fºrderichlinie ăKlimafit-Durchstartenò die Errichtung von Batterie-

speichern, Plugin PV Module, Lastenfahrräder und Lastenpedelec. 

Ingelheim 

Im Klimaschutzkonzept wurde von November 2013 bis Dezember 2015, neben dem Teilkonzept 

ăAnpassung an die Folgen des Klimawandels, das Teilkonzept ăKlimaschutzfreundliche Mobilitªt 

f¿r die Stadt Ingelheimò 52 erarbeitet. Darin wurde die Weiterentwicklung der Elektromobilität in 

Ingelheim als wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Mobilität identifiziert. Die Maßnahmen 

im Handlungsfeld Elektromobilität aus dem Klimaschutzteilkonzept sind: 

¶ Errichtung von (Schnell-) Ladesäulen an den öffentlichen Einrichtungen 

¶ Anschaffung alternativer Antriebssysteme der Stadtbusse im Stadtgebiet 

¶ Einführung eines E-Carsharing-Angebotes 

¶ Elektro-Kleinbus im Stadtbusverkehr für Veranstaltungen 

¶ Aufbau eines kommunalen elektrischen Fahrzeugpools  

¶ Aufbau eines (Elektro-) Carsharing am Bahnhof Ingelheim 

¶ Aufbau eines Verleihs von (Elektro-)Rädern, Lastenrädern am Bahnhof Ingelheim 

¶ Erhöhung der Anzahl von Elektroautos, Elektroräder und Ladesäulen 

 

48 Vgl. Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz (2019) 

49 Vgl. Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH (2010) 

50 Vgl. Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH (2021) 

51 Vgl. Kreisverwaltung Mainz-Bingen (2019b) 

52 Vgl. Amt für Bauen, Planen und Umwelt Stadt Ingelheim (2014a) 



 

23 

 

¶ Berücksichtigung alternative Mobilitätskonzepte im Planungsprozess von Veranstaltungen 

Zusätzlich befindet sich die Stadt derzeit in der Aufstellung eines Verkehrsentwicklungsplans Ingel-

heim am Rhein. Dieser soll alle Verkehrsarten berücksichtigen, einschließlich dem ruhenden Ver-

kehr. Ziel ist es ein in die Zukunft gerichtetes Mobilitätskonzept, welches alle Verkehrsarten einbe-

zieht, aufzustellen. Dazu wurden die Bürger im ersten Schritt von der Stadtverwaltung dazu aufge-

rufen, bis Ende November 2020, an einer Umfrage teilzunehmen, um verkehrliche Mängel, zu iden-

tifizieren. Im Fokus der Befragung stand zunächst der Rad- und Fußverkehr. In einem weiteren 

Schritt sollen dann Lösungsansätze dazu erarbeitet werden.53 

Die Stadt Ingelheim gewährt Käufern eines Lastenfahrrad oder Lastenpedelec einen 25 % Zu-

schuss mit einer Deckelung bei 1.000 û bzw. 1.500 û. In Vorbereitung befindet sich ein stªdtisches 

Förderprogramm zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden in Ingelheim. Zusätzlich 

werden Batteriespeicher gefördert.  

 

53 Vgl. Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein (2019e) 



 

24 

 

4 Bedarfsprognose Ladeinfrastruktur 

Im vorliegenden Kapitel wird das Konzept zum LIS-Ausbau in der Stadt Ingelheim vorgestellt. Nach 

einer kurzen Erläuterung der Grundlagen wird der aktuelle Ausbaustand der (halb-)öffentlichen LIS 

in der Stadt Ingelheim dargelegt. Anschließend werden die Methodik und die Ergebnisse der LIS-

Prognose erläutert und mit Standortvorschlägen unterlegt. 

4.1 Hintergrund 

Die Anschaffung eines E-Pkw setzt Vertrauen in die Verfügbarkeit eines Hauptladepunktes voraus. 

Dieser sollte Zuhause oder an einem oft angesteuerten Punkt liegen. Alternativ bedarf es eines 

Ladenetzwerkes mit hoher Abdeckung, um eine ähnlich hohe Ladesicherheit herzustellen. An allen 

hochfrequentierten Parkorten sollte auch LIS vorhanden sein.  

Für die LIS ausbauenden Unternehmen stellt die wirtschaftliche Komponente die große Herausfor-

derung dar. Es besteht hinsichtlich der Preissetzung eine Herausforderung. Öffentliche LIS muss, 

sofern ein Entgelt verlangt wird, u. a. eichrechtskonform sein. Diese Anforderungen führen zu er-

höhten Bereitstellungskosten gegenüber ggf. vorhandener privater LIS. Diese gilt jedoch hinsicht-

lich der Preissetzung als Referenz für die Kunden. Daraus ergeben sich erhebliche Preisunter-

schiede, die bisher im Kraftstoffbereich nicht üblich waren. Der Strombezug Zuhause, aus eigener-

zeugtem direktem PV-Strom, kann bereits bei etwa 30 ct beim Strombezug zum Haushaltstarif lie-

gen. Der Preis an einem Hochgeschwindigkeitsschnelllader liegt inklusive Steuern bei bis zu 

1 û/kWh. Es wird erwartet, dass sich die Preissetzung für einmalige Ladevorgänge bei den Anbie-

tern ohne Vertrag bei 45 bis 60 ct für ein Normalgeschwindigkeitsladen und 90 ct bis 1,20 û/kWh 

für Hochgeschwindigkeitsladen einpendeln wird. Tarife mit Grundgebühr werden einen geringeren 

kWh-Preis haben.  

Die Preissetzung wird Auswirkungen auf das individuelle Ladeverhalten haben. Für wenige längere 

Strecken ohne Alternative wird eine hohe Zahlungsbereitschaft vorhanden sein, um die Ladezeit 

kurz zu halten. Bezogen auf die Akkukapazitäten bestehen relevante Unterschiede für die Durch-

führung von Ladevorgängen. An Zielen mit längerer Standzeit stellt eine geringere Ladegeschwin-

digkeit bei geringeren Kosten die optimale Lösung für die Nutzer dar. Der Preissetzung kommt da-

her eine wesentliche Rolle zu. Hier wird es neben reinen Fahrstromanbietern auch Angebote von 

Betreibern geben, die Lademöglichkeiten zur Kundengewinnung einsetzen. Diese werden kosten-

freies oder subventioniertes Laden aus dem Kerngeschäft anbieten. 

Der aktuell wahrgenommene Mangel an LIS im Bundesgebiet im Vergleich zu den vorhandenen 

Elektrofahrzeugen ist nicht absolut in der Anzahl, sondern in der Verteilung der Lademöglichkeiten 

begründet. Die noch geringe Auslastung sorgt allerdings nicht für die notwendigen Rückflüsse, wes-

wegen der Ausbau häufig nur mit Fördergeldern erfolgt.  

Eine detaillierte Standortanalyse und Bedarfsprognose von LIS wirkt dem entgegen. Einerseits un-

terstützt sie den Betreiber dabei, eine höhere Auslastung durch das Ausweisen geeigneter Stand-

orte und eine bessere Planbarkeit der Dimensionierung des Netzanschlusses zu erreichen. Ande-

rerseits erhöht ein geeigneter Standort die Erreichbarkeit und Wahrnehmung durch die Nutzer. 

In Ingelheim wird durch die Kenntnis der räumlichen Verortung des zu erwartenden Ladebedarfes 

die Möglichkeit geschaffen, den LIS-Ausbau bedarfsorientiert und proaktiv zu gestalten. Die Prog-

nose des räumlich und zeitlich differenzierten Ladebedarfes dient als Steuerungsinstrument und 

ermöglicht die kapazitive Auslegung von Standorten.  

Der Ausbau sollte nicht durch die Stadt selbst durchgeführt werden. Der Stadt selbst sollte bei 

Bedarf, d. h., wenn keine ausreichenden Gelder oder kein Interesse für den Ausbau vorhanden ist, 
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die Wirtschaftlichkeitslücke schließen. Um dies zu realisieren, sind verschiedene Konzepte mög-

lich. Diese müssen jedoch zwingend die übrige LIS im nichtöffentlichen Bereich einbeziehen. Der 

Stadt Ingelheim kommt eine zentrale Rolle dabei zu, die Akteure für den weiteren Ausbau und den 

Betrieb von LIS zu sensibilisieren und entsprechende Anreize dafür zu setzen.  

4.2 Technische Anforderungen an Ladeinfrastruktur 

4.2.1 Ladeleistung 

Die an einem Ladepunkt verfügbare Ladeleistung bedingt die Dauer eines Ladevorgangs. Je höher 

die Ladeleistung ist, desto schneller ist die Ladung der Batterie bis zu einem bestimmten Lade-

stand erreicht. Folgende Differenzierung wird vorgenommen:  

¶ Normallladen mit Wechselstrom (AC) mit einer Ladeleistung von 3,7-43 kW 

¶ Schnellladen mit Gleichstrom (DC) mit einer Ladeleistung von 50 bis ca. 150-350 kW54 

Neben der verfügbaren Ladeleistung ist ebenfalls relevant, welche Leistung auf Seiten des Fahr-

zeugs unterstützt wird. Fahrzeuge, die nur einphasig bis 4,6 kW laden können, laden auch an einem 

Ladepunkt mit 22 kW verfügbarer Ladeleistung nicht mit mehr als 4,6 kW. Die Entwicklung auf dem 

Automobilmarkt zeigt, dass die On-Board-Ladegeräte oftmals nur ein- oder zweiphasiges Laden un-

terstützen. Die Gründe dafür sind einerseits Kosteneinsparungen von rund 1 000 û pro Fahrzeug 

gegenüber dreiphasigen Ladern55 und andererseits die Tatsache, dass viele Länder über kein drei-

phasiges Drehstromnetz verfügen. Aktuell liegt die maximale AC-Ladeleistung der rein batterie-

elektrischen Fahrzeuge (BEV) im Bestand bei durchschnittlich 12,1 kW, wobei die meisten Fahr-

zeuge derzeit mit 11 kW laden können. Der hohe Durchschnittswert ergibt sich durch den großen 

Marktanteil des Renault Zoe. Dieser Marktanteil liegt 18 % aller in Deutschland zugelassenen BEV 

im Jahr 202056. Das Fahrzeug kann mit 22 kW laden, dafür jedoch keine serienmäßige DC-Lade-

möglichkeit besitzt. Bei den PHEV ist die maximale Ladeleistung geringer und liegt meist zwischen 

3,7 und 7,4 kW. 

Bei den geplanten BEV-Modellen dominiert 11 kW als maximale AC-Ladeleistung, wobei diese Mo-

delle überwiegend im Bereich der Oberklasse bzw. SUV anzusiedeln sind. Die zulassungsstärkeren 

Segmente der Klein- und Mittelklasse verfügen aus Gründen der Kosten- und Gewichtsreduktion 

meist über 3,7-7,4 kW Ladeleistung. 

 

54 Da LIS immer zu den technischen Standards der Fahrzeuge passen muss und in diesem Bereich aktuell noch viel Forschungsarbeit 

geleistet wird, sind zukünftige Entwicklungen, vor allem im DC-Bereich, noch nicht mit Gewissheit vorherzusehen. 
55 Kosteneinsparungen entstehen, da weniger Gleichrichter-Leistungselektronik verbaut werden muss 
56 KBA 01.01.2021 
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Abbildung 7: Maximale AC-Ladeleistung der verfügbaren und geplanten E-Pkw in Deutschland57 

An Standorten mit hoher Frequentierung und langen Standdauern sollte eine entsprechend hohe 

Anzahl von Ladepunkten vorhanden sein, um ausreichende Kapazitäten bereitstellen zu können. 

Unter Berücksichtigung der steigenden Fahrzeugzahlen kommt dem eine hohe Relevanz zu. Befin-

det sich LIS an einem Ort, an dem Standdauern von mehreren Stunden oder länger üblich sind 

(z. B. Restaurants, Freizeiteinrichtungen, Übernachtungsunterkünfte), ist einphasiges Laden mit 

bis zu 4,6 kW theoretisch ausreichend. Da die Investitionskosten für Ladepunkte mit einer Ladel-

eistung von 11 kW allerdings nur geringfügig höher sind, die Attraktivität für die Nutzer jedoch grö-

ßer ist, ungleichmäßige Belastung der Außenleiter im Stromnetz (insbesondere durch einphasiges 

Laden) reduziert werden können und netzdienliche Ladeleistungen durch Lastmanagement immer 

möglich sind, ist der Ausbau mit 11 kW-Ladepunkten zu bevorzugen.  

Auch an Standorten mit kürzerer Standdauer von ca. 15-60 Minuten (z. B. Supermärkte) sollte drei-

phasiges Laden forciert werden und Ladeleistungen von mindestens 11 kW zur Verfügung stehen. 

Um eine einheitliche Nutzbarkeit mit verschiedenen Fahrzeugen zu gewährleisten, wird im öffentli-

chen Raum eine Ausstattung mit 22 kW auch in Hinblick auf zukünftige Fahrzeuge als sinnvoll er-

achtet. An öffentlicher AC-LIS muss gemäß der Ladesäulenverordnung (LSV) der Typ-2-Standard 

vorhanden sein.  

Standorte, an denen ausschließlich geladen wird, um Reichweite für die Weiterfahrt zu erlangen, 

(insbesondere an Autobahnen, Bundes- und Landstraßen) benötigen DC-LIS. Ladeleistungen von 

50 kW werden als ausreichend erachtet, wirklich praktikabel sind aus Nutzersicht jedoch Ladeleis-

tungen von über 100 kW, um einen relevanten Reichweitenzuwachs in weniger als 30 Minuten zu 

generieren. Erst das High Power Charging (HPC) mit bis zu 350 kW ist mit einem konventionellen 

Tankvorgang vergleichbar, was Langstreckenfahrten mit hohem Komfort ermöglicht und perspek-

 

57 Ev-database.org (2021)  



 

27 

 

tivisch den Bedarf an PHEV wesentlich reduziert. Aufgrund der notwendigen Hardware und der ho-

hen Kosten für den Netzanschluss ist das DC-Laden in der Beschaffung und Installation jedoch 

wesentlich teurer als das AC-Laden, weshalb auch die Preissetzung für die Nutzer höher ist. Dar-

über hinaus ist sicherzustellen, dass öffentliche DC-LIS über Anschlussmöglichkeiten für einen 

Combo-2-Stecker (CCS) verfügt. 

4.2.2 Stromnetz 

Je nach Auslegung der LIS ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an das Stromnetz. Da im 

öffentlichen Raum vorrangig AC-LIS installiert wird, sind Kapazitäten des Niederspannungsnetzes 

erforderlich. In Rücksprache mit dem lokalen Stromnetzbetreiber, der Rheinhessischen Energie- 

und Wasserversorgungs-GmbH, ist das Stromnetz für den öffentlichen Ladeinfrastrukturausbau mit 

AC-LIS gut ausgelegt (unter der Annahme, dass eine AC-Ladesäule mit zwei Ladepunkten á 22 kW 

an einem Standort im öffentlichen Raum entsteht). Für die Installation von DC-LIS wird oftmals auf 

das Mittelspannungsnetz zurückgegriffen. Netzertüchtigungsarbeiten sind im DC-Bereich oft auf-

wändiger und mit höheren Kosten verbunden. Laut den Technischen Anschlussregeln (TAR) des 

Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) ist bei der Planung der Netz-

spannung mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von eins auszugehen. Bei der Errichtung von Ladehubs 

(Ladeorte mit mehreren Ladepunkten und höherer Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Ladens) 

empfiehlt sich die Installation von Lastmanagementsystemen, um gesteuertes Laden zu ermögli-

chen und Lastspitzen zu reduzieren. Dies sollte ab etwa sechs Fahrzeugen, die theoretisch gleich-

zeitig laden, vorgesehen werden. Der zukünftige LIS-Betreiber muss frühzeitig die Netzanschlussin-

formationen beim Netzbetreiber einholen und die geplante Ladeleistung angeben. Es sollte die in-

stallierte Leistung erfragt werden, um das Nachverdichtungspotential eines Standortes zu kennen 

und so langfristig weitere Ladepunkte an einem Standort ergänzen zu können. Der Netzbetreiber 

ist schließlich für die Bereitstellung des Netzanschlusses bis zum Übergabepunkt verantwortlich. 

Dieser Übergabepunkt liegt i. d. R. an der Trafostation oder direkt am Fuß der LIS. Ca. vier Wochen 

vor Inbetriebnahme einer Ladestation sollte diese bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) gemeldet werden. 

4.2.3 Preissetzung 

Für die Stromabnahme an öffentlicher LIS muss die Abrechnung des Stroms eichrechtskonform 

nach geladener Energiemenge (û/kWh) erfolgen. Die Preissetzung spielt hierbei eine wichtige Rolle. 

Die Kosten müssen transparent für die Nutzer einsehbar sein. Die Zahlungsbereitschaft für einen 

Ladevorgang hängt davon ab, ob, wann oder zu welchen Konditionen andere Lademöglichkeiten 

vorhanden sind. Je näher und günstiger alternative Lademöglichkeiten, wie z. B. beim Arbeitgeber 

oder zu Hause, sind, umso geringer ist der Anreiz zur Nutzung öffentlicher LIS. Als Referenz für die 

Kosten eines Ladevorganges an Normalladeinfrastruktur dient vorrangig der Strompreis an der hei-

mischen Wallbox. Wenn der Preis pro kWh an der (halb-)öffentlichen Ladestation darunterliegt oder 

der Ladevorgang kostenlos ist, besteht ein besonders hoher Anreiz zur Nutzung dieser. Daraus 

können ggf. Verlagerungen, bspw. bei der Wahl eines Supermarktes, resultieren. Die Möglichkeit, 

während des Einkaufens kostengünstig oder kostenlos laden zu können, gibt E-Fahrzeugnutzern 

einen Anlass, den Supermarkt zu wechseln.58 Ebenfalls muss beachtet werden, welchen Einfluss 

das Parken auf LIS hat. Bestehen Bevorrechtigungen für den Parkplatz, erfolgt ggf. ein Ladevor-

gang, obwohl dieser nicht zwingend nötig ist.  

4.2.4 Bezahlsystem 

Ein wichtiges Kriterium ist ein barrierefreier Zugang zur Ladesäule und ein einfaches Bezahlsystem. 

Dies beinhaltet u. a. eine einfache oder keine Authentifizierung der Nutzer. Die RFID-Karte bietet 

 

58 Vgl. Vogt/Fels (2017) 
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grundsätzlich eine hohe Benutzerfreundlichkeit für die Freischaltung der Ladesäulen. Sie wird von 

den Nutzern jedoch nur dann als Authentifizierungsmedium akzeptiert, wenn nicht eine Vielzahl 

von Ladekarten notwendig ist. Eine ad hoc-Authentifizierung mittels gängiger Zahlungsmittel (EC-

/Kreditkarte) oder Smartphone ist ebenso praktikabel, wobei letzteres nicht bei allen Nutzern vor-

handen und die Störanfälligkeit, bspw. durch Funktionseinschränkungen der Apps oder einen lee-

ren Akku, hoch ist. Den größten Komfort bringen Authentifizierungsmöglichkeiten mit sich, die kein 

Eingreifen seitens der Nutzer bedingen. Dies ist bspw. durch Plug&Charge59 möglich, wobei die 

Authentifizierung beim Einstecken des Ladekabels automatisch erfolgt und der Ladevorgang frei-

geschaltet wird. Zur Bezahlung des Ladevorgangs werden ad hoc-Zahlungsmittel präferiert, EC- und 

Kreditkarten mehr als anonyme Zahlungsmittel, wie Bargeld oder aufladbare Geldkarten. An Ver-

tragsbeziehungen für externe Nutzer besteht wenig Interesse, da Vertragsbindungen, Grundgebüh-

ren und Registrierverfahren für die Nutzer nicht praktikabel sind. Die Ladekarte der Rheinhessi-

schen ist im Roamingverbund von Ladenetz.de integriert, so dass europaweit 140.000 Ladepunkte 

mit dieser Ladekarte angefahren werden können.  

Mit der Novellierung der LSV werden Anforderungen an ein einheitliches Bezahlsystem an öffentlich 

zugänglicher LIS verankert. Als Mindestvoraussetzung zählt eine kontaktlose Zahlung mittels gän-

giger Debit- und Kreditkartenabrechnung. Die Regelung gilt für alle Ladesäulen, die ab dem 1. Juli 

2023 erstmals in Betrieb genommen werden. Bestehende LIS muss nicht nachgerüstet werden. 

4.2.5 Datenverarbeitung 

Mit der Novellierung der LSV wird vorgeschrieben, dass eine standardisierte Schnittstelle zur Ver-

arbeitung von Daten vorhanden sein muss. Diese ist notwendig, um Autorisierungs- und Abrech-

nungsprozesse zu verarbeiten und den Belegstatus von Ladepunkten zu erfassen. Dadurch werden 

Kommunikationseinheiten in der Ladesäule so verbaut, dass künftig intelligente Ladestationen 

zum Ladestandard gehören können. So können Informationen zur Belegung von Ladepunkten an 

dritte Anbieter weitergeleitet werden, um den Suchverkehr nach frei verfügbaren Ladepunkten zu 

erleichtern. Weit verbreitet ist das Open Charge Point Protocol (OPCC), welches auch in eine künf-

tige Norm überführt werden wird.60 Der Großteil der öffentlichen LIS verfügt bereits über eine sol-

che Schnittstelle.  

4.3 Status Quo 

Zu Beginn des Jahres 2021 waren laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) 23 464 Pkw in der Stadt Ingel-

heim zugelassen (davon 86 % private und 14 % gewerbliche Halter).61 Dies entspricht einem Mo-

torisierungsgrad von 667 Pkw pro 1 000 Einwohner (der Bundesdurchschnitt beträgt 573 Pkw pro 

1 000 Einwohner). Die Pkw-Neuzulassungen im Landkreis Mainz-Bingen für das Jahr 2019 von 38 

Neuzulassungen pro 1 000 Einwohner lagen unter dem Bundesdurchschnitt von 43 Neuzulassun-

gen pro 1 000 Einwohner. Von den 141 313 im Kreis zugelassenen Pkw waren 748 elektrifizierte 

Pkw (E-Pkw) verteilt auf 470 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge (BEV) und 278 Plug-In-Hybride 

(PHEV), was einem E-Pkw-Anteil von 0,53 % entspricht. Dies entspricht auch dem bundesweiten 

Durchschnitt von 0,5 %. Für die Stadt Ingelheim entspricht dies, anteilig der Einwohnerzahl, einem 

Bestand von ca. 265 E-Pkw (davon 156 BEV und 197 PHEV).62 

 

59 Gemäß ISO 15118 Straßenfahrzeuge ð Kommunikationsschnittstelle zwischen Fahrzeug und Ladestation. Diese regelt den automa-

tisierten Datenaustausch zwischen Fahrzeug und LIS. 
60 Vgl. VDE (2019) 
61 Vgl. KBA 2020a 
62 Pkw-Neuzulassungen und Pkw differenziert nach Kraftstoffart werden durch das KBA nur für Kreise ausgewiesen, nicht aber für 

Gemeinden. 
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In der Stadt Ingelheim befinden sich derzeit (Stand 09/2021) neun Ladestationen mit 14 Normal-

ladepunkten und elf Schnellladepunkten. Auf einen Ladepunkt kommen demnach acht E-Pkw, was 

über dem bundesweiten Durchschnitt von fünf E-Pkw liegt.63 Basierend auf einer Routing-Analyse 

wurde die mittlere Distanz zur nächsten Ladestation berechnet, welche bei 1,2 km und damit unter 

dem bundesweiten Durchschnitt von 4,6 km liegt. Es befinden sich noch keine H2-Tankstellen64, 

jedoch eine Erdgastankstellen65 im Stadtgebiet.  

4.4 Methodik 

Um eine räumlich und zeitlich differenzierte Abschätzung zum Markthochlauf bis 2035 und zu dem 

damit verbundenen Ladebedarf in Ingelheim durchführen zu können, wird das Standortmodell für 

LIS GISeLIS verwendet. Das Modell besteht aus drei Modulen, welche im Folgenden näher erläutert 

werden. 

 

63  Eine Empfehlung in der Europäischen Richtlinie für den Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID) geht von einem 

Verhältnis von 1:10 aus (1 LP versorgt 10 E-Pkw). 
64 Vgl. Clean Energy Partnership (2021)  
65 Vgl. Zukunft Erdgas GmbH (2019)  

Abbildung 8 bestehende Ladeinfrastruktur in Ingelheim am Rhein und deren Erreichbarkeit 
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Abbildung 9: Funktionsweise des Standortmodelles für LIS GISeLIS 

1) Prognose zur Anzahl und räumlichen Verteilung der E-Pkw 

Der Markthochlauf von E-Pkw wird durch eine Vielzahl an Einflussfaktoren bestimmt. Dies zeigt die 

derzeitige Bandbreite an Szenarien von Studienergebnissen zum Markthochlauf (vgl. Abbildung 

10). 

 

Abbildung 10: Markthochlaufs zenarien für E-Pkw in Deutschland sowie die drei verwendeten Szenarien 
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Die wesentlichen Einflussfaktoren für die Prognose des Markthochlaufs sind: 

¶ Produktionskapazitäten von Elektrofahrzeugen und deren Bestandteilen (Batterien etc.) 

¶ Flottenverbräuche und die Wertung von PHEV 

¶ Relevanz anderer alternativer Antriebe, wie Wasserstoff 

¶ Vorgaben und Kaufanreize in den Zielmärkten der Automobilunternehmen 

¶ Anreize der Fahrzeughändler in deren Herstellerverträgen 

¶ Förderrahmen und Ziele der Bundes- sowie Landesregierungen  

¶ Akzeptanz bei den Verbrauchern 

Die vorhandene und potentielle LIS stellt auch eine Einflussgröße für die Attraktivität bei den Käu-

fern dar. Das Potential an Käufergruppen, die bereits über eigene LIS als primären Ladepunkt ver-

fügen oder diese relativ einfach installieren können, erscheint hoch. Bei 3,6 Mio. Neuzulassungen 

im Jahr stellen Firmen als Halter fast 64 % der neuzugelassenen Fahrzeuge.66 Darin sind Fahrzeuge 

enthalten, die auch privat genutzt werden. 36 % aller Haushalte mit überdurchschnittlicher Fahr-

zeuganzahl leben in Ein- und Zweifamilienhäusern.67 Diese stellen zu Beginn des Markthochlaufs 

der Elektrofahrzeuge eine relevante Zielgruppe dar.  

Um Unsicherheiten in der Prognose abzubilden, wurden drei Szenarien unter Berücksichtigung von 

politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Strategien und Aktivitäten der Hersteller 

entwickelt. Neben den absoluten Zahlen an E-Pkw ist für eine Modellierung des Ladebedarfs der 

Anteil der unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte (BEV und PHEV) relevant. Auch die zur Verfügung 

stehenden Produktions- und Akkukapazitäten am Markt fließen ein. Daraus wurden die folgenden 

drei Szenarien abgeleitet: 

¶ Das progressive Szenario geht von schnell fallenden Batteriekosten und damit sinkenden 

Fahrzeugkosten bzw. steigenden Reichweiten sowie verschärften CO2-Grenzwerten (inkl. 

Einführung einer CO2-Steuer) aus, was zu einem hohen elektrischen Neuzulassungsanteil 

in Deutschland von 85 % bis 2035 führt (ca. 24 Mio. E-Pkw bei einem gesamten Pkw-Be-

stand von 47 Mio.). Aufgrund der geringen Batteriekosten und eines zügigen flächende-

ckenden Aufbaus eines europaweiten Schnellladenetzes werden PHEV langfristig aus dem 

Markt verdrängt und daher reine BEV mit 70 % bis 2035 den E-Neuwagenanteil dominie-

ren.  

¶ Das moderate Szenario geht von einem mittleren elektrischen Neuzulassungsanteil von 

70 % bis 2035 aus (entspricht ca. 19 Mio. E-Pkw im Bestand). Aufgrund der fallenden Bat-

teriepreise und einer gut ausgebauten öffentlichen LIS setzen sich BEV mit einem Markt-

anteil von 60 % bis 2035 durch. Dank hoher Reichweiten erzielen PHEV einen hohen 

elektrischen Fahrtanteil von rund 40 %.  

¶ Das konservative Szenario geht von einer nur geringen Kostenreduktion bei der Batterie-

herstellung, konstanten fossilen Kraftstoffpreisen und nochmals deutlich verbesserten 

konventionellen Antrieben aus, wodurch CO2-Grenzwerte eingehalten werden können. Dies 

führt insgesamt zu einem langsamen Markthochlauf bei einem elektrischen Neuzulas-

sungsanteil von 47 % bis 2035 (ca. 14 Mio. E-Pkw im Gesamtbestand). Aufgrund der un-

günstigen Rahmenbedingungen für Elektromobilität werden sich PHEV als technologischer 

Kompromiss am Markt etablieren können, weshalb von einem konstanten Marktanteil der 

PHEV von 45 % am E-Neuwagenanteil ausgegangen wird.  

 

66 Vgl. KBA (2020) 
67 Vgl. StBA (2019)  
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Der Bestand an E-Pkw variiert in Deutschland derzeit räumlich noch sehr stark (vgl. Abbildung 11). 

Grund dafür sind lokal unterschiedliche Voraussetzungen für die Möglichkeiten und Motivationen 

zum Kauf eines E-Pkw, wie Einkommen, Neuwagenquote, Umweltbewusstsein und Lademöglich-

keiten. Trotz der Anreize, die Hersteller ihren Händlern setzen, wird diese räumliche Heterogenität 

im E-Pkw-Bestand auch zukünftig erwartet. Das Prognosemodell setzt auf ein kleinräumiges Be-

wertungsverfahren, um lokale Unterschiede abbilden und die Wahrscheinlichkeit für den Besitz 

eines E-Pkw abbilden zu können.  

Das Bewertungsverfahren berücksichtigt die finanzielle Möglichkeit zum Kauf eines E-Pkw (abge-

bildet u. a. durch amtliche statistische Daten zu Bruttoverdienst, Haushaltseinkommen, Boden-

richtwert und Anteil an Beschäftigten), das potentielle Interesse an Elektromobilität (abgebildet 

durch den Bildungsabschluss, den derzeitigen Anteil an E-Pkw und die Wahlbeteiligung) sowie die 

Möglichkeit zum Laden (abgebildet durch die Distanz zur nächsten Ladestation und den Anteil von 

Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern68). Weiterhin werden die kommunalen Bestandsent-

wicklungen von Pkw der letzten Jahre und die Bevölkerungsprognose sowie der prognostizierte Mo-

torisierungsgrad in Deutschland69 bis zum Jahr 2035 berücksichtigt. Eine langfristig abnehmende 

Motorisierungsquote wird insbesondere durch Sharing-Angebote, neue Mobilitätsdienstleistungen 

und ein sich veränderndes Mobilitätsverhalten getragen. 

 

Abbildung 11: Anteil der E-Pkw am gesamten Pkw-Bestand in Deutschland 

2) Auswertung des Mobilitäts- und Ladeverhaltens 

 

68 Ein- und Zweifamilienhäuser verfügen i. d. R. über einen eigenen Stellplatz auf dem Grundstück und damit über die Möglichkeit einer 

eigenen Wallbox. 
69 Vgl. Shell Deutschland Oil GmbH (2019) 



 

33 

 

Im zweiten Schritt wird für jeden E-Pkw (unterschieden nach BEV und PHEV sowie privaten und 

gewerblichen Haltern), in Abhängigkeit von der Siedlungsstruktur (Kernstadt, Umland oder ländli-

cher Raum), die mittlere Anzahl an Wegen, differenziert nach Wegezweck und -länge, berechnet. 

Primäre Grundlage dafür ist die Verkehrserhebung Mobilität in Deutschland 2017. Aus einer Be-

fragung von E-Pkw-Fahrern kann abgeleitet werden, wie häufig öffentliche bzw. halböffentliche LIS 

pro Weg, in Abhängigkeit von der Weglänge, genutzt werden wird.70 In Kombination mit der Aufent-

haltsdauer kann so für jede Wegekombination die Wahrscheinlichkeit für einen Ladevorgang abge-

schätzt werden. Da gewerblich zugelassene Elektrofahrzeuge häufig als Flottenfahrzeuge betrieben 

werden und oft über eigene LIS verfügen, werden diese differenziert betrachtet. 

3) Räumliche Verteilung der Ladevorgänge und Standortanalyse 

Diese klassifizierten Wege bzw. Ladevorgänge werden anhand eines zweiten Bewertungsverfah-

rens auf die umliegenden Gemeinden und Städte verteilt. Dabei wird jede Gemeinde bzw. Stadt 

hinsichtlich ihrer Attraktivität bezüglich eines Wegezweckes bewertet. Bspw. wird die Attraktivität 

für den Wegezweck Freizeit bzw. Tourismus durch die Anzahl an Freizeiteinrichtungen, Cafés und 

Restaurants bei OpenStreetMap, touristischen Übernachtungen sowie Einträgen und Rezensionen 

u. a. bei Tripadvisor abgebildet. Neben dem Laden am Wohnort werden auch der Bedarf von Be-

schäftigten und Pendlern, der Durchgangsverkehr sowie das Potential für Gelegenheits- und Flot-

tenladen (gewerbliche E-Pkw) analysiert. 

Abbildung 12: Differenzierung der Ladeorte nach Zugänglichkeit 

Die Anteile an den Ladearten variieren nach den regionalen Gegebenheiten. Ländliche Gemeinden 

weisen bspw. aufgrund der Verfügbarkeit privater Stellplätze einen höheren Anteil an privaten La-

devorgängen auf. Gemeinden, in denen sich Autobahnraststätten oder Autohöfe befinden, haben 

einen höheren Anteil an Schnellladevorgängen. Gemeinden und Städte mit einer überörtlichen Ver-

sorgungsfunktion oder frequentierten Sehenswürdigkeiten bzw. Ausflugszielen weisen typischer-

weise einen hohen Anteil an (halb-)öffentlichen Normalladevorgängen auf. 

Zur Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten und bestehender Konzepte sowie zur Validierung der 

bestehenden Ladepunkte wurden Informationen zu Ausbauplänen und Erfahrungen im Bereich der 

 

70 Vgl. Vogt/Fels (2017) 
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Elektromobilität bei der Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH eingeholt, um die 

Anforderungen an das Konzept aus LIS-Betreibersicht einzuholen. 

4.5 Ergebnisse 

Für die Stadt Ingelheim steigt die Anzahl der E-Pkw. Im moderaten Szenario werden bis 2030 ca. 

6 109 E-Pkw erwartet, was einem E-Pkw-Anteil von ca. 26 % entspricht (Vergleich: bundesdeut-

scher Durchschnitt von 22% und in Rheinland-Pfalz 22 %). Bis 2035 steigt der Anteil der zugelas-

senen E-Pkw weiter auf 44 %. Dies entspricht ca. 10 251 E-Pkw.  

Tabelle 4: Prognose der erwarteten E-Pkw (moderates Szenario) 

Jahr BEV PHEV Anteil der E-Pkw am Pkw-Bestand in % 

2021 158 107 0,5 

2025 1 399 1 145 10,3 

2030 3 665 2 444 25,7 

2035 6 663 3 588 44,0 

 

Abbildung 13: Prognostizierte Anzahl der zugelassenen E-Pkw in der Stadt Ingelheim am Rhein 

Auf Basis der durchgeführten Prognosen zum Markthochlauf von E-Pkw sowie zum künftigen Lade-

bedarf ergibt sich für Ingelheim eine räumlich detaillierte und zeitlich differenzierte Prognose des 

Bedarfes an LIS. Diese Prognose schließt öffentliche sowie halböffentliche Normal- und Schnellla-

devorgänge, das Anwohner-, Privat- und Arbeitgeber- sowie das betriebliche Laden mit ein. 
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Abbildung 14: prognostizierte Anzahl der täglichen Ladevorgänge unterschieden nach Ladeort bzw. -leistung in der 

Stadt Ingelheim am Rhein bis zum Jahr 2035 (moderates Szenario) 

4.5.1 Lademöglichkeiten am Wohnort 

Das Laden am Wohnort wird je nach Verfügbarkeit eines Stellplatzes und einer privaten Wallbox in 

Heimladen und Anwohnerladen unterschieden. Das Heimladen findet an der eigenen Wallbox auf 

einem privaten Stellplatz bzw. in der heimischen Garage statt. Anwohner, meist in Mehrfamilien-

häusern, ohne die Möglichkeit einer privaten Ladelösung am Wohnort, sind auf Park- und Ladeorte 

im öffentlichen und halböffentlichen Straßenraum angewiesen, sodass hier vom Anwohnerladen 

gesprochen wird. Der Wohnort ist für die Mehrheit der Nutzer der wichtigste Ladeort. Dies erklärt 

sich aus dem Mobilitätsverhalten, da der Wohnort das häufigste Wegeziel ist und der (E-)Pkw dort 

am längsten steht. Das Heimladen ist darüber hinaus eine günstige Lademöglichkeit (insbesondere 

in Verbindung mit einer PV-Anlage) mit einer Verfügbarkeitsgarantie und damit einer maximalen 

Planbarkeit der Ladevorgänge. Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen: 

1. Da die Verfügbarkeit von LIS im öffentlichen Raum von Wohngebieten derzeit noch sehr gering, 

die Lademöglichkeit am Wohnort allerdings für die Mehrheit der Nutzer der wichtigste Ladeort 

ist, stellt der Ausbau von LIS in Wohnquartieren eine wichtige Voraussetzung für den Markt-

hochlauf der Elektromobilität dar. Dabei sind die lokalen Hausverwaltungen und Eigentümer 

zu aktivieren und einzubeziehen.  

2. Begünstigend wirken sich die Verfügbarkeit eines privaten Stellplatzes und damit die Möglich-

keit zur Installation einer Wallbox aus. Der vergleichsweise hohe Anteil von Wohnungen in Ein- 

und Zweifamilienhäusern im Stadtgebiet Ingelheims von ca. 57 % (Bundesdurchschnitt: 45 %) 

und die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Installation von privaten 

Lademöglichkeiten führen dazu, dass das private Laden am Wohnort für den Großteil der Ein-

wohner möglich ist und der Bedarf an (halb-)öffentlicher LIS (insbesondere Anwohner-LIS) in 

Ingelheim nur in vereinzelten Quartieren untersucht werden sollte. Dennoch müssen für Nutzer 

ohne privaten Stellplatz und Ladepunkt diese öffentliche LIS bereitgestellt werden. Für ca. 43 % 

der Bevölkerung in der Stadt ohne Stellplatz in Privatbesitz sinkt die Wahrscheinlichkeit für die 

Anschaffung eines E-Pkw, falls sich keine LIS in der Nähe des Wohnortes bzw. der Wohnung 

befindet.  
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Unter der Voraussetzung verfügbarer LIS am Wohnort bzw. der Wohnung wird bis 2035 folgende 

Anzahl an Heimladevorgängen in der Stadt Ingelheim erwartet: 

¶ Im moderaten Szenario werden mindestens 1 520 Ladevorgänge durch Heimladen pro Tag 

im Jahr 2035 prognostiziert. Für das Anwohnerladen im öffentlichen Raum in Wohnungst-

nähe werden 247 Ladevorgänge pro Tag erwartet.  

¶ Aus den erwarteten Ladevorgängen ergibt sich ein mittlerer Strombedarf von ca. 

10 453 MWh für das Jahr 2035 durch das Heimladen, was einem Mehranteil gegenüber 

dem derzeitigen Stromverbrauch von Haushalten i. H. v. 6,6 % entspricht. 

¶ Aus den erwarteten Ladevorgängen durch das Anwohnerladen ergibt sich ein mittlerer 

Mehrbedarf von 1 588 MWh für das Jahr 2035.  

Der Bedarf an Anwohner-LIS im öffentlichen Straßenraum kann durch andere Ladeorte teilweise 

kompensiert werden. So ist bspw. die exklusive Nutzung halböffentlicher LIS (z. B. an Supermärk-

ten) durch Anwohner in Absprache mit dem Betreiber möglich. Ggf. stellt auch das Laden beim 

Arbeitgeber einen alternativen festen Ladeort dar. In jedem Fall ist die zuverlässige Verfügbarkeit 

einer Lademöglichkeit am Wohnort oftmals die Voraussetzung für die Anschaffung eines E-Pkw. 

Der Ausbau sollte in enger Abstimmung mit den Bürgern und in Zusammenarbeit mit den Woh-

nungsunternehmen erfolgen. So setzt z. B. Amsterdam seit mehreren Jahren auf einen partizipati-

ven Prozess, bei welchem Anwohner einen Standort vorschlagen können.71. Mit der Reform des 

WEG besteht für (Ver-)Mieter und (Mit-)Eigentümer, die über einen zugeordneten Stellplatz verfü-

gen, ein grundsätzliches Recht auf einen privaten Ladepunkt. Insbesondere in Kombination mit der 

aktuellen KfW-Förderung bestehen attraktive Rahmenbedingungen für Anwohner. Um jedoch auch 

Bewohnern der Stadt Ingelheim ohne eigenen Stellplatz attraktive Zugangsvoraussetzungen für 

Elektromobilität zu schaffen, muss der öffentliche LIS- Ausbau weiterhin gefördert werden. 

 

71 Vgl. Vertelmann/ Badrdok (2018) 
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Abbildung 15: Potential für privates Laden in der Stadt Ingelheim am Rhein 
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4.5.2 Laden am Arbeitsplatz 

Das Arbeitgeberladen ist nach dem Heimladen der einfachste und meist der finanziell attraktivste 

Ladeort für private Nutzer. Lange Standzeiten dominieren und die Verfügbarkeit des LIS ist meist 

gut. Fahrzeuge stehen an Arbeitstagen oft lang und können daher auch mit geringen Ladegeschwin-

digkeiten laden. Zudem liegen die Standzeiten meist in den Spitzenzeiten der PV-Erzeugung. Ar-

beitgeber haben außerdem die Möglichkeit, Strom kostenlos abzugeben. Es besteht eine hohe At-

traktivität für das meist kostenlose Laden beim Arbeitgeber. Das Unternehmen Boehringer Ingel-

heim ist der größte Arbeitgeber der Stadt und sorgt u.a. für einen deutlich positiven Pendlersaldo.72 

Dem Arbeitgeberladen kommt somit eine hohe Relevanz zu. Für die Prognose der Ladevorgänge 

beim Arbeitgeber im Jahr 2035 ergeben sich für die Stadt Ingelheim folgende Ergebnisse: 

¶ Im moderaten Szenario werden rund 858 Ladevorgänge pro Tag prognostiziert. Daraus re-

sultiert ein Strombedarf von ca. 4 812 MWh im Jahr 2035. 

Eine Lademöglichkeit am Arbeitsplatz kann Voraussetzung für die Anschaffung eines E-Pkw sein. 

Zusätzlich können E-Pkw-Nutzer mit einer heimischen Lademöglichkeit und langen Arbeitswegen 

(Pendler) einen Bedarf haben bzw. kann die Arbeitgeber-LIS die Anschaffung von Fahrzeugen mit 

geringeren Akkukapazitäten ermöglichen. Für BEV-Nutzer mit der Möglichkeit zum privaten Laden 

an der eigenen Wallbox wird der heimische Tarif die Referenz darstellen. Andererseits bietet sich 

ein Vorteil für Besitzer von PHEV, deren elektrische Reichweite durch die tägliche Fahrtstrecke 

überschritten wird. Durch Arbeitgeber-LIS kann daher insbesondere für Pendler mit langen Arbeits-

wegen der elektrische Fahranteil von PHEV erhöht werden. Die prognostizierte Anzahl der Ladevor-

gänge am Arbeitsplatz ist daher variabel und weist hohe Substitutionseffekte mit dem heimischen 

Laden auf.  

Nicht nur für private E-Pkw stellt der Arbeitsplatz einen attraktiven Ladeort dar. Werden privat ge-

nutzte Dienstwagen am Arbeitsplatz geladen, so erfolgt dies steuerfrei, da das Laden von Strom 

zwar als geldwerter Vorteil zu bewerten ist, die Besteuerung jedoch bis 2030 aussetzt. Vorausset-

zung dafür ist, dass sich die LIS auf dem Unternehmensgelände und nicht im öffentlichen Raum 

befindet. Die Steuerbefreiung greift, wenn Strom kostenlos oder vergünstigt für die Mitarbeiter be-

reitgestellt wird. Falls der Arbeitgeber Kosten für die abgegebene Strommenge erhebt, erfolgt die 

Auslagenerstattung für privat genutzte Dienstwagen ebenfalls steuerfrei.  

Aufgrund des hohen Pendleranteils bezogen auf die Gesamtbevölkerung und dem damit verbun-

denen relevanten Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen, kommt der Bereitstellung von LIS zent-

ralen Mobilitätspunkten und Unternehmensstandorten eine hohe Bedeutung zu. Insbesondere die 

Unternehmensstandorte sollten bei der LIS-Errichtung für Pendler im Fokus stehen, da i.d.R. die 

Möglichkeit am Arbeitsort besteht, E-Pkw umzuparken und Ladepunkte nicht über längere Zeit-

räume zu blockieren, wie dies an P+R-Stellplätzen der Fall ist. Dort werden über längere Zeiträume 

Ladepunkte blockiert und können erst nach Feierabend freigegeben werden. Ein wirtschaftlicher 

Betrieb von LIS an diesen Standorten gestaltet sich demnach schwierig. Langfristig können an die-

sen P+R-Stellplätzen Ladehubs entstehen, die über Lastmanagementsysteme verfügen und ge-

steuertes Laden ermöglichen. Kurz- und mittelfristig sollten Unternehmen in Ingelheim für die Er-

richtung von LIS für die Mitarbeiter sensibilisiert, informiert und aktiviert werden. Unternehmen, die 

bereits LIS für Kunden, Mitarbeiter und zum Laden der eigenen Flottenfahrzeuge nutzen, sollten 

ihre Erfahrungen mit anderen Unternehmen teilen (vgl. Handlungsleitfaden zur Elektrifizierung ge-

werblicher Flotten im Anhang E.  

 

72 Die Pendlerverflechtungen werden in Rahmen der Bestandsanalyse in AP 1 untersucht und dargestellt. Im finalen Bericht wird darauf 

verwiesen  
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4.5.3 Gelegenheitsladen im (halb-)öffentlichen Raum 

Das Gelegenheitsladen umfasst das Laden während einer Aktivität (z. B. Einkauf, Arztbesuch, Aus-

flug). Dieser Ladevorgang kann im öffentlichen Straßenraum oder im halböffentlichen Raum statt-

finden. Dabei handelt es sich i. d. R. um privat bewirtschaftete Flächen, welche uneingeschränkt 

oder begrenzt öffentlich nutzbar sind (z. B. Parkhäuser, Einzelhandel, Tankstellen. Tages- und Über-

nachtungsgäste sind auf die Verfügbarkeit von LIS am Zielort angewiesen. Den touristischen Akti-

vitäten entsprechend ist LIS an Ausflugszielen, Restaurants und insbesondere an Hotels und Her-

bergen von hoher Relevanz. Die Prognosewerte der öffentlichen Normalladevorgänge können sich 

durch attraktive Angebote, wie z. B. kostenfreies Laden oder Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten 

in der Umgebung der Standorte, deutlich erhöhen bzw. bei ungünstigen Rahmenbedingungen re-

duzieren. Der Ladebedarf ist variabel und kann oft auch an andere Orte oder an den Heimladepunkt 

verlegt werden. Zudem können Ladevorgänge aufgeteilt werden, sodass bei Gelegenheit geringe 

Mengen an Strom nachgeladen werden, obwohl dies nicht notwendig ist. Entscheidend sind die 

Verfügbarkeit und ggf. die Kosten für einen Ladevorgang. Die Ladevorgänge können auch an 

Schnellladeinfrastruktur erfolgen, wenn dies zu ähnlichen Konditionen angeboten wird. Jedoch 

bringen DC-Ladepunkte deutlich höhere Kosten bei der Installation, insbesondere beim Netzan-

schluss, mit sich. Diese Kosten werden i. d. R. durch höhere Tarife an die Kunden weitergegeben. 

Für die Prognose der (halb-)öffentlichen AC-Ladevorgänge im Jahr 2035 ergeben sich für die Stadt 

Ingelheim folgende Ergebnisse:  

In Summe beträgt der Durchschnitt der täglichen Normalladevorgänge pro Tag ca. 496. Daraus 

resultiert ein Mehrstrombedarf von ca. 2 029 MWh im Jahr 2035. 

Da es sich um Prognosen handelt, müssen die Ergebnisse hinsichtlich Schwankungen und Auswir-

kungen von Einzelfällen interpretiert werden. Spezifische Bedarfe können daher von den Progno-

sen abweichen.  

4.5.4 Schnellladen  

Der Schnellladung kommt durch die hohe Ladeleistung und die damit verbundene kurze Ladedauer 

bezüglich der Reichweitenertüchtigung eine wichtige Rolle zu. Dies ist eine Voraussetzung für län-

gere Fahrten, aber auch Spontan-/Notfallladen im Stadtgebiet. Im Prognosezeitraum wird LIS auch 

mit deutlich höheren Ladeleistungen von 150 bis 350 kW durch den Einsatz von High Power 

Chargern erwartet. Dafür ist ein Anschluss an das Mittelspannungsnetz erforderlich. Der Netzan-

schluss für diese DC-Ladeinfrastruktur ist mit deutlich höheren Kosten als bei AC-LIS verbunden. 

Für die Prognose der Schnellladevorgänge im Jahr 2035 ergeben sich für die Stadt Ingelheim fol-

gende Ergebnisse: 

¶ Es werden im moderaten Szenario 216 Schnellladevorgänge pro Tag im Jahr 2035 prog-

nostiziert. Der damit verbundene Strombedarf beträgt im Mittel 2 000 MWh im Jahr.  

¶ Schnellladevorgänge werden insbesondere bei langen Fahrtdistanzen durch Zwischenla-

dungen generiert, also in der Nähe von Bundesautobahnen und Bundesstraßen.  

¶ Insbesondere durch die sehr hohe Verkehrsmenge entlang der Autobahn A60 ergibt sich 

ein erhöhtes Potential für Schnellladen entlang der Abfahrten Heidesheim, Ingelheim-

Ost oder Ingelheim Nord.  

¶ Je nach Bestandsanteil von PHEV, Reichweiten von BEV und Gebühren an Schnelllade-

punkten kann die Anzahl der Ladevorgänge von den Prognosen abweichen. 

4.5.5 Flottenladen 

Das Flottenladen beschreibt das Laden von gewerblich zugelassenen E-Pkw auf dem Firmenge-

lände. Für die Prognose im Jahr 2035 ergeben sich für Ingelheim folgende Ergebnisse:  
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¶ Im moderaten Szenario wird von ca. 582 Ladevorgängen pro Tag im Jahr 2035 ausge-

gangen. 

¶ Dies entspricht ca. 15 % aller getätigten Ladevorgänge in Ingelheim. 

Nachstehend sind relevante Einflussfaktoren für das Flottenladen abgebildet: 

1. Die Jahresfahrleistung von gewerblichen Pkw liegt mit ca. 24 500 km deutlich über der von 

privaten Nutzern mit 12 300 km.73 Damit sind entsprechend auch der Stromverbrauch und 

die Anzahl der benötigten Ladevorgänge höher. 

2. Der Anteil der gewerblichen Halter ist bei E-Pkw im bundesweiten Schnittsehr hoch (bei BEV 

49 % und bei PHEV 58 %). Dieser Anteil wird sich zwar in den kommenden Jahren verrin-

gern, jedoch weiterhin deutlich über dem Anteil von gewerblichen Haltern am gesamten 

Pkw-Bestand von 10 % liegen. 

3. Die Ladeorte von privat genutzten Pkw können sehr unterschiedlich sein. Gewerbliche Pkw 

hingegen werden meist so beschafft, dass die Akkukapazitäten für die tägliche Nutzung 

ausreichen und das Laden aus Kostengründen am Unternehmensstandort durchgeführt 

werden kann. Nur ein geringer Teil von Dienstwagen wird (im Rahmen der privaten Nutzung) 

am Wohnort oder an (halb-)öffentlicher LIS geladen. 

4.5.6 Strombedarf ð Erneuerbare Energien 

Für die Prognose des Strombedarfes durch E-Pkw wurden private und gewerbliche Pkw berücksich-

tigt, jedoch keine Lkw oder Busse. Das Laden von gewerblichen Fahrzeugen auf dem Firmenge-

lände (betriebliches Laden) kann je nach Fuhrpark variieren und sich anteilig auf andere Ladeorte 

verlagern.74 Ausgehend von einem jährlichen Stromverbrauch eines BEV von ca. 2,6 - 4,4 MWh und 

eines PHEV von ca. 1,4 - 2,4 MWh (je nach Szenario und Halter), wird der Gesamtverbrauch und 

dessen räumliche Verteilung anhand der Ladevorgänge berechnet.75. Ein Ladeverlust in Höhe von 

10 % ist bereits berücksichtigt.76 

Durch die schrittweise Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs wird in der Stadt Ingel-

heim ein zusätzlicher Strombedarf von 14 460 MWh im Jahr 2030 erwartet (vgl. Abbildung 16). 

Vergleicht man dies mit dem Stromverbrauch von Rheinland-Pfalz pro Kopf77, ergibt sich für die 

Stadt Ingelheim ein prozentualer Anstieg i.H.v. 5,9 % bis zum Jahr 2030. Der zusätzliche Strombe-

darf durch E-Pkw im Jahr 2030 entspricht ungefähr der Jahresleistung von 3390 PV-Anlagen.78 In 

der Stadt Ingelheim befinden sich rund 7 460 Wohngebäude. Würden sich auf 45 % aller vorhan-

denen Wohngebäude eine PV-Anlage befinden, könnte damit der durch E-Pkw entstehende Strom-

bedarf vollständig gedeckt werden. 

Der Strombedarf von Privathaushalten beträgt derzeit rund 59 200 MWh pro Jahr und wird sich 

durch das Laden an der hauseigenen Wallbox um 5 736 MWh im Jahr 2030 erhöhen, was einem 

Mehranteil von 9,7 % entspricht.79  

 

 

73 Vgl. BASt (2014) 
74 Einerseits fehlen detaillierte Informationen zur Größe und Fahrtleistung der gewerblichen Fahrzeugflotten und andererseits ist der 

Umfang und Zeitpunkt der Elektrifizierung des Fuhrparks unternehmensspezifisch und lässt sich nicht genau prognostizieren. 
75 Annahmen setzen sich zusammen aus der mittleren Jahreskilometerleistung privat zugelassener Pkw von 12 300 km und 24 500 km 

für gewerbliche Pkw (vgl. Fahrleistungserhebung 2014 der BAST), einem mittleren Verbrauch von 20 - 25 kWh/100 km sowie einem 

elektrischen Fahrtanteil von 33 - 55 % bei PHEV. Diese Werte decken sich mit den Annahmen ähnlicher Studien, z.B. Auswirkung der 

Elektromobilität auf die Haushaltsstrompreise in Deutschland des Fraunhofer ISI (No. S 21/2018)  
76 Eine Auswertung des ADAC zeigt für Klein- und Mittelklassewagen einen mittleren Ladeverlust von 15 %, für Oberklassefahrzeuge von 

7 %. vgl. Landesbetrieb Informationen und Technik Nordrhein-Westfahlen (2020) 
77 Vgl. Länderarbeitskreis Energiebilanzen 
78 Eine typische PV-Dachflächenanlage wird mit einer Jahresleistung von 3 000 kWh und einer Fläche von ca. 24 m² angenommen bzw. 

15 PV-Modulen. 
79 Annahme basierend auf der Einwohnerzahl und einem mittleren Jahresverbrauch von 1,6 MWh pro Kopf, vgl. Länderarbeitskreis 

Energiebilanzen 
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Durch Gelegenheitsladen wird bis 2030 ein jährlicher Strombedarf von 1 271 MWh erwartet (zu-

züglich 8 57 MWh durch Anwohnerladen), an Schnellladestationen 1 021 MWh und beim Arbeitge-

ber weitere 2 940 MWh. Der Privatkundenbereich ist bezüglich des Strombedarfes durch Elektro-

mobilität mit einem Anteil von 40 % das größte Geschäftsfeld. 

 

Abbildung 16: Prognostizierter Strombedarf pro Jahr durch E-Pkw unterschieden nach Ladeort bzw. -leistung (mode-

rates Szenario) 

4.5.7 Ökobilanz 

Zahlreiche Studien belegen die bessere Klimabilanz von Elektroautos gegenüber Verbrennern, wo-

bei sich die einzelnen Ergebnisse je nach Datengrundlage und Annahmen signifikant unterschei-

den.80 Bei der Erstellung der Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) wird einerseits zwischen direkten 

Emissionen unterschieden, welche bei der Nutzung des Fahrzeuges lokal entstehen. Diese liegen 

bei Verbrennern im Mittel bei 160 g CO2-Äquivalent (CO2e), bei BEV fallen keine Emissionen an.81 

Lediglich bei PHEV entstehen je nach elektrischem Fahrtanteil mehr oder weniger viele direkte 

Emissionen. Andererseits entstehen bei allen Fahrzeugen indirekte Emissionen, welche bei der 

Rohstoffgewinnung, Produktion, Energiebereitstellung und Entsorgung anfallen. Da BEV deutlich 

höhere THG-Emissionen bei der Herstellung und Entsorgung aufweisen als Verbrenner (ca. 13,2 t 

CO2e gegenüber 7,5 t CO2e für Verbrenner), haben E-Pkw erst ab einer Laufleistung von 60 000 - 

80 000 km eine bessere Gesamtbilanz als Verbrenner.82 Die indirekten Emissionen von E-Pkws 

übersteigen daher die von Verbrennern, werden jedoch durch die Einsparungen der direkten Emis-

sionen überkompensiert (vgl. Abbildung 17). Je nach Annahme der Gesamtfahrleistung, des Strom-

mixes und weiterer Faktoren variiert folglich die THG-Gesamtbilanz. 

In der vorliegenden Berechnung wird von einer Gesamtfahrleistung von 200 000 km ausgegangen. 

Entscheidend für die THG-Bilanz von E-Pkws ist weiterhin der Strommix, mit welchen das Fahrzeug 

 

80 Vgl. Angora Verkehrswende (2019)  
81 Vgl. Umweltbundesamt Österreich (2019)  
82 Vgl. Angora Verkehrswende (2019) 
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betrieben wird. Aktuell beläuft sich die Klimawirkung der Stromerzeugung in Deutschland im Mittel 

auf 570 g CO2e/kWh, bei PV-Anlagen liegt sie bei 101 g und bei Windenergie bei 12 g/kWh.83 Daher 

wurden in der folgenden Analyse zwei Szenarien mit a) dem nationalen Strommix und b) mit 100 

% Ökostrom durchgeführt. 

Elektromobilität besitzt ein großes Potential zur Reduzierung der Luftschadstoffemissionen im Stra-

ßenverkehr. Abbildung 17 zeigt den prognostizierten Rückgang der THG-Emissionen durch E-Pkw 

gegenüber einem konventionellen Fahrzeugbestand bezogen auf den gesamten Lebenszyklus. Da-

bei wird zwischen direkten und indirekten Emissionen unterschieden. Für in der Stadt Ingelheim 

ergeben sich erhebliche ökologische Einspareffekte, die sich im Jahr 2030 im moderaten Szenario 

beim erwarteten Strommix auf ca. 3060 t CO2e und für Ökostrom auf ca. 6070 t CO2e belaufen.84 

Durch den erwarteten Anteil an E-Pkw ergibt sich im moderaten Szenario eine Einsparung von 5,2 % 

beim erwarteten Strommix gegenüber einem ausschließlich konventionellen Pkw-Bestand und 

10,2 % bei Verwendung von Ökostrom. Somit stellt der Umstieg auf Elektromobilität einen relevan-

ten Ansatz für lokale Emissionseinsparungen und den Klimaschutz in der Stadt Ingelheim dar. 

Wenn durch die vermehrte Nutzung von E-Fahrzeugen und damit aber wegen des ăbesserenò Ge-

wissen sich die Fahrleistung und Anzahl der Fahrzeuge erhöht (Rebound-Effekt) fallen die Einspa-

rungen geringer aus. 

 

Abbildung 17: Prognostizierter Rückgang der Emissionen durch E-Pkw gegenüber einem ausschließlich konventio-

nellen Pkw-Bestand (moderates Szenario) sowie die THG-Einsparung in Abhängigkeit der Stromerzeugung 

  

 

83 Vgl. Pehnt et al. (2018) 
84 Basierend auf Emissionswerten des Handbuches für Emissionsfaktoren für Straßenverkehr (HBEFA) und einer mittleren Jahresfahr-

leistung von 13 922 km, vgl. KBA (2018) 



 

43 

 

4.5.8 Zusammenfassung 

Zusammenfassend werden die Ergebnisse der mittelfristigen (bis zum Jahr 2025) und langfristigen 

(bis zum Jahr 2035) LIS-Prognose für die Stadt Ingelheim in Tabelle 5 für das moderate Szenario 

vereinfacht dargestellt und daraus die benötigte Anzahl an Ladepunkten bzw. -stationen abgeleitet. 

Ausgehend von dem prognostizierten E-Pkw-Anteil, der Bevölkerungsentwicklung und dem Motori-

sierungsgrad ergibt sich die Anzahl der erwarteten E-Pkw. Daraus wiederum ergibt sich über das 

typische Fahr- und Ladeverhalten ein Ladebedarf, anhand dessen die benötige Anzahl der Lade-

punkte bzw. Ladestationen abgeschätzt wird. 

Für die Gewährleistung eines attraktiven und bedarfsgerechten LIS-Ausbaus ergibt sich für die 

Stadt Ingelheim eine prognostizierte Mindestanzahl von ca. 72 (halb-)öffentlichen AC-Ladepunkten 

(zzgl. 6 DC-Ladepunkten) bis 2025 und von 194 AC-Ladepunkten (zzgl. 19 DC-Ladepunkten) bis 

2030.  

Die ermittelte Anzahl von Ladestationen ist als bedarfsorientierte Abdeckung zu verstehen. Für eine 

erhöhte Außenwirkung im Sinne der Wahrnehmung der Elektromobilität und zur Steigerung des 

Sicherheitsempfindens der Bürger sowie der Besucher der Stadt Ingelheim kann ggf. die Installa-

tion weiterer Lademöglichkeiten zielführend sein bzw. sollte der Ausbau der prognostizierten An-

zahl an Ladestationen von einer öffentlichkeitswirksamen Vermarktung begleitet werden. Die Aus-

bauaktivitäten von Akteuren, bspw. Supermarktketten, regionalen Einzelhändlern und Unterneh-

men, sollten von der Stadt Ingelheim verfolgt werden. Da neben der absoluten Anzahl von Ladesta-

tionen auch deren Verteilung im Gebiet relevant für eine bedarfsgerechte Versorgung ist, sollte die 

Stadt diesbezüglich ggf. koordinierend tätig werden.  

Tabelle 5: Zusammenfassung der Prognose für (halb-)öffentliche LIS (Einbeziehung des Normal-, Schnell- und An-

wohnerladens) 

 2025 2030 2035 

E-Pkw-Anteil in % 10,3 % 25,7 % 44,0 % 

Einwohner 35 804 36 383 35 946 

Pkw-Bestand 23 871 24 257 23 966 

davon E-Pkw (BEV und PHEV) 2 544 6 109  10 251 

Mittlere Tagesfahrleistung in km 28  

Mittlerer Verbrauch in kWh pro 100 km 24 

Ladeleistung AC DC AC DC AC DC 

Strombedarf an (halb-)öffentl. LIS pro Tag 

in kWh 

2 174 961 5 832 2 796 9 911 5 481 

Mittlere Ladeleistung in kW an (halb-) öf-

fentlicher LIS 

10 50 10 50 10 50 

Gesamtladedauer an (halb-)öffentl. LIS 

pro Tag in h 

217 13 583 56 991 110 

Mittlere Nutzungsdauer pro Tag je LP in h 3 

Benötigte Ladepunkte (LP) 72 6 194 19 330 37 

Derzeit vorhandene Ladepunkte 14 11 14 11 14 11 

Verbleibender Bedarf an Ladepunkten 58 0 180 8 316 26 

Verbleibender Bedarf an Ladestationen 
(eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten) 

31 0 92 4 160 13 
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4.6 Kleinräumige Standortpotentiale  

Aufbauend auf der LIS-Prognose auf kommunaler Ebene wurde eine Detailanalyse für die gesamte 

Stadt in einem 100-m-Raster85 durchgeführt. Hierbei flossen kleinräumige statistische Daten auf 

Ebene der Planungsräume, eine umfassende Analyse des Einzelhandels, mehrere Datensätze zu 

Parkflächen, Geodaten zu Point of Interests (PoI), Verkehrsmengen und weitere Datensätze ein. 

Anhand der räumlichen Verteilung der erwarteten Ladevorgänge wurden geeignete Gebiete für den 

LIS-Ausbau ermittelt. Basierend auf der Summe der täglichen Ladevorgänge an (halb-)öffentlicher 

Normal-, Schnell- und Anwohnerladeinfrastruktur im Jahr 2030 wurden Planungsräume ermittelt. 

Diese stellen Gebiete im Stadtgebiet dar, an denen Ladevorgänge erwartet werden, da sie mit 

hoher Wahrscheinlichkeit von (E-) Pkw angefahren werden. Die Planungsräume wurden in drei 

Kategorien unterteilt: 

¶ sehr hohe Eignung: in einem Gebiet von 300 x 300 m werden täglich mindestens 8 Lade-

vorgänge erwartet 

¶ hohe Eignung: in einem Gebiet von 300 x 300 m werden täglich mindestens 4 Ladevor-

gänge erwartet 

¶ mittlere Eignung: in einem Gebiet von 300 x 300 m werden täglich mindestens 2 Ladevor-

gänge erwartet 

Diese Planungsräume beschreiben lediglich die Eignung für die Errichtung von LIS hinsichtlich de-

ren erwarteter Auslastung und berücksichtigen nicht die bereits vorhandene LIS. Um eine Priorisie-

rung von Gebieten für den LIS-Ausbau zu definieren, wurde in einem zweiten Schritt die vorhandene 

LIS einbezogen. Dabei wurde angenommen, dass ein bestehender Ladeort den lokalen Bedarf im 

Umkreis von 300 m deckt.86 Gebiete, an denen bis 2030 noch mit Versorgungslücken zu rechnen 

und aktuell noch keine LIS besteht, werden als Bedarfsräume definiert.  

Die Standortanalyse basiert auf zahlreichen detaillierten Datensätzen, welche regelmäßig aktuali-

siert werden. Neben amtlichen Daten und Geodaten von Unternehmen (z. B. Stationsdaten der 

Deutschen Bahn) werden auch freie Geodaten verwendet, welche durch Nutzer erstellt werden 

(z. B. OpenStreetMap). In allen drei Fällen können die Daten fehler- oder lückenhaft, veraltet oder 

unpräzise kartiert sein, was wiederum im Standortmodell zu einer ungenauen Abbildung der Wirk-

lichkeit führt. Diese hochauflösenden Ergebnisse sind daher als Orientierungshilfe gedacht, welche 

hinsichtlich der Anzahl an prognostizierten Ladevorgängen als auch deren Lage abweichen können. 

Neben der Erfüllung des Ladebedarfes kommt LIS auch die Funktion zu, die Sichtbarkeit und Zu-

verlässigkeit der Elektromobilität zu steigern. Dies ist von hoher Bedeutung für die Etablierung der 

Elektromobilität, da nur mit stetiger Präsenz und positiver Wirkung die Anzahl an Elektrofahrzeugen 

in einer Region gesteigert werden kann. Zusätzlich zur Erfüllung der funktionalen Aufgaben sollte 

die Errichtung von LIS auch unter diesem Blickwinkel forciert werden. 

Daraus ergibt sich weiterhin ein geschätzter Bedarf an Ladeorten, um eine attraktive Versorgung 

in den Bedarfsräumen zu gewährleisten. Unter der Annahme, dass ein Ladeort den lokalen Be-

darf im Umkreis von 300 m deckt, wurden mithilfe einer Clusteranalyse mögliche Ladeorte be-

stimmt und diese basierend auf der erwarteten Anzahl an Ladevorgängen priorisiert 

 

 

85 Für das 100 x 100 m-Raster wurden die Zensus-Daten aus dem Jahr 2011 zu Einwohnern sowie zu Wohngebäuden veröffentlicht.  
86 Unter der Annahme, dass die vorhandene LIS zukünftig bedarfsgerecht ausgebaut wird 
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Abbildung 18: ausgewiesene Planungsräume (Zeithorizont 2030) mit Standortpotential für Ladeinfrastruktur in der Stadt Ingelheim am Rhein  
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Abbildung 19: ausgewiesene Bedarfsräume (Zeithorizont 2030) mit Standortpotential für Ladeinfrastruktur in der Stadt Ingelheim am Rhein  
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4.7 Standortvorschläge für öffentliche Ladeinfrastruktur 

Um geeignete Standorte für LIS festzulegen, dienen die Planungs- und Bedarfsräume als Arbeits-

grundlage. Diese werden der Stadt Ingelheim als Geodaten bereitgestellt. Innerhalb dieser Räume 

sollten geeignete (halb-)öffentliche Flächen identifiziert werden. In Bedarfsräumen, die bereits 

2025 eine hohe und sehr hohe Eignung aufweisen, sind in einer ersten Ausbauphase zu berück-

sichtigen. Bis 2030 sollte auch in Gebieten mit mittleren Ladebedarf LIS errichtet werden. Dafür 

ist es notwendig, den LIS-Ausbau durch Dritte, bspw. durch Einzelhandelsunternehmen, zu erfas-

sen, da diese einen Teil des (halb-)öffentlichen Ladebedarfes bereits abdecken kann. Aktuell deckt 

die bestehende LIS den Ladebedarf im Zentrum von Ingelheim bereits sehr gut ab.  

Für die kurzfristige LIS-Planung sollten die Liegenschaften von Kreis und Stadt fokussiert werden., 

um als Vorbild und Multiplikator voranzugehen. Die größeren Parkplätze und Parkhäuser der Stadt 

sind tlw. bereits mit LIS ausgestattet. Die Planung von LIS-Standorten sollte so erfolgen, dass bis 

2035 auch Nachverdichtungen, also Erweiterungen für weitere LIS an einem bereits ertüchtigten 

Standort möglich ist. Für die weitere Standortplanung bis 2030 sind dann auch Wohn- und Rand-

gebiete zu berücksichtigen, um allen Bewohnern der Stadt gleichwertige Zugangsvoraussetzungen 

zu schaffen. Die Errichtung von LIS sollte nur im Zuge von Stellplatzumwidmung und nicht durch 

Schaffung neuer Parkräume erfolgen. Die stufenweise Reduzierung von Stellplätzen für konventio-

nelle Pkw kann ggf. zu einer geringen Akzeptanz und zu einer Erhöhung des Parkdrucks führen. 

Dieser ist politisch durch die Stadt mitzutragen und zu verantworten, wenn sich Elektromobilität 

langfristig etablieren soll. Das Ordnungsamt muss Falschparker und Blockierer von Ladestationen 

konsequent zur Rechenschaft ziehen.  

Es wurden Standorte innerhalb der Bedarfsräume vor Ort untersucht und mit der Stadt Ingelheim 

abgestimmt. Eine detaillierte Übersicht der untersuchten Standorte befindet sich im Anhang F. Es 

wurden 33 Standorte untersucht und priorisiert. Die Priorisierung orientiert sich dabei an der Lage 

in Bedarfsräumen mit sehr hohem/hohem/ mittlerem Ladebedarf und einer attraktiven und gut 

einsehbaren Lage. Zudem wurde darauf geachtet, dass in jedem Stadtteil mindestens ein Standort 

vorgeschlagen wird.  

Es werden 13 Standorte mit Priorisierung 1 vorgeschlagen. Dies bedeutet, dass diese in einer ers-

ten Ausbaustufe bis 2025 errichtet werden sollten. In der zweiten Ausbaustufe (Prio 2) befinden 

sich 12 Standorte, die bis 2030 errichtet werden sollten. Die dritte Ausbaustufe umfasst 8 Stand-

orte, die bis 2035 mit LIS ertüchtigt werden sollten. Dabei sind die Jahreszahlen als Orientierung 

zu verstehen. Je nach aktueller Auslastung der bestehenden LIS und Ausbauaktivitäten weiterer 

Akteure (weitere LIS-Betreiber, Ausbauaktivitäten auf halböffentlichen Flächen) dienen die Ausbau-

stufen als Orientierung. Darüber hinaus wird die Ertüchtigung der drei Parkhäuser Gartenfeldstraße 

Bahnhof und Neue Mitte empfohlen, um darüber hinaus zentrumsnahe LIS zu schaffen.  

Durch die Ausbauaktivitäten weiterer Akteure auf halböffentlichen Flächen, kann davon ausgegan-

gen werden, dass der Ladebedarf bis 2035 gedeckt wird. Für eine weitere Standortplanung darüber 

hinaus sollte das Nachverdichtungspotenzial der bestehenden LIS-Standorte im gesamten Stadt-

gebiet geprüft und ggf. zwei bis vier weitere Ladepunkte installiert werden. 
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Abbildung 20: Standortvorschläge für öffentliche Ladeinfrastruktur 
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4.8 Ausbau im halböffentlichen und privaten Bereich 

4.8.1 Ladeinfrastruktur in der lokalen Wohnungswirtschaft 

Da der Wohn- neben dem Arbeitsort für E-Pkw-Nutzer der wichtigste Ladeort ist, spielen die Akteure 

der Wohnungswirtschaft eine wichtige Rolle für die Bereitstellung von LIS. Im Rahmen eines ge-

meinsamen Termins mit der lokalen Wohnungswirtschaft wurden die lokalen Herausforderungen 

aufgenommen und Akteure identifiziert, die bereits erste Berührungspunkte mit dem Thema LIS 

für Mieter gemacht haben.  

Der weitere Ausbau sollte sich an möglichen Sanierungs- und Neubauplanungen und somit an den 

Vorgaben des GEIG und an der Nachfrage der Mieter richten, welches im März 2021 verabschiedet 

wurde. Demnach müssen bei allen neu gebauten oder umfassend sanierten Wohngebäuden mit 

mehr als fünf Stellplätzen alle Stellplätze mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet werden. 

Bei Nicht-Wohngebäuden mit mehr als sechs Stellplätzen muss jeder dritte Stellplatz mit Schutz-

rohren für Elektrokabel versehen und bei mehr als 20 Stellplätzen mindestens ein Ladepunkt er-

richtet werden. Bauanträge müssen diese Vorgaben zwingend berücksichtigen. Dafür ist eine ent-

sprechende Netzanschlussplanung notwendig, die gemäß der Anzahl der (E-)Stellplätze groß genug 

geplant werden sollte. Die Kosten für eine nachträgliche Installation von LIS können so reduziert 

werden. Mit der Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen kann erneuerbarer Strom für den 

Betrieb der potentiellen Ladestationen direkt am Standort genutzt werden.  

Wohnungsbauunternehmen nehmen eine bedeutende Stellung im Rahmen des Ausbaus von La-

demöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ein. Die Errichtung und der Betrieb von LIS können entweder 

durch das Wohnungsbauunternehmen selbst bzw. gemeinsam mit den lokalen LIS-Betreibern über-

nommen werden, da sich diese bereits auf Ladelösungen für Privatkunden spezialisiert haben. Der 

Stadt kommt in diesem Zusammenhang die wichtige Funktion zu, die lokalen Wohnungsbauunter-

nehmen gezielt anzusprechen, sie für den LIS-Ausbau zu sensibilisieren und ihnen die positiven 

Effekte, die für sie damit verbunden sind, zu verdeutlichen. So können Wohnungsbauunternehmen 

durch die Bereitstellung von Ladelösungen für Mieter ihr Image verbessern und zugleich positive 

Effekte auf die Wohnumfeldqualität erzielen, da Elektromobilität langfristig zur Vermeidung von 

Verkehrslärm (bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h) und Emissionen und somit zu einer Auf-

wertung des Wohnquartiers führt.  

Die lokale Wohnungswirtschaft sollte stets in enger Abstimmung mit den Mietern stehen, um deren 

Nachfrage zu kennen und entsprechend reagieren zu können. Hierfür eignen sich regelmäßige Be-

fragungen zu Anschaffungsplänen von E-Pkw oder konkreten Ladewünschen im Abstand von ca. 

sechs Monaten.  

Wenn zu Beginn nur eine geringe Nachfrage bei den Mietern vorhanden ist, empfiehlt sich bei vor-

handenen Platzkapazitäten die Errichtung einer Lademöglichkeit mit entsprechendem E-Stellplatz 

öffentlich zugänglich zu gestalten, der auch für weitere Nutzergruppen zugänglich ist. Die Einhal-

tung der Vorgaben der Ladesäulenverordnung (LSV) ist dann notwendig. Hierbei ist die Verknüp-

fung mit einem E-Carsharing-Angebot denkbar, welches sowohl den Mieter als auch weiteren Per-

sonen zur Verfügung steht und somit zu einer hohen Auslastung des Fahrzeugs führt. Durch das 

Carsharing wird zum einen ein attraktives Angebot für die Mieter ohne privaten Pkw geschaffen. 

Zum anderen kommen die Nutzer mit Elektromobilität in Berührung und werden dafür sensibilisiert. 

Liegt das Geschäftsmodell eines Wohnungsbauunternehmens darin, eine Vergütung des Lade-

stroms zu erzielen, ist ein öffentlich zugänglicher Ladepunkt mit einem breiten Nutzerkreis und 

einer hohen Auslastung die einzige Möglichkeit.  

Bezüglich der Zuteilung der einzelnen Ladepunkte bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wel-

che sich an der aktuellen und der erwarteten Nachfrage nach LIS vor Ort richten sollten:  
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1) Es gibt einen oder mehrere gemeinschaftlich nutzbare Ladepunkte und entsprechende E-Stell-

plätze, die allen Mietern des Wohnkomplexes zur Verfügung stehen. Dabei muss die Authentifizie-

rung der Nutzer möglich sein, damit der bezogene Strom den jeweiligen Personen eindeutig zuge-

ordnet werden kann. Dies erfolgt bspw. über eine Ladekarte oder eine Smartphone-App.  

2) Den Mietern wird jeweils ein einzelner Stellplatz zugeteilt und bei Bedarf eine separate Lade-

möglichkeit zur Verfügung gestellt, welche an den entsprechenden Stromzähler am Stellplatz an-

geschlossen wird. Hier ist keine Authentifizierung nötig. Es wird davon abgeraten, dass eine Ver-

knüpfung mit dem Wohnungsstromzähler verwendet wird, da eine Steuerung der Lasten durch ei-

nen separaten Zähler am Hausanschluss einfacher erfolgen kann.  

Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops mit der lokalen Wohnungswirtschaft erfolgte bereits 

eine erste Sensibilisierung. Für die weitere Planung von LIS an Mehrfamilienhäusern sollten ex-

terne Betreiber und Elektrofachplaner einbezogen werden, um passgenaue Lösungen zu entwi-

ckeln. Diese Lösungen sehen vor, LIS bereits in der Bauplanung zu berücksichtigen und die Vorga-

ben des GEIG so zu erweitern, dass nicht nur Leerrohre installiert werden, sondern auch die Lei-

tungen mit Baubeginn groß genug geplant werden, dass eine 3,7 bis 11 kW Ladeleistung an jedem 

Stellplatz realisierbar sind. Das bedeutet, dass die Verkabelungen bereits gezogen werden. Gehen 

mit Mietbeginn Anfragen ein, kann LIS mit relativ geringen Aufwänden installiert werden, ohne dass 

umfassende Leitungsertüchtigungsarbeiten erforderlich sind.  

Im Vorfeld der LIS-Errichtung muss geprüft werden, ob das Stromnetz genügend freie Leistung be-

sitzt, um LIS anzuschließen. Ladepunkte ab einer Leistung von 3,7 kW müssen beim Netzbetreiber 

gemäß der Niederspannungsverordnung gemeldet bzw. ab einer Leistung von 11 kW vom Netzbe-

treiber genehmigt werden. Bei einer hohen Nachfrage nach LIS und einer Vielzahl an Nutzern 

(< sechs) wird der Einsatz eines Lastmanagements empfohlen. Dieses kann ggf. entstehende Last-

spitzen und damit verbundene Kosten vermeiden. In diesem Zusammenhang sollte eine Abstim-

mung mit der Rheinhessischen erfolgen. Die Stadt Ingelheim sollte dabei eine administrative bzw. 

vernetzende Rolle einnehmen, die entsprechenden Akteure zusammenbringen und erste Abstim-

mungstermine begleiten.  

Die Stadtverwaltung sollte zudem einen Überblick über Förderprogramme im Bereich Elektromobi-

lität sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene besitzen und potentiell infrage kommende För-

derprogramme an die entsprechenden Akteure weitergeben. Im Rahmen des Förderprogramms der 

KfW-Bank erfolgte 2021 eine Pauschalförderung in Höhe von 900 û f¿r private Ladelºsungen. För-

derberechtigt waren u. a. Wohnungsbauunternehmen und -genossenschaften, Vereine und Privat-

personen. Durch diese Förderung wurden attraktive Anreize geschaffen, LIS zu installieren. Weitere 

Calls für private LIS werden bis 2025 erwartet. Darüber hinaus werden auch weitere Förderaufrufe 

für öffentlich zugängliche LIS erwartet. Wohnungsunternehmen steht es offen, LIS öffentlich zu-

gänglich zu gestalten.  

Im Sinne der Ziele sich als klimaresiliente Stadt zu entwickeln, ist es Aufgabe der Stadt, LIS in 

Quartieren bereitzustellen, wenn kein privater Stellplatz zur Wohneinheit gehört, denn teilweise 

befinden sich private Parkplätze der Bewohner Ingelheims nicht direkt am Haus, so dass nicht im-

mer zwingend eine Umrüstung zum E-Stellplatz erfolgen kann. Um private LIS zu errichten, ist der 

eigene private Stellplatz unabdingbar. Eine Exklusivbereitstellung von privater LIS im öffentlichen 

Straßenraum ist nicht möglich, da der öffentliche Raum der Allgemeinheit zusteht. Darüber hinaus 

sind individuelle Maßnahmen, wie das Ziehen von Kabelgräben oder Kabelbrücken keine zulässi-

gen Lösungen.  

Hier ist es notwendig, Standortwünsche von Bürgern zu erfassen, diese mit den Bedarfsräumen 

abzugleichen und nach wiederholender Meldung von Standortwünschen in einem Quartier dort öf-

fentliche LIS zu errichten. Wichtig ist jedoch, dass dies dann öffentliche LIS ist, die auch für mögli-

che Dritte nutzbar ist. Die Vorgaben der Ladesäulenverordnung (Mess- und Eichrechtskonformität, 

individuelle Abrechnung, Anbindung an ein Back-End) sind einzuhalten. 
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4.8.2 Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen und Parkhäusern 

Ingelheim verfügt über vier Parkhäuser im Zentrum: Parkhaus Am Bahnhof, Tiefgarage unter dem 

Fristjos-Nansen-Platz (Rathaus, WBZ, kING), Parkdeck und Tiefgarage Neue Mitte und die Tiefga-

rage Gartenfeldstraße unter dem Friedrich-Ebert-Platz, 2021 erweitert um eine Tiefgarage unter 

dem EDEKA in der Bahnhofstraße. Insbesondere im Zuge der geplanten Verkehrsberuhigungsmaß-

nahme in der Bahnhofstraße kommt den umliegenden Parkhäusern und Stellplätzen eine große 

Bedeutung zu. So können die (E-)Pkw an den umliegenden Stellplätzen abgestellt werden und das 

Zentrum fußläufig oder mit dem Rad erkundet werden. Um die Pkw-Standzeiten mit Ladevorgängen 

zu verknüpfen, ist die Errichtung von LIS erforderlich. Im Zug der kleinräumigen Standortbewertung 

sind die Parkhäuser nicht berücksichtigt, da sie aufgrund ihrer großen Stellplatzkapazitäten ohne-

hin für die Errichtung von LIS infrage kommen. Im Parkhaus Neue Mitte befinden sich aktuell be-

reits 2 Ladepunkte a 22 kW. Im Zuge des Markthochlaufes sollte dieser Standort nachverdichtet 

werden. 10 % aller Stellplätze in den Parkhäusern sollten bis 2030 mit LIS ausgestattet sein. Dafür 

sind i.d.R. umfassende Ertüchtigungsarbeiten der Netze inkl. Bereitstellung von Trafostationen er-

forderlich. Zudem eignet sich ein Lastmanagementsystem für das Laden in Parkhäusern nicht, da 

die Fahrzeuge nur wenige Stunden stehen und danach weiterfahren. Es sollten Ladeleistungen 

zwischen 11 und 22 kW je Ladepunkt eingeplant werden. Für die Realisierung ist eine netztechni-

sche Planung mit dem Stromnetzbetreiber, der Rheinhessischen Energie- und Wasserversorgungs-

gesellschaft, erforderlich. Zudem sollte geprüft werden, ob die Installation von PV-Anlagen möglich 

ist, um hier sinnvolle Synergien zur lokalen Energieerzeugung zu knüpfen.  

Die Nutzung und Attraktivität der LIS hängt stark von der Preissetzung ab. Nicht jeder E-Pkw, der 

das Parkhaus befährt, hat auch zwingend Ladebedarf. Die Referenz für die Attraktivität der LIS ist 

der Hausstrompreis, den E-Pkw-Nutzer an der privaten Wallbox zahlen würden. Dieser liegt bei ca. 

30 Cent je kWh. Für die Preissetzung an den Tiefgaragen und Parkhäusern wird ein Preis von ca. 

40 bis 45 Cent je kWh an AC-LIS empfohlen. Ggf. können diese Tarife gemäß den Marktpreisen 

angepasst werden, sollten jedoch die Marktpreise nicht übersteigen, um die Attraktivität dieser 

Ladeorte zu sichern. Auch eine Verknüpfung mit den bestehenden ist Parktarifen möglich. Für die 

Nutzung von LIS können Pauschaltarife angeboten werden, wodurch kein Abrechnungssystem an 

den Ladepunkten notwendig ist. Bei Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen kann dieser 

Bedarf weiter steigen und eine höhere Auslastung der LIS erzielt werden. Werden diese Ladeorte 

nur mäßig von E-Pkw genutzt, können einzelne Stellflächen befristet wieder konventionellen Fahr-

zeugen bereitgestellt werden. Im Zuge von eventuellen Sanierungsarbeiten sind die Netzanschluss-

bedingungen zu überprüfen. Darauf aufbauend sollten gemeinsame Ladelösungen entwickelt wer-

den. 

Das Thema des Brandschutzes ist im Zuge der LIS-Planung in Tiefgarage zu berücksichtigen. Dabei 

gilt es, Lüftungen auf den aktuellen Stand der Technik zu halten. Grundsätzlich sind die entstehen-

den Brandgase von E-Pkw ähnlich gefährlich wie die von konventionellen Pkw. Die Konzentration 

der Brandgase wurde im Zuge von Studienergebnissen untersucht und diese war stetes unterhalb 

des kritischen Bereiches. Die lokalen Feuerwehren sollten darüber in Kenntnis gesetzt werden, wo 

LIS in Tiefgaragen besteht. Herausforderungen für die Feuerwehr besteht in der Kontamination des 

Löschwassers, sodass Wassertanks zum Löschen von E-Pkw zum Einsatz kommen. Eine erhöhte 

Brandgefahr durch E-Pkw besteht nicht. 

4.9 Ladeinfrastruktur für Pedelecs 

Aktuelle E-Fahrrad-Modelle weisen mit steigender Tendenz Reichweiten zwischen 80 und 150 km 

im Realbetrieb auf. Da wenige Nutzer diese Distanzen auf einer alltäglichen Strecke benötigen, ist 

öffentlich zugängliche LIS nicht zwingend erforderlich. Es ergeben sich lediglich Nutzungen für Tou-

rist, die öffentlich ihr Pedelec laden. Für Alltagsverkehre stellen der Wohnort und das Laden beim 
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Arbeitgeber relevante Ladeorte dar. Aktuell bestehen in Ingelheim bereits exklusive Lademöglich-

keiten. Dies stellt ein zusätzliches Leistungsangebot und einen Anziehungspunkt für die Nutzer dar. 

Voraussetzung zur Nutzung ist, dass das entsprechende Ladekabel mitgeführt und der Akku ab-

nehmbar ist. Das dauerhafte Mittragen des Kabels wird lediglich von Gästen und Touristen genutzt, 

da längere Strecken geplant und gefahren werden.  

Zudem ermöglichen die geringen Ladegeschwindigkeiten nur bei längeren Aufenthalten signifi-

kante Reichweitengewinne. Des Weiteren bedingt ein Ladevorgang im öffentlichen Raum aufgrund 

spezifischer Systeme die Mitnahme des eigenen Ladegerätes. Aufgrund dessen Größe und Ge-

wichts wird dieses nur selten von den Nutzern auf ausreichenden Streckenlängen mitgeführt. La-

demöglichkeiten im öffentlichen Raum unterliegen oft einer geringen oder nicht sachgerechten 

Nutzung. Beschädigungen sind verbreitet und entsprechen nicht einem angemessenen Verhältnis 

zum Nutzungsgrad. Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum stellen aus Marketingaspekten je-

doch einen Anziehungspunkt für E-Bike-Nutzer dar.  

Die Bereitstellung von LIS für E-Fahrräder im öffentlichen Bereich sollte vorrangig durch Gastrono-

mie und Hotellerie abgedeckt werden. Angebote zum Laden von E-Fahrrädern sollten öffentlich-

keits-wirksam über die Homepage der Stadt Ingelheim platziert werden. Auch kann ein Logo ent-

worfen werden, welches als Sticker an den touristischen Einrichtungen als Sticker platziert werden 

kann und die Möglichkeit zur Akkuladung anbietet. Es bestehen keine spezifischen Hardwarean-

forderungen an die Ladeeinrichtungen. Die Pedelec-Akkus können an den haushaltsüblichen 

Schuko-Steckdosen geladen werden. Die entsprechenden Akteure aus Hotellerie und Gastgewerbe 

sind demnach zu aktivieren und zu sensibilisieren.  

Der Verfügbarkeit sicherer und ebenerdiger Abstellmöglichkeiten kommt eine hohe Relevanz zu, 

da der Wert von E-Fahrrädern hoch ist. Ein Umtragen der E-Fahrräder in Keller oder Transportieren 

über Treppen ist aufgrund des hohen Gewichtes oftmals nicht möglich. Aus diesem Grund besteht 

hier Handlungsbedarf, um die tägliche Nutzung von E-Fahrrädern zu steigern. Hinsichtlich der Flä-

chenbereitstellung bestehen jedoch Herausforderungen. Hier muss progressiv vorgegangen wer-

den. Abstellanlagen müssen sowohl am Wohnort und beim Arbeitgeber als auch an (halb-)öffentli-

chen Fahrtzielen mit längeren Standzeiten vorhanden sein. Im öffentlichen Bereich eignen sich 

besonders stark frequentierte Umstiegspunkte oder POI bzw. POS für die Errichtung von Abstellan-

lagen. Die Aufgabe der Stadt Ingelheim besteht darin, geeignete Flächen zu ermitteln und diese zur 

Verfügung zu stellen. Der für die Fahrräder benötigte Platz sollte mit einer Reduktion der Pkw-Stell-

plätze einhergehen. In Zuge von Bauplanungen sollten die Bauherren im Rahmen der Kommunika-

tion (Bauherrenmappe) für die Bereitstellung von entsprechenden Abstellanlagen sensibilisiert 

werden. 

Abstellmöglichkeiten für E-Fahrrädern kommen aufgrund ihres Wertes, der überproportional wahr-

genommenen Diebstahlwahrscheinlichkeit und der nicht immer abnehmbaren Akkus eine hohe 

Relevanz zu. Sie sollten barrierefrei, diebstahl- und wettergeschützt sowie ggf. beleuchtet sein und 

insbesondere bei langen Standzeiten möglichst überwacht werden. Dafür eignen sich Abstellorte 

mit einzeln abschließbaren Fahrradboxen/-käfigen deutlich besser als Fahrradbügel und werden 

von den meisten Nutzern präferiert. Das verwendete Material sollte Aufbruchsversuchen standhal-

ten können.  

Die meisten Wege der Bürger beginnen und enden am Wohnort. Entsprechend wird bereits am 

Wohnort entschieden, welches Verkehrsmittel genutzt wird. Um das Rad stärker zu fördern, muss 

bereits am Wohnort der ăReiseantrittswiderstandò gering sein. D.h. Fahrrªder d¿rfen bspw. nicht 

ungünstig im Keller stehen. Sie müssen eingangsnah, möglichst ebenerdig, sicher sowie überdacht 

abgestellt werden können. Geeignete Flächen im Hof oder am Grundstück sollten von Akteuren der 

Wohnungswirtschaft identifiziert werden. Die Anschaffung und Aufstellung von Abstellhäuschen 

oder ðboxen kann ggf. durch die öffentliche Hand unterstützt werden, bspw. auch durch die kos-
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tenlose Sondernutzung von öffentlichen Flächen für solche Anlagen. Oftmals können diese Abstel-

lanlagen für (E-)Fahrräder mit Abstellmöglichkeiten für Kinderwägen und Rollatoren verknüpft wer-

den. Darüber hinaus sollten diese Anlagen auch mit einer Schuko-Steckdose ausgestattet werden, 

um Lademöglichkeiten umzusetzen, unabhängig von der Befestigung des Akkus. Zudem können 

Anlehnbügel im Straßenraum installiert werden, ggf. auch durch den Ersatz von Pkw-Stellplätzen. 

Für zukünftige Bauvorhaben können verbindliche Regelungen in einer Stellplatzsatzung vorgege-

ben werden. Darin können genaue Angaben zur Anzahl, Größe und Ausstattung der Anlagen fest-

gelegt werden.  

Abstellanlagen spielen auch an den Zielorten eine wichtige Rolle. Dies ist auch aus Gründen der 

Verkehrssicherheit relevant, denn bei unzulänglichen Abstellungen wird (wenn überhaupt) häufig 

auf das weniger hochwertige ăZweitradò zur¿ckgegriffen. Wichtige Zielorte sind bspw. Ausbildungs-

stätten, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Stadtteilzentren, Einzelhandelsgeschäfte oder Gewerbe-

gebiete/Arbeitsstätte. Um sukzessive die Anzahl sowie die qualitative Ausstattung von Abstellanla-

gen zu erhöhen, wird es, wie bereits beschrieben, empfohlen, verbindliche Regelungen in einer 

Stellplatzsatzung festzulegen. Für den Ausbau im öffentlichen Raum können durch die Stadt Ingel-

heim Bedarfslisten angefertigt werden, welche im Zeitraum von einem Jahr umzusetzen sind. Die 

Hinweise können dabei aus der Bevölkerung kommen und bspw. durch eine Mängelmelde-App 

oder über eine eingerichtete Unterseite der Website der Stadt erfolgen. Neben dem klassischen 

Anlehnbügel sollte, je nach örtlicher Gegebenheit, auch die Realisierung von überdachten und 

ebenerdigen, abschließbaren Einheiten geprüft werden. 
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5 Analyse des kommunalen Fuhrparks inklusive Fahrzeuge des 

Bauhofes 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Fuhrparkanalyse dargestellt und erläutert. Ziel der 

Analyse des Fuhrparks der Stadt Ingelheim ist es, die Eignung von alternativen Antrieben auf Basis 

von Fahrdaten und der aktuellen Marktentwicklung vollelektrischer Fahrzeuge für alle Bestands-

fahrzeuge zu bestimmen. Zudem wurde die bereits bestehende bereichsübergreifende Nutzung 

weniger Fahrzeuge der Verwaltung hinsichtlich deren Effizienz geprüft. Die Analyse wird zudem auf 

die Fahrzeuge der Verwaltung und Fahrzeuge des Bauhofs aufgeteilt. Diese werden jeweils ökono-

misch und ökologisch bewertet.  

Zur Verbesserung der Lebensqualität strebt die Stadt Ingelheim die Reduzierung von Lärm- und 

Schadstoffemissionen sowie eine Verkehrsentlastung an. Neben den stadteigenen Klimaschutzzie-

len hat die EU mit der ăClean Vehicle Directiveò verbindliche Ziele f¿r die Beschaffung emissions-

freier und -armer (sauberer) Fahrzeuge bei öffentlicher Auftragsvergabe festgelegt. Diese Richtlinie 

ist ab Mitte August 2021 in nationales Recht umgesetzt wurden und von da an gültig. Für Pkw und 

leichte Nutzfahrzeuge ergeben sich verbindliche Beschaffungsquoten von 38,5 % an sauberen87 

Fahrzeugen in der Neubeschaffung. Allerdings hat die Einhaltung der Richtlinie in der Stadt nur 

Relevanz für Fahrzeuge, die über die Stadtverwaltung beschafft werden. 

Konventionell durch Verbrennungsmotoren angetriebene Fahrzeuge liegen aktuell über dem anvi-

sierten Grenzwert von 50 g CO2/km  für saubere Fahrzeuge. Den größten Effekt, um den CO2-Ver-

brauch der Flotte zu reduzieren, bieten rein elektrische Fahrzeuge, welche mit Strom aus erneuer-

baren Quellen betrieben werden. Dazu gehören auch Wasserstofffahrzeuge. Der Markthochlauf 

von Wasserstofffahrzeugen verläuft jedoch im Vergleich zu rein batterieelektrischen Fahrzeugen 

deutlich verzögert. Neben Herausforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz, einer ausreichen-

den Tankstelleninfrastruktur und einer noch nicht praxistauglichen Technologie für den MIV werden 

aktuell kaum Serienfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb produziert. Daher kann eine Minderung 

der Emissionen der Flotte mindestens mittelfristig nur in größerem Umfang mit der Ersetzung durch 

vollelektrische und passend eingesetzte PHEV erreicht werden. Prinzipiell kann jedes Fahrzeug 

durch einen PHEV ersetzt werden. Um die WLTP-Verbräuche von durchschnittlich 50 g CO2/km  

rechnerisch zu erreichen, müssen ca. 60 bis 70 % der Fahrten eines PHEV rein elektrisch sein. 

Dafür bedarf es eines passenden Fahrprofils, um die CO2-Reduzierung der Flotte zu erzielen. 

Aufgrund der begrenzten Reichweite und spezifischer Nutzungsanforderungen (z. B. Anhänger-

kupplung und Zuladung) ist nicht jedes Fahrzeug für eine Ersetzung mit teil- oder vollelektrischem 

Antrieb geeignet. PHEV mit einem durchschnittlichen CO2-Verbrauch von 50 g/km  im Flottenmix 

bieten gegenüber rein konventionellen Antrieben, die durchschnittlich deutlich über 95 g CO2/km , 

im Idealfall 84 g CO2/km  emittieren, bereits gute Einsparungen.  

Erdgasfahrzeuge können ebenfalls zur Reduzierung der CO2-Werte im Flottenmix beitragen, jedoch 

ist der Einfluss nur geringfügig, da die Fahrzeuge durchschnittlich mehr als 95 g CO2/km  emittieren. 

Im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen schneiden diese Fahrzeuge besser ab und stellen eine gute 

Alternative dar, sollten keine geeigneten Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb am Markt zur Verfü-

gung stehen.  

 

87 Ab 02.08.2021 CO2-Grenzwert 50 g CO2/km . Ab 01.01.2026 CO2-Grenzwert 0 g CO2/ km. 
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5.1 Status Quo 

Aktuell besteht der Gesamtfuhrpark der Stadt Ingelheim aus 82 Fahrzeugen an vier Standorten. 

Davon wurden 12 Fahrzeuge der Stadtverwaltung an zwei Standorten (2 ð Fridtjof-Nansen-Platz 1, 

4 ð Ludwig-Langstädter-Str. 4) und 70 Fahrzeuge des Bauhofs an zwei Standorten (1 ð Am Groß-

markt 2, 3 ð Friedhof Frei-Weinheim) analysiert (vgl. Abbildung 21). Zusätzlich nutzen die Mitarbei-

ter der Stadtverwaltung 2 Dienst-Pedelecs und 3 Dienst-Lastenpedelec. Die Carsharing-Fahrzeuge 

müssen im Vorhinein gebucht werden. Jedes Amt hat mindestens eine Karte für die Buchung, ins-

gesamt sind ca. 50 Karten in der Nutzung. Die Carsharing-Fahrzeuge stehen auch der Bevölkerung 

nach Anmeldung bei book-n-drive zur Verfügung.   

 

Abbildung 21: Status Quo: Betrachtete Fahrzeuge Stadt Ingelheim am Rhein 

Diesel ist die häufigste Antriebsart (62 Fahrzeuge), gefolgt von Benzin (8 Fahrzeuge). Im Bereich 

elektrischen Antriebe werden bei den Verwaltungsfahrzeugen bereits drei vollelektrische PKW (MIA 

L, Nissan Leaf, VW e-up) und zwei Plug-In Hybridfahrzeuge (Mitsubishi Outlander, Audi Q5) genutzt. 

Auch am Bauhof werden bereits zwei BEV (1 Kleintransporter: Mega E-Worker und 1 Nutzfahrzeug: 

Hochhubwagen) eingesetzt und erste Erfahrungen gesammelt. Insgesamt werden sieben verschie-

dene Antriebsarten im Gesamtfuhrpark genutzt (vgl. Abbildung 22). 
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Abbildung 22: Antriebsverteilung Gesamtfuhrpark (82 Fahrzeuge) 

78 Fahrzeuge wurden gekauft und sind im Durchschnitt 10 Jahre alt. Von den übrigen vier Fahr-

zeugen werden zwei auf vier Jahre geleast, eins als Sponsoringfahrzeug durch Rotary- und Lions-

club zur Verfügung gestellt und eins mittels Behördenmietvertrag jährlich ersetzt. Generell beträgt 

die erwartete Haltedauer der Kauffahrzeuge zwischen sechs und 25 Jahre, wobei diese je nach 

Einsatzbereich innerhalb der oben genannten Fahrzeuggruppen stark variieren kann. Alle Fahr-

zeuge werden auf innerbetrieblichen Stellplätzen abgestellt.  

Der Gesamtfuhrpark der Stadt Ingelheim weist im Vergleich zum kommunalen Schnitt eine unter-

durchschnittliche Jahreslaufleistung auf, welche bei vergleichbaren Kommunen zwischen 7 500 

und 10 000 km liegt. Im Schnitt absolviert ein Fahrzeug im Gesamtfuhrpark 5 800 km pro Jahr. 

5.2 Elektrifizierungspotential des kommunalen Fuhrparks 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Fuhrparkanalyse von 12 Fahrzeugen der Ver-

waltung vorgestellt. Dabei werden Elektrifizierungspotentiale im Zeithorizont gebildet, sowie As-

pekte der bereichsübergreifenden Fahrzeugnutzung (Fahrzeugpooling) betrachtet. Daraus wird im 

darauffolgenden Kapitel ein fahrzeugscharfer Ersetzungsplan abgeleitet, welcher als Grundlage ei-

ner wirtschaftlichen und ökologischen Betrachtung dient.  

5.2.1 Methodik 

Die Analyse erfolgte in Stufen mit Rückkopplungen zu den jeweiligen Ansprechpartnern. Die Erhe-

bung der Fahrprofile erfolgte über Fahrtenbücher und Abfragen der jeweiligen Fahrzeugverantwort-

lichen. Nutzungs- und fahrzeugspezifische Anforderungen wurden mittels einer Fahrzeugliste erho-

ben, welche von den jeweils verantwortlichen Mitarbeitenden der Bereiche ausgefüllt und bereit-

gestellt wurde. Auf dieser Datengrundlage werden nachfolgend Elektrifizierungspotentiale abgelei-

tet und Ersetzungspläne im Zeithorizont erstellt. Darüber hinaus wird das Poolingpotential, in Ver-

bindung mit dem bestehenden Carsharing-Angebot und der bestehenden Pedelec-Nutzung unter-

sucht.  

76%

6%

Verteilung der Antriebsarten im Gesamtfuhrpark

Diesel (62) Benzin (8) CNG (2) LPG (2) Elektro (5) PHEV (2) Mildhybrid (1)
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5.2.2 Status Quo der Verwaltungsfahrzeuge 

Der Verwaltungsfuhrpark der Stadt Ingelheim besteht aus 12 Fahrzeugen, welche sich auf zwei 

Standorte verteilen (vgl. Abbildung 23). In der Tiefgarage des Rathauses (2 - Fridtjof-Nansen-Platz 

1) stehen fünf PKW (Kleinst-, Klein-, Kompaktwagen), drei Pickups/SUV und ein Hochdachkombi. 

Drei Kleinbusse (9-Sitzer) am Jugend- und Kulturzentrum ăYellowò (4 - Ludwig-Langstädter-Str. 4) 

stationiert. 

 

Abbildung 23: Fuhrparkstandorte der Stadtverwaltung Ingelheim 

Alternative Antriebe befinden sich bereits bei sechs von 12 Fahrzeugen, genauer drei vollelektri-

sche, zwei teilelektrische Fahrzeuge (PHEV) und ein Mildhybrid, im alltäglichen Einsatz. Des Weite-

ren werden je zwei Fahrzeuge mit Flüssiggas (LPG), Erdgas (CNG) und Diesel betrieben. Der Ver-

waltungsfuhrpark hat somit bereits eine positive Entwicklung vollzogen und Erfahrungen im Bereich 

der alternativen Antriebe können bereits breit gesammelt werden.  

Fünf der Fahrzeuge wurden gekauft und zwei per Leasing beschafft. Ein Fahrzeug wird wie bereits 

erwähnt als Sponsoringfahrzeug durch den Rotary- und Lionsclub zur Verfügung gestellt und eins 

mittels Behördenmietvertrag jährlich ersetzt. Die Kauffahrzeuge sind durchschnittlich 8,2 Jahre alt 

und die Leasingdauer beträgt vier Jahre. Das Sponsoringfahrzeug wird im Drei-Jahres-Turnus er-

setzt. 

Die Tabelle 6 zeigt die Verwaltungsfahrzeuge mit den Jahreslaufleistungen, aufgeteilt nach Stand-

ort, Organisationseinheit und Fahrzeugklasse. 
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Tabelle 6: Überblick der Fahrzeuge der Verwaltung je Standort und Ø Jahreslaufleistung je Bereich 

Standort und  

Dezernat/Bereich 
Einsatzzweck 

Fahrzeuganzahl 

Ø
 J

a
h
re

s
la

u
fl
e
is

tu
n
g i
n
 k

m
  

P
K

W
 (K

le
in

s
t-,

 K
le

in
-,
 

K
o
m

p
a

k
tw

a
g

e
n

) 

P
ic

k
u
p
/S

U
V 

H
o
c
h
d

a
c
h
k
o
m

b
i 

 

T
ra

n
s
p
o

rt
e

r/
K

le
in

b
u
s 

(9
-S

it
z
e

r)
 

 

G
e
s
a
m

t 

2: Fridtjof-Nansen-Platz 1        

I ð Zentrale Dienste und Organi-

sation 

allgemeiner  

Außendienst 
3    3 3 522 

 Ober- 

bürgermeister 
 1   1 *  

II ð Soziales und Sport Essen auf Rädern 1    1 7 362 

III ð Ordnungsamt Außendienst 1 2 1  4 12 165*  

4: Ludwig-Langstädter-Str. 4        

II ð Schulen, Jugend und Bildung 
Kulturzentrum 

ăYellowò 
   3 3 8 435 

Ø       7 973 

Summe  5 3 1 3 12 54 423 

*  Es konnten keine Fahrtdaten von dem Fahrzeug des Oberbürgermeisters und eines SUV des Ordnungsamtes erfasst werden. Diese 

Fahrzeuge werden bei den durchschnittlichen sowie aufsummierten Jahreslaufleistungen nicht berücksichtigt. 

Die drei PKW des Dezernats I werden für alle Angestellten als Poolfahrzeuge zur Realisierung von 

dienstlichen Terminen außerhalb des Rathauses bereitgestellt. Zusätzlich wurden im Jahr 2020 

von über 100, als Dienstfahrzeug anerkannten, privaten Fahrzeugen 134 141 km (2019: 136 536 

km) für dienstliche Wege zurückgelegt. 

Zwei von drei Kleinbussen vom Jugend- und Kulturzentrum ăYellowò werden oft f¿r lªngere Stre-

cken (Freizeitfahrten und Vermietung an Vereine) im Rahmen der Jugendbetreuung genutzt. Der 

dritte Kleinbus wird hingegen vorzugsweise für nahegelegene Ziele im Rahmen der Jugendbetreu-

ung und Vermietung vorgehalten. 

Die durchschnittliche Jahreslaufleistung der Verwaltungsfahrzeuge liegt knapp unter 8 000 km. Die 

mit Abstand höchste durchschnittliche Jahreslaufleistung von 12 165 km weisen die Fahrzeuge 

vom Ordnungsamt auf. Demgegenüber haben die Poolfahrzeuge (allgemeiner Außendienst) mit 

3 522 km die geringste durchschnittliche Jahreslaufleistung. Der Durchschnitt der Jahreslaufleis-

tung des gesamten Verwaltungsfuhrparks der Stadt Ingelheim liegt im mittleren Bereich (zwischen 

7 500 und 10 000 km) vergleichbarer kommunaler Fuhrparks. 

Abbildung 24 stellt die Häufigkeit der gefahrenen Strecken (Hin und Rückweg) der Verwaltungs-

fahrzeuge dar. 
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Abbildung 24: Häufigkeit der gefahrenen Strecken der Verwaltungsfahrzeuge (10 von 12 Fahrzeuge mit Fahrtdaten) 

Der Großteil der Fahrten findet auf Strecken unter 100 km statt. Sechs Fahrzeuge legen maximal 

zweimal pro Jahr zudem Strecken über 200 km zurück (ein Pickup mit Strecken bis 300 km, zwei 

PKW und ein Kleinbus mit Strecken bis 400 km und zwei Kleinbusse mit Strecken über 500 km). 

83 % aller erfassten Fahrten sind kürzer als 50 km und rund 99% aller erfassten Fahrten sind 

kürzer als 200 km und liegen damit überwiegend im Bereich marktüblicher Realreichweiten von 

derzeit verfügbaren Elektrofahrzeugen. 

Ein Auszug der am Markt verfügbaren vollelektrischen Pendants der derzeitig im Rahmen der Ver-

waltung genutzten Fahrzeuge und deren Realreichweiten wird in Abbildung 25 gegeben. 

 

Abbildung 25: Marktüberblick: Reichweite vollelektrischer Pendants der Verwaltungsfahrzeuge (Auszug) 
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Vollelektrische Reichweiten sind somit eine eher nachgelagerte Größe zur Bestimmung von Erset-

zungspotentialen der Fahrzeuge der Verwaltung. Wichtiger hingegen sind fahrzeugspezifische An-

forderungen, vor allem im Hinblick der Einsatzszenarien des Ordnungsamtes und der Kleinbusse 

des Jugend- und Kulturzentrums. Die seltenen Langstrecken und diese fahrzeugspezifischen An-

forderungen, stellen Herausforderungen für eine geeignete vollelektrische Ersetzung der Fahr-

zeuge dar und müssen im Folgenden genauer betrachtet werden.  

5.2.3 Einsatzmöglichkeiten alternativer Antriebsarten 

Den größten Effekt, um den CO2-Verbrauch der Flotte zu reduzieren, bieten BEV, welche mit 

Ökostrom bzw. aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. Dazu gehören auch Wasser-

stofffahrzeuge. Deren Markthochlauf verläuft jedoch vergleichsweise deutlich verzögert. Neben 

Herausforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz, einer ausreichenden Tankstelleninfrastruktur 

und weiterer Punkte werden aktuell kaum Serienfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb produziert. 

Daher kann eine Minderung der Emissionen mittelfristig nur in größerem Umfang mit der Ersetzung 

mit BEV und passend eingesetzten PHEV erreicht werden. Erdgasfahrzeuge können ebenfalls zur 

Reduzierung der Emissionen beitragen, jedoch ist der Einfluss nur geringfügig, da die Fahrzeuge 

durchschnittlich mehr als 95 g CO2/km  emittieren. Im Vergleich zu Verbrennern schneiden diese 

Fahrzeuge besser ab und stellen eine gute Alternative dar, sollten keine geeigneten elektrischen 

Fahrzeuge am Markt zur Verfügung stehen.  

Auch PHEV mit einem durchschnittlichen CO2-Verbrauch von 50 g/km  im Flottenmix bieten gegen-

über rein konventionellen Antrieben, die durchschnittlich deutlich über 95 g CO2/km , im Idealfall 

84 g CO2/km  emittieren, gute Einsparungen. Prinzipiell kann jedes Fahrzeug durch einen PHEV 

ersetzt werden. Um die NEFZ-Verbräuche (Neuer Europäischer Fahrzyklus) von durchschnittlich 

50 g CO2/km  rechnerisch zu erreichen, müssen ca. 60 bis 70 % der Fahrten eines PHEV rein 

elektrisch sein. Dafür bedarf es auch eines passenden Fahrprofils, um die CO2-Reduzierung der 

Flotte zu erzielen. 

5.2.4 Elektrifizierungspotentiale aus der Erhebung von Fahrdaten 

Die Fahrprofile wurden softwaregestützt analysiert, sodass unter Annahme von Reichweitenrestrik-

tionen und Ladeleistung bestimmt werden kann, welche Fahrzeuge für eine Elektrifizierung geeig-

net sind. Während der Standzeiten werden Ladevorgänge simuliert und es wird geprüft, ob der 

Ladezustand für die Folgefahrt ausreichend ist. Um eine Einführung ohne Eingriff in die bisherigen 

Abläufe zu vorzunehmen, wird von der sehr konservativen Annahme ausgegangen, dass nur am 

festen Standort (Abstellort) der Fahrzeuge Ladevorgänge erfolgen. Zwischenladungen auf gefahre-

nen Strecken an öffentlicher LIS oder am Zwischenziel wurden nicht simuliert. Werden diese be-

rücksichtigt, sind deutlich höhere Elektrifizierungspotentiale möglich. 

Tabelle 7: Reichweitenszenarien im Zeithorizont 

Fahrzeugklasse 

Elektrische Reichweite in km 

Direkt 
Kurzfristig 

(2023) 

Mittelfristig  

(2025) 

PKW 

200 300 400 
Pickup/SUV 

Hochdachkombi 

Kleinbusse 

 Empfehlung   

Für vollelektrische Fahrzeuge wird aktuell eine Mindestreichweite von 200 km im Realbetrieb an-

genommen (vgl. Tabelle 7). Dabei ist auch berücksichtigt, dass die Akkus Leistungsverluste über 
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die Lebensdauer aufweisen und die Reichweiten auch vom Fahrverhalten der einzelnen Nutzer 

sowie von der Jahreszeit abhängig sind. Für die Realreichweiten der Fahrzeuge mit 300 und 400 

km existieren zwar bereits Fahrzeuge am Markt, allerdings noch nicht in der gewünschten Ange-

botsbreite. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese mittelfristig deutlich verbessern wird. 

Wenn mindestens 60 % der mit den Fuhrparkfahrzeugen zurückgelegten Strecken unter 50 km 

liegen ð dies trifft auf den Verwaltungsfuhrpark von Ingelheim zu (hier 83%) ð, ist ein ökologisch 

sinnvoller Einsatz von PHEV möglich. Dies entspricht einer marktüblichen vollelektrischen Reich-

weite aktuell erhältlicher Modelle. Aktuell sind jedoch nur PHEV aus den Fahrzeugklassen Kom-

paktwagen bis SUV in ausreichender Modellvielfalt am Markt verfügbar. 

Im Folgenden werden die Detailergebnisse, fahrzeugscharf in den jeweiligen Fahrzeugklassen, der 

Fuhrparkanalyse dargestellt: 

Tabelle 8: Detailanalyse PKW (Verwaltung) 

5x PKW 
aktuelle  

Antriebsart 
Einsatz-

zweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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E
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e
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n
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Mitsubishi Colt  

(MZ-RI1001) 
LPG 

Allg.  

Außendienst 
50 km 

(1x pro Jahr 200 km) 
- - ṉ ṉ 

Keine Erset-

zung geplant 
MIA L 

(MZ-RI1010) 
Elektro 

Allg.  

Außendienst 
50 km 

(2x pro Jahr 100 km) 
- - ṉ ṉ Direkt 

Toyota Auris 

(MZ-RI1011) 
Mildhybrid 

Allg.  

Außendienst 

100 km 

(3x pro Jahr 300 km,  

1x pro Jahr 400 km) 

- - X ṉ 
Mittelfristig 

(2025) 

Nissan Leaf 

(MZ-I4321 E) 
Elektro 

Ordnungs-

amt 

100 km 

(3x pro Jahr 300 km,  

1x pro Jahr 400 km) 

- - X ṉ Direkt*  

VW e-up! 

(MZ-RI1009) 
Elektro 

Essen auf 

Rädern 

50 km 

(1x pro Jahr 100 km) 
- - ṉ ṉ Direkt 

Beim gekennzeichneten (*)  Fahrzeug lagen zum Zeitpunkt der Betrachtung nur Daten des Vorgän-

gerfahrzeugs vor, welches konventionell betrieben wurde. Da das konventionell betriebene Fahr-

zeug bereits 2020 durch eine vollelektrische Variante ersetzt wurde, wird im Zuge der Analyse, trotz 

fehlender (belastbarer) Daten, eine direkte Ersetzung angenommen. 
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Tabelle 9: Detailanalyse Pickup SUV (Verwaltung) 

3x Pickup/SUV 
aktuelle  

Antriebsart 
Einsatz-

zweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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Mitsubishi  

Outlander 

(MZ-RI1014) 
PHEV 

Ordnungs-

amt 
100 km 

(1x pro Monat 150 km,  

1x pro Jahr 300 km) 
- - ṉ ṉ 

Kurzfristig 

(2023) 
Dacia Duster 

(MZ-RI1016) 
LPG 

Ordnungs-

amt/Feld-

schütz 
- (Keine Daten) * - - X ṉ 

Mittelfristig 

(2025) 
Audi Q5 

(MZ-OB3000) 
PHEV 

Oberbürger-

meister 
- (Keine Daten) * - - X ṉ 

Mittelfristig 

(2025) 

Die beiden Fahrzeuge ohne Fahrtdaten (*) können langfristig durch vollelektrische Varianten er-

setzt werden, da die zu erwartende (erfahrungsgemäße) geforderte Reichweite bis dahin in ausrei-

chender Dimension verfügbar sein wird und keine fahrzeugspezifischen Anforderungen eine Elekt-

rifizierung behindern. 

Tabelle 10: Detailanalyse Hochdachkombi (Verwaltung) 

1x Hochdach-

kombi 
aktuelle  

Antriebsart 
Einsatz-

zweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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VW Caddy 

(MZ-RI1007) 
Diesel 

Ordnungs-

amt 
100 km - - ṉ ṉ 

Mittelfristig 

(2025) 

Das geführte Fahrzeug wird als Blitzerfahrzeug genutzt und ist daher mit Standheizung zu beschaf-

fen. Dies behindert eine direkte bzw. kurzfristige Elektrifizierung, da bislang nur wenige vollelektri-

sche Varianten mit Standheizung (Zusatztank für Heizung) konfigurierbar sind.  
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Tabelle 11: Detailanalyse Kleinbusse (Verwaltung) 

3x Kleinbusse 

(9-Sitzer) 
aktuelle  

Antriebsart 
Einsatz-

zweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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Fiat Ducato 

(MZ-RI1013) 
CNG 

Jugend- 

arbeit 
100 km 

(2x pro Monat >200 km; 

selten bis 500 km) 
- - X ṉ - 

Ford Transit 

(MZ-RI1008) 
Diesel 

Jugend- 

arbeit 
100 km 

(1x pro Monat >200 km; 

selten bis 500 km) 
- - X ṉ - 

MB Sprinter 

(MZ-RI1017) 
CNG 

Jugend- 

arbeit 

50 km 

(1x pro Jahr >200 km; 

selten bis 400 km) 

- - X ṉ 
Mittelfristig 

(2025) 

Nur ein Kleinbus kann zumindest mittelfristig vollelektrisch ersetzt werden, da dieses Fahrzeug als 

einziges nicht für Langstrecken eingesetzt werden soll. 

5.2.5 Poolingpotential der Verwaltungsfahrzeuge 

Das bestehende Angebot an Poolingfahrzeugen wird nur gering genutzt (vgl. Tabelle 6, Tabelle 12). 

Im Rahmen der Analyse wurden alle Fahrzeuge auf eine theoretische Aufnahme in diesen Pool 

getestet. Die Fahrzeuge des Ordnungsamtes sind aufgrund des täglichen Einsatzes nicht für ein 

übergeordnetes Pooling geeignet. Eine Zuordnung je Schicht sollte jedoch bestehen bleiben. 

Ebenso ist das Fahrzeug des Oberbürgermeisters (erfahrungsgemäß) nicht für eine solche Auf-

nahme geeignet. Der Kleinstwagen zur Essensauslieferung (Essen auf Rädern) hingegen ist auf-

grund der planbaren Nutzung für eine Aufnahme in den Pool am Rathaus geeignet, welche auch 

durch die erfassten Daten bekräftigt wird.  

In Tabelle 12 werden die Kennzahlen dieser vier Fahrzeuge (erweiterter Pool) genauer dargestellt. 

Tabelle 12: Kennzahlen Poolfahrzeuge (erweiterter Pool) 

Fahrzeug Kennzeichen 
Ø Anzahl Fahrten 

pro Tag 

Ø km pro 

Fahrt 

Ø Einsatzzeit 

pro Tag 

Jahreslaufleis-

tung (2020) 

Mitsubishi Colt MZ-RI1001 0,9 14 1h 34min 3 205 km 

MIA L MZ-RI1010 0,5 17 2h 10min 2 045 km 

Toyota Auris MZ-RI1011 0,6 29 2h 36min 5 317 km 

VW up! MZ-RI1009 1,3 21 2h 48min 7 362 km 

Die Kennzahlen zeigen, dass die Fahrzeuge deutliche Auslastungsreserven aufweisen. Die Fahr-

zeuge aus dem bestehenden Pool sind durchschnittlich weniger als einmal am Tag im Einsatz und 

werden dabei durchschnittlich 1,5 bis 2,5 Stunden genutzt. In der übrigen Zeit werden die Fahr-

zeuge nicht weiter genutzt. Die Peak-Auslastung hat ergeben, dass ein Fahrzeug eingespart werden 

kann und bestätigt damit das Vorhaben der Stadtverwaltung den Mitsubishi Colt künftig nicht mehr 

zu ersetzen. 

Um einen kosteneffizienten Fuhrpark zu betreiben, sollten die Fuhrparkfahrzeuge hoch ausgelastet 

werden. Besonders bei Elektrofahrzeugen sinken die Kosten mit steigender Jahreslaufleistung 

durch die, im Vergleich zu einem konventionell betriebenen Fahrzeug, geringeren Betriebskosten. 

Um eine Auslastungssteigerung zu erwirken, soll künftig der bestehende Fahrzeugpool das Fahr-
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zeug für die Essensverteilung in einen gemeinsamen Pool überführt werden, welcher auch weiter-

hin Abteilungsübergreifend gebucht werden kann. Hierbei ist es wichtig, dass das Fahrzeug für die 

Essensverteilung auch weiterhin diese Aufgabe wahrnehmen kann. Dazu soll für diese Zeiten der 

Essensauslieferungen eine feste Reservierungszeit festgelegt werden, sodass nur außerhalb die-

ser das Fahrzeug im Pool zur freien Verfügung steht. Für ein besseres Handling bei Fahrzeugbu-

chung ist außerdem der Fahrzeugschlüssel in den bereits vorhandenen Schlüsselkasten hinterlegt 

werden.  

Zur Intensivierung der Pedelecnutzung ist der hohe Anteil an Kurzstrecken bis 15 km auf diese zu 

verlagern. Die Pedelecnutzung bietet die Möglichkeit einer Zeitersparnis im Vergleich zum PKW, da 

die Parkplatzsuche entfällt und Staus umfahren werden können. Dieser Zeitvorteil besteht vorwie-

gend bei innerstädtischen Fahrten. Bei Überlandfahrten kann es aufgrund der in der Regel weit 

zurückgelegten Strecken gegebenenfalls zu einem zeitlichen Nachteil kommen, sodass für jede 

Fahrt genau abgewogen werden muss, ob ein Pedelec oder Fahrzeug genutzt werden soll. Für die 

Pedelecs sollten folgende Voraussetzungen am Rathaus geschaffen werden: 

¶ Bei Neubeschaffung unterschiedliche Rahmengrößen für verschiedene Körpergrößen 

¶ Eingangsnahe Bereitstellung von ebenerdigen Abstellanlagen mit (Gitter-) Türen 

¶ Installation von Schlüsseln für Fahrradschloss und Abstellort im Schlüsselkasten 

¶ Integration der Diensträder in der Buchungsplattform Book n Drive (Einheitliche Buchungs-

plattform) 

¶ Wartung und Instandhaltung durch einen Dienstleister mithilfe eines Wartungsvertrages 

¶ Intensive Bewerbung des Angebots und Sensibilisierung bei den Beschäftigten, insbeson-

dere von Frühjahr bis Herbst 

Neue Nutzungsabläufe und gesetzte Ziele müssen allen Beschäftigten klar kommuniziert werden. 

Um das Ziel der Beschäftigtensensibilisierung zu erreichen, bietet es sich an, die Dienstanweisung 

entsprechend zu ändern. Hier sollte festgelegt werden, dass die angestrebte Verkehrsmittelwahl 

der Beschäftigten mit abnehmender Priorität folgende Reihenfolge einnimmt: 

1. Zu Fuß 

2. Mit dem Fahrrad/Pedelec o.ä. 

3. Mit dem ÖPNV 

4. Mit den Fuhrpark-/Poolfahrzeugen 

5. Mit Privatfahrzeugen 

Es wird empfohlen die Kooperation mit book n drive im Bereich der Ankernutzung durch Angestellte 

der Stadtverwaltung wieder aufzunehmen und in die Dienstanweisung einzugliedern. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Gleichstellung zwischen Privat- und Dienstfahrzeu-

gen besteht. Es sollten klare Grenzen der einzelnen Verkehrsmittel aufgezeigt werden, um die Mo-

bilitäts-Controllings zu unterstreichen. Die Eignung der jeweiligen Verkehrsmittel unter energeti-

schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollte dargestellt und auch der Einfluss von Witte-

rungsverhältnissen klar diskutiert werden. 

So wird es möglich sein, die jährlich anfallenden dienstliche Wege mit als Dienstwagen anerkann-

ten privaten Fahrzeugen (in Summe von ca. 135 000 km) auf den Fuhrpark (Fahrzeuge und Pede-

lec) oder Carsharing-Fahrzeuge in einem signifikanten Rahmen zu verlagern. 

5.2.6 Zusammenfassende Ergebnisse: Ersetzungsplan und ökonomische Betrachtung 

Tabelle 13 fasst die Detailergebnisse aus Abschnitt 5.2.4 zusammen und gibt einen geordneten 

Blick auf die Anzahl der ersetzbaren Fahrzeuge im Zeithorizont je Fahrzeugklasse. Die Summe an 
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ersetzbaren Fahrzeugen, je Zeitscheibe und in Summe, stellt dass maximal mögliche Elektrifizie-

rungspotential der Verwaltungsfahrzeuge dar, abgeglichen mit einer zu erwartenden Marktentwick-

lung vollelektrischer Varianten. 

Tabelle 13: Zusammenfassung Elektrifizierungspotential der Verwaltungsfahrzeuge in Ingelheim 

Fahrzeugklasse Anzahl 

Zeithorizont 
Elektrifizie-

rungspotential 
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PKW 5 3 - 1 - 4 - 1 

Pickup/SUV 3 - 1 2 - 3 - - 

Hochdachkombi 1 - - 1 - 1 - - 

Kleinbusse 3 - - 1 2 1 2 - 

Summe 12 3 1 5 2 9 2 1 

In einem nächsten Schritt wird das ermittelte Elektrifizierungspotential mit den bereits geplanten 

Ersetzungszeitpunkten der Bestandsfahrzeuge verschnitten. Die Realisierung dieser Substitutions-

potentiale wird schrittweise empfohlen. Fahrzeuge mit dem geplanten Ersetzungszeitpunkt vor ei-

ner möglichen vollelektrischen Ersetzung werden über die erwartete Haltedauer im Fuhrpark ge-

halten. Übersteigen die zu erwartenden Werkstattkosten ein jährliches Leasing, ist dieses bis zum 

vollelektrischen Zeitpunkt zu wählen. Liegt der erwartete Ersetzungszeitpunkt nach einer mögli-

chen vollelektrischen Ersetzung, so ist eine vorgezogene Ersetzung zu prüfen. Hierbei können sich 

aus Herstellerangeboten und bestehenden Fördermöglichkeiten wirtschaftliche Vorteile ergeben. 

In Tabelle 14 wird ein Ersetzungsplan je betrachteter Fahrzeugklasse gegeben. Der damit einher-

gehende fahrzeugscharfe Ersetzungsplan kann Tabelle 15 entnommen werden. 

Tabelle 14: Ersetzungsplan der Verwaltungsfahrzeuge in Zeitscheiben 

Fahrzeugklasse 

Fahrzeugverteilung nach Jahr und Antriebsart  

(vollelektrisch | konventionell) 
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PKW* 3 | 2 3 | 1 3 | 1  4 | 0  4 | 0  4 | 0  

Pickup/SUV 0 |  3 0 | 3  0 | 3  1 | 2 2 | 1 3 | 0  

Hochdachkombi 0 | 1 0 | 1  0 | 1  1 | 0 1 | 0  1 | 0  

Kleinbusse 0 | 3 0 | 3  0 | 3  1 | 2 1 | 2  1 | 2  

Summe 3 | 9 3 | 8 3 | 8 7 | 4 8 | 3 9 | 2 

Anteil vollelektrische Fahrzeuge  25,0 % 27,2 % 27,2 % 63,6 % 72,7 % 81,8 % 

*  Mitsubishi Colt wird zu 2022 ausgeflottet 
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Tabelle 15: Fahrzeugscharfer Ersetzungsplan der 12 Verwaltungsfahrzeuge (grün = vollelektrisch)  

Fahrzeugklasse 
Fahrzeugtyp 

 Präsentation 
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Ersetzung 

Kleinstwagen MIA L MZ-RI1010 2012 10 Jahre 2022  2021  2022  

Kleinstwagen VW e-up MZ-RI1009 2017 3 Jahre 2027  2021  2027  

Kleinwagen Mitsubishi COLTI MZ-RI1001 2007 10 Jahre - - - 

Kompaktwagen Toyota Auris MZ-RI1011 2014 10 Jahre 2024  2025  2025  

Kompaktwagen Nissan Leaf MZ-I4321E 2020 4 Jahre 2030  2021  2030  

Pickup Mitsubishi Outlander MZ-RI1014 2018 4 Jahre 2028  2023  2028  

SUV Dacia Duster MZ-RI1016 2020 10 Jahre 2030  2025  2030  

SUV Audi Q 5  MZ-OB3000 2020 1 Jahr 2021  2025  2025  

Hochdachkombi VW Caddy MZ-RI1007 2011 10 Jahre 2021  2025  2025  

Kleinbus Ford Transit MZ-RI1008 2010 10 Jahre 2020  - 2020 

Kleinbus Fiat Ducato MZ-RI1013 2016 10 Jahre 2026  - 2026 

Kleinbus Mercedes Sprinter MZ-RI1017 2015 10 Jahre 2025  2025  2025  

5.2.7 Begleitende Ausgestaltung von Ladeinfrastruktur 

Tabelle 14 fasst die Detailergebnisse aus Abschnitt 5.2.4 zusammen und gibt einen geordneten 

Blick auf die Anzahl der vorzuhaltender Ladepunkte. Hinsichtlich der LIS als Grundvoraussetzung 

für die Elektrifizierung wird eine Strategie zur 1:1 Verteilung der Ladepunkte empfohlen. Der Aus-

bau der Ladepunkte sollte mindestens analog zur Fahrzeugbeschaffung erfolgen. Die Verkabelung 

und der Anschluss sollen zukunftssicher gebündelt vorbereitet werden, wodurch Kosteneinsparun-

gen zu erwarten sind. Die LIS soll zudem eine Reihe von Anschaffungskriterien befolgen. So ist eine 

Ladeleistung von 3,7 kW bei Beschaffung eines BEV für die Einsatzbereitschaft ausreichend, je-

doch nicht zukunftssicher. Zudem ist der Erwerb von 11 kW-Wallboxen mit angeschlagenem Kabel 

ohne Eichrechtskonformität zu empfehlen. Eichrechtlich konforme Ladepunkte sind nicht erforder-

lich, wenn keine Dritten oder Privatfahrzeuge von Mitarbeitenden geladen werden. Da nur Fahr-

zeuge der Verwaltung an diesen Ladepunkten geladen werden sollen, d. h. kein öffentliches bzw. 

Gästeladen möglich ist, ist kein eichrechtlich konformer Aufbau notwendig, aber eine Zugangsbe-

schränkung (bspw. mittels RFID88) sinnvoll. Hierbei ist mit Kosten pro Wallbox von ca. 3 000 û f¿r 

Kauf, Installation sowie Wartung zu rechnen. Auf den Kommunikationsstandard OCCP89 1.6 ist bei 

Beschaffung zu achten, da dieser für eine (dynamische) Ladelaststeuerung notwendig ist. Eine sol-

che Ladelaststeuerung vermindert Ladelastspitzen bei gleichzeitigem Laden mehrerer Elektrofahr-

zeuge und wird bereits ab 6 Elektrofahrzeugen empfohlen. Diese Anzahl vollelektrischer Fahrzeuge 

wird im Rahmen der Empfehlung erst zu 2028 erreicht. Eine statische Drosselung aller Ladepunkte 

auf 3,7kW genügt in den meisten Fällen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahr-

zeuge für den nächsten Arbeitstag (Ladezeiten > 8h). 

 

88 RFID = Radio Frequency Identification: ermöglicht das automatische Identifizieren von Gegenständen über Funk 
89 OCCP = Open Charge Point Protocol 
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Vor dem Ausbau muss auf die Dimensionierung des Netzanschlusses geachtet werden, da ein Aus-

bau dessen mit hohen Kosten verbunden ist. Es ist daher in jedem Falle mit Rheinhessischen die 

verfügbare Netzkapazität in der Tiefgarage des Rathauses zu prüfen. 

¶ Bis 2025 können am Rathaus 6 Fahrzeuge vollelektrisch (inkl. der bereits elektrischen 

Fahrzeuge) betrieben werden 

Ą 6x 3,7 kW = am Standort müssen mindestens 23 kW Peaklast ermöglicht werden 

Ą Erfahrungsgemäß können durch den Einsatz eines Ladelastmanagementsystems die 

Peaklast um bis zu 40% gesenkt werden (verminderte Ladeleistung über Nacht, Systemge-

stütztes Laden mit bekannten Startzeiten der Fahrzeuge verringert (dynamisch) die abgege-

bene Strommenge pro Fahrzeug auf ein Minimum. Planbare Einsätze sind in der Stadtverwal-

tung sehr gut abbildbar (geregelter Arbeitsbeginn, typische Arbeitszeiten)). 

¶ Bis 2025 kann am Jugend- und Kulturzentrum ein Kleinbus vollelektrisch ersetzt werden 

Ą 3,7kW, besser 11 kW, müssen am Standort als Peaklast ermöglicht werden 

5.2.8 Abschließende Kosten-Überschlagsrechnung 

In Tabelle 16 werden die ermittelten Mehrkosten bei vollständiger Umsetzung der gezeigten Er-

setzungspotentiale abgetragen. Durch die Ausflottung eines Fahrzeugs im Jahr 2022 können bis 

zur Ersetzung von konventionellen zu vollelektrischen Fahrzeugen (2025) in der Spitze knapp 

3.500 û (7%) pro Jahr eingespart werden. Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Ersetzungszeit-

punkte werden künftige Mehrkosten von ca. 1% erwartet. Die Kosten berücksichtigen fahrzeug-

spezifische Anschaffungsarten, welche unverändert bleiben, und Kosten für die entsprechende 

Bereitstellung der notwendigen LIS jeweils ab Ersetzung.  

Tabelle 16: Kosten-Überschlagsrechnung bei vollständiger Umsetzung des Elektrifizierungspotentials der Verwal-

tungsfahrzeuge (im Zeithorizont) 

Kosten bei Umset-

zung des Elektrifi-

zierungspotentials 
(ohne Förderung) 

Zeithorizont  

S
ta

tu
s
 Q

u
o 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
5

 

2
0
2
8

 

2
0
3
0

 

46.190 û 42.759 û 42.759  û 45.506  û 45.896  û 46.647  û 

Mehrkosten - -7 % -7 % -1 % -1 % +1 % 

Anteil vollelektrischer 

Fahrzeuge  
25,0 % 27,2 % 27,2 % 63,6 % 72,7 % 81,8 % 

 

Künftig können Anschaffungsmehrkosten vollelektrischer Nutzfahrzeuge durch die Nutzung von 

Fördermitteln reduziert werden. Daher sollten vor den jeweiligen Beschaffungen die Fördermög-

lichkeiten von Bund und Land geprüft werden. Im letzten Förderaufruf zur Förderrichtlinie Elektro-

mobilität wurden bei vollelektrischen Fahrzeugen der Fahrzeugklasse M1 (hier zutreffend) Investi-

tionsmehrausgaben in Höhe von 90% gefördert. Ein aktueller Aufruf besteht derzeit (Q1/202 2) 

nicht. Mit weiteren Förderaufrufen ist jedoch zu rechnen, da die Förderrichtlinie bis 2025 verlän-

gert wurde. Es ist zudem zu erwarten, dass die gezeigten Mehrkosten innerhalb der Anschaffung 

mit zunehmenden Markthochlauf sinken und sich ein Vollkosten-Vorteil der Elektrofahrzeuge ge-

genüber Verbrennern einstellen wird. Dieser besteht bereits im Rahmen der variablen Kosten der 
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Fahrzeuge. Grundlegend ist auch der Aufbau von LIS förderbar. Hierbei bestehen aktuell nur Auf-

rufe für öffentlich zugängliche Ladepunkte, welche jedoch im Rahmen der Fuhrparkumstellung 

nicht genutzt werden sollen. 

Tabelle 17: Kosten-Überschlagsrechnung bei vollständiger Umsetzung des Elektrifizierungspotentials und 80% För-

derung der Investitionsmehrkosten Im Zeithorizont) 

Kosten bei Umset-

zung des Elektrifi-

zierungspotentials 
(bei 80 -90% Förderung 

(Investitions-)  

Mehrkosten) 

Zeithorizont  

S
ta

tu
s
 Q

u
o 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
5

 

2
0
2
8

 

2
0
3
0

 

46.190 û 41.063 û 41.063 û 39.696  û 39.401  û 39.141  û 

Mehrkosten - -11,1 % -11,1 % -14,1 % -14,7 % -16,3 % 

Anteil vollelektrischer 

Fahrzeuge  
25,0 % 27,2 % 27,2 % 63,6 % 72,7 % 81,8 % 

 

Die zugrundeliegenden Kostenannahmen sind dem Anhang A zu entnehmen. 

5.3 Elektrifizierungspotential des Bauhofes 

Neben den Fahrzeugen der Verwaltung werden 70 Fahrzeuge im Bauhof (Dezernat III; Umwelt- und 

Grünflächenamt) eingesetzt, die im Rahmen des Projekts untersucht wurden. Im Folgenden Kapitel 

wird für diese Fahrzeuge das Elektrifizierungspotential bestimmt. Zusätzlich wird für Schwer-, Son-

der-, und Nutzfahrzeuge eine Ersetzung durch Wasserstoffantrieb geprüft. 

Die Detailergebnisse aus der Analyse werden in Abschnitt 5.3.5 zusammenfassend als Elektrifizie-

rungspotential in Zeitscheiben abgetragen. 

5.3.1 Methodik 

Das Ziel der Analyse der Fahrzeuge vom Bauhof ist es, die Eignung von alternativen Antrieben zu 

bestimmen. Die Grundlage bildet die Datenerfassung von Fahrprofilen der einzelnen Fahrzeuge, 

auf Basis von Fahrtenbucheinträgen, und fahrzeugspezifischen Angaben. Diese wurden mittels Fra-

gebögen erhoben, zusammen mit den Fahrtenbüchern softwaregestützt analysiert und ausgewer-

tet (14 Fahrzeuge; Zeitraum Fahrtenbücher Juni bis Dezember 2019). Da nicht für alle Fahrzeuge 

Fahrtenbücher zur Verfügung gestellt werden konnten, erfolgte die Erfassung von Fahrprofilen al-

ternativ zu den Fahrtenbüchern über einen Fragebogen, basierend auf Schätzwerten der Häufig-

keiten der Fahrten und der dabei zurückgelegten Strecken (24 Fahrzeuge). Anders als bei Pkw und 

Transportern (hier Klein- bis Schwertransporter, sowie LKW) werden Sonder- und Nutzfahrzeuge 

vorwiegend auf kurzen Strecken eingesetzt. Dies erfolgt jedoch meist mit einer hohen Leistungsin-

tensität, bspw. durch zusätzlich vom Motor betriebene An- und Aufbauten. Für alle Fahrzeuge er-

folgt ein Marktabgleich90 unter Berücksichtigung der spezifischen Einsatzzwecke. Bei Sonder- und 

Nutzfahrzeugen werden anhand von Strukturdaten und spezifischen Einsatz-Anforderungen die 

Einsatzmöglichkeit von alternativen Antriebsformen, in Verbindung mit einem Marktabgleich, ab-

geleitet. 

 

90 Die Präsentationsfolien des Fuhrparkworkshops wurden dem Auftraggeber separat bereitgestellt. 
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Zusammenfassend kann somit konkret für jedes Fahrzeug ein spezifischer Ersetzungszeitpunkt, 

im Hinblick auf den Einsatz einer alternativen Antriebsform (batterieelektrisch oder Wasserstoff), 

im Zeithorizont (direkt (bis 2022), kurzfristig (bis 2023) oder mittelfristig (bis 2025)) abgeleitet 

werden. Dabei werden Aspekte wie die zu erwartende Marktentwicklung der verschiedenen Fahr-

zeugklassen oder Erprobungen im Rahmen von Pilotprojekten beachtet. Die bestimmten Erset-

zungspotentiale wurden in einem Workshop mit Vertretern des Bauhofs vorgestellt, diskutiert und 

verifiziert. 

5.3.2 Status Quo der Fahrzeuge des Bauhofes 

Aktuell besteht der Fuhrpark des Bauhofs aus 70 Fahrzeugen an 2 Standorten (vgl. Abbildung 23).  

Es werden:  

¶ 8 PKW (2 Kompaktwagen, 2 Hochdachkombi, 4 Pickup) 

¶ 23 Klein-/Transporter (Pritschen- und Kipperaufbauten) 

¶ 7 Schwertransporter (Pritschen-, Kipperaufbauten und Hakenlift) 

¶ 32 Nutz-/Sonderfahrzeuge (Traktor, Bagger, Unimog und weitere) genutzt. 

66 Fahrzeuge sind direkt dem Bauhof (Am Großmarkt 2) und 4 dem Hauptfriedhof (Friedhof Frei-

Weinheim) zugeordnet. Diesel ist die häufigste Antriebsart (60 Fahrzeuge), gefolgt von Benzin (8 

Fahrzeuge). Im Bereich alternativer Antriebe werden am Bauhof bereits zwei BEV (1 Kleintranspor-

ter: Mega E-Worker und 1 Nutzfahrzeug: Hochhubwagen) eingesetzt und erste Erfahrungen gesam-

melt.  

Alle 70 Fahrzeuge des Bauhofs wurden gekauft und sind im Durchschnitt 10 Jahre alt. Generell 

beträgt die erwartete Haltedauer zwischen sechs und 25 Jahre, wobei diese je nach Einsatzbereich 

innerhalb der oben genannten Fahrzeuggruppen stark variieren kann.  

Die Einsatzzwecke der Fahrzeuge mit Standort ăAm GroÇmarkt 2ò (Bauhof) ist sehr divers: von 

Grünbereich über Straßenreinigung bis hin zu Instandhaltung. Demgegenüber beschränkt sich die 

spezifische Nutzung der Fahrzeuge am Friedhof Frei-Weinheim (Hauptfriedhof) auf die Unterhal-

tung dessen (Friedhof). Ein genauer Überblick über die jeweiligen Einsatzzwecke ist Tabelle 18 zu 

entnehmen. 
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Tabelle 18: Überblick Einsatzzweck je Standort der Fahrzeuge des Bauhofs und Ø Jahreslaufleistung je Einsatz-

zweck 

Standort und  

Dezernat/Bereich 
Einsatzzweck 

Fahrzeuganzahl 

Ø
 J

a
h
re

s
la

u
fl
e
is

tu
n
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n
 k

m
  

(k
e
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) 

P
K

W
 (
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-/
T
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n
s
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S
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w

e
r- 

T
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N
u
tz

-/
  

S
o
n
d

e
rf

a
h

rz
e
u
g 

 

G
e
s
a
m

t 

1: Am Großmarkt 2  8 21 7 30 66  

III - Bauhof Grünbereich 1 9  6 16 4 348 

 Grünbereich/Winter-

dienst 
2 1  10 13 7 588 

 Straßenreinigung  7  2 9 6 778 

 Allgemein    7 7 - 

 Instandhaltung 1 1 2 3 7 4 949 

 
Transport/Winter-

dienst 
   2 2 - 

 Transport   2  2 2 844 

 Friedhof 1 1   2 5 036 

 
Instandhaltung/Win-

terdienst 
  2  2 2 398 

 
Grünbereich/Instand-

haltung 
 1   1 7 144 

 
Leitung Grünbe-

reich/Winterdienst 
1    1 9 974 

 Schilder   1  1 8 645 

 Werkstadt 1    1 5 078 

 Winterdienst  1   1 3 707 

 Leitung 1    1 6 783 

3: Friedhof Frei-Weinheim   2  2 4  

III - Bauhof Friedhof  2  2 4 1 515 

Ø       5 221  

Summe  8 23 7 32 70  

Ebenfalls können die durchschnittlichen Jahreslaufleistungen je Einsatzzweck Tabelle 18 entnom-

men werden. Dabei ist zu beachten, dass diese ausschließlich auf Fahrtdaten von 38 Fahrzeugen 

(keine Nutz-/Sonderfahrzeugen) beruhen (vgl. 5.3.1). Alle folgenden Aussagen in diesem Abschnitt 

beziehen sich ebenfalls auf diese 38 Fahrzeuge. 
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Die durchschnittliche Jahreslaufleistung der Fahrzeuge liegt im bei 5 221 km. Die höchste durch-

schnittliche Jahreslaufleistung von 9 974 km weist der PKW mit Einsatzzweck Leitung Grünbe-

reich/Winterdienst auf, dicht gefolgt von dem Schwertransporter mit Einsatzzweck Schilder mit 

durchschnittlich 8 645 km pro Jahr. Demgegenüber haben die Schwertransporter mit Einsatzzweck 

Instandhaltung/Winterdienst mit 2 398 km pro Jahr die geringste durchschnittliche Jahreslaufleis-

tung. Erwartungsgemäß fahren die Kleintransporter auf dem Friedhof nur kurze Wege und liegen 

mit durchschnittlich 1 515 km pro Jahr weit unter den Fahrleistungen der übrigen betrachteten 

Fahrzeuge. Die durchschnittliche Jahreslaufleistung der 38 betrachteten Fahrzeuge vom Bauhof 

liegt im mittleren Bereich (zwischen 4 000 und 8 000 km) vergleichbarer Bauhöfe. 

 

Abbildung 26: Häufigkeit der gefahrenen Strecken der Bauhoffahrzeuge (keine Nutz-/Sonderfahrzeuge) 

Abbildung 26 stellt die Häufigkeit der gefahrenen Strecken (Hin- und Rückwege) der 38 Bauhof-

fahrzeuge dar (ohne Nutz-/Sonderfahrzeuge). Der Großteil an häufig zurückgelegten Strecken (min-

destens mehrmals pro Woche) liegt bei unter 50 km. Nur fünf Transporter fahren Strecken bis 150 

km und ein Transporter bis 200 km. Diese langen Fahrten fallen höchstens einmal im Quartal oder 

weniger an. 

Somit liegen alle durchgeführten Fahrten, zum Großteil bis 100 km und nur selten bis maximal 200 

km, im Bereich marktüblicher Realreichweiten von Elektrofahrzeugen. Ein Auszug der am Markt 

verfügbaren vollelektrischen Nutzfahrzeuge und deren Realreichweiten wird in Abbildung 27 gege-

ben. 
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Abbildung 27: Marktüberblick: Reichweite vollelektrischer Nutzfahrzeuge (Auszug) 

Vollelektrische Reichweiten sind somit eine eher nachgelagerte Größe zur Bestimmung von Erset-

zungspotentialen der Fahrzeuge am Bauhof. Wichtiger hingegen sind fahrzeugspezifische Anforde-

rungen, vor allem aber notwendige Anhänge- und Nutzlasten je Fahrzeug. Diese Anforderungen, 

sowie eine ausreichende Marktverfügbarkeit, vor allem bei Fahrzeugen aus dem Nutz- und Sonder-

fahrzeugsegment, stellen große Herausforderungen für eine geeignete vollelektrische Ersetzung 

der Fahrzeuge dar und müssen im Folgenden genauer betrachtet werden.  

5.3.3 Einsatzmöglichkeiten alternativer Antriebsarten 

Aufgrund der begrenzten Reichweite und spezifischer Nutzungsanforderungen der Fahrzeuge des 

Bauhofes ist nicht jedes Fahrzeug für eine Ersetzung mit vollelektrischem Antrieb geeignet. Neben 

der Reichweite muss besonders bei Nutzfahrzeugen jeglicher Größe auf die notwendige Zuladung 

und Anhängelast geachtet werden. Diese Informationen wurden über den Fragebogen erhoben, 

sodass ein Abgleich mit den am Markt verfügbaren Fahrzeugen erfolgen konnte. Vor allem Fahr-

zeuge mit Anhängerkupplung werden noch nicht ausreichend am Markt angeboten. Zwar sind die 

relevanten Kriterien ăDrehmomentò und ăausreichend hohes Gewichtò f¿r die Bereitstellung von 

Anhängerkupplungen bei vollelektrischen Fahrzeugen erfüllt. Dennoch stellt die tatsächliche Ver-

fügbarkeit entsprechender Fahrzeugmodelle derzeit noch eine Ausnahme dar. In Abbildung 28 wer-

den die aus Abbildung 27 bereits bekannten Fahrzeuge anhand ihrer verfügbaren Nutz- und An-

hängelasten dargestellt. 

 

Abbildung 28: Marktüberbli ck Nutz-/und Anhängelasten vollelektrischer Nutzfahrzeuge (Auszug) 



 

74 

Es wird ersichtlich, dass aktuell am Markt Anhänge- und Nutzlasten bis 1,5t gut abbildbar sind. Die 

Verfügbarkeit variiert jedoch stark nach gewählter Fahrzeugklasse. Bspw. ist aktuell nur ein Trans-

porter mit Pritschenaufbau mit Anhängekupplung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Dies 

stellt, gemessen an den am Bauhof genutzten Fahrzeugen, ein großes Hindernis dar welches aber 

durch den zeitnah zu erwartenden Markthochlauf (bis 2025) abgemildert wird. 

5.3.4 Detailanalysen und abgeleitete Ergebnisse  

Im folgenden Abschnitt werden zunächst alle Fahrzeuge des Bauhofs (70 Fahrzeuge) auf Substitu-

tionspotentiale durch vollelektrische Varianten getestet. Dafür werden diese anhand ihrer Fahr-

zeugklassen oder Einsatzbereiche gruppiert und anhand passender vollelektrischer Fahrzeuge (vgl. 

Abbildung 27 und Abbildung 28) Szenarien entwickelt, welche die aktuelle Marktlage sowie die zu 

erwartende Marktentwicklung in Bezug auf (vollelektrischer) Reichweite, Nutzlast und Anhängelast 

darstellen. Diese Entwicklung wird in den Zeitscheiben direkt, kurzfristig (bis 2023) und mittelfristig 

(bis 2025) abtragen (PKW bis Transporter; × 31 Fahrzeuge). 

Schwere Transporter (× 7 Fahrzeuge) und Nutz-/Sonderfahrzeuge (× 32 Fahrzeuge)  

Im Rahmen des Tests auf Substitutionspotentiale wird zunächst das jeweilige Fahrprofil mit der 

durchschnittlichen vollelektrischen Reichweite von aktuell am Markt erhältlichen Fahrzeugen ver-

glichen und bewertet (ṉ = Ersetzung aktuell möglich, X = Ersetzung aktuell nicht möglich). Im zwei-

ten Schritt erfolgt nach demselben Schema eine Bewertung von Anhänge- und Nutzlast. Somit 

kann, unter Zuhilfenahme der gebildeten Szenarien, in einem dritten Schritt der zu erwartende 

Zeithorizont für eine vollelektrische Ersetzung in Abhängigkeit der spezifischen Eigenschaften pro 

Fahrzeug abgeleitet werden. 

PKW, HOCHDACHKOMBI, PICKUP UND KLEINTRANSPORTER (19 VON 70  FAHRZEUGEN) 

Es werden in diesem Abschnitt: 

¶ zwei PKW (Leitung, Leitung Grünbereich/Winterdienst) 

¶ zwei Hochdachkombi (Friedhof, Werkstatt) 

¶ vier Pickup (Instandhaltung, Grünbereich, Grünbereich/ Winterdienst) 

¶ 11 Kleintransporter (Straßenreinigung, Grünbereich, Grünbereich/Winterdienst, Friedhof) 

gemeinsam analysiert.  

Trotz der verschiedenen Fahrzeugklassen können durch einen ähnlichen Einsatz und gemeinsame 

Nutzung am Bauhof die benannten Fahrzeuge zusammen betrachtet und anhand gemeinsamer 

Szenarien analysiert werden. Zusätzlich weisen alle Fahrzeuge Anhängekupplungen auf und besit-

zen ähnliche Fahrprofile. 

Annahmen zur Ersetzung durch vollelektrische Fahrzeuge  

Grundlage der abgeleiteten Szenarien (vgl. Tabelle 20) bilden die in Tabelle 19 aufgeführten 

exemplarische Fahrzeuge. Aus diesen wird eine aktuelle und generalisierte Marktlage für die hier 

benannten Fahrzeugklassen abgeleitet. Gleichzeitig bilden Sie den Ausgangspunkt der zu erwar-

tenden Marktentwicklung. Die künftige Entwicklung wird anhand aller am Markt verfügbaren und 

bereits angekündigten Modellen (Stand: Q2/2021) abgeleitet und zielt auf eine breite Verfügbar-

keit, anstelle einzelner bereits verfügbarer Modelle, ab. So kann gewährleistet werden, dass ge-

troffene Empfehlungen, obgleich sie auf konkreten Modellen beruhen, herstellerunspezifisch um-

setzbar sind. 

Alle aufgeführten Ersetzungspotentiale wurden im Rahmen der Nachbesprechung des Arbeitster-

mins mit Vertretern des Bauhofs abgestimmt.  
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Tabelle 19: Exemplarische vollelektrische Fahrzeuge: PKW, Hochdachkombi, Pickup und Kleintransporter 

Fahrzeug 
Anzahl 

Sitzplätze 

Vollelektrische 

Realreichweite 
Nutzlast Anhängelast 

Citroen e-Berlingo  
(Kasten) 

2 bis 5 Ca. 230 km 0,8 t 0,75 t 

Ari 458  
(Pritsche/Kipper) 

2 Ca. 100 km 0,5 t 0,75 t 

Evum Motors aCar  
(Pritsche/Kipper) 

2 Ca. 70 km 1,0 t 1,0 t 

Alke ATX 330 2 bis 4 Ca. 60 km 1,1 ð 1,6 t 2,0 t 

Tabelle 20: Abgeleitete Ersetzungsszenarien: PKW, Hochdachkombi, PickUp und Kleintransporter 

Zeitpunkt Vollelektrische Reichweite Nutzlast Anhängelast 

Direkt 50 km < 1,1 t < 1,0 t 

Kurzfristig 

(2023) 
100 km ~ 1,2 t ~ 1,0 t  

Mittelfristig 

(2025) 
150 km > 1,2 t > 1,0 t 

Zusätzlich der hier dargestellten Szenarien werden weitere Einsatzspezifische Merkmale (Anzahl 

Sitzplätze, Stützlast, Aufbauart, Links-/Rechtslenker) der jeweiligen Fahrzeuge im Rahmen der Be-

trachtung beachtet. Diese befinden sich jeweils, sofern vorhanden, als Anmerkungen unter den 

Tabellen der Detailanalyse.   

Kennzeichenscharfe Betrachtung und Ableitung des Elektrifizierungspotentials 

Tabelle 21: Detailanalyse PKW (2 Fahrzeuge) 

2x PKW 
Einbauten 

/  

Aufbauten 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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Daihatsu  

(MZ-RI1064) 
5-Sitzer 

Leitung Grünbe-

reich/Winterdienst 
50 km - (1,0 t) 1,4 ṉ ṉ Direkt 

Suzuki SX4 

(MZ-RI1093) 
5-Sitzer Leitung 50 km - (1,0 t) 0,9 ṉ ṉ Direkt 

Die beiden Pkw der leitenden Mitarbeitenden wurden bislang mit Anhängekupplungen für Anhän-

gelasten bis ca. 1,0 t beschafft. Im Rahmen der Nachbesprechung des Arbeitstreffens wurde je-

doch festgestellt, dass diese sehr wenig bis gar nicht genutzt werden. Künftig wird eine Beschaf-

fung ohne Anhängekupplung angestrebt, da dies im Betrieb nicht notwendig ist und eine vollelekt-

rische Ersetzung erleichtert (sonst kurz- bis mittelfristig (2023 - 2025), da erst mit dem erwarteten 

Markthochlauf die geforderten Anhängelasten verfügbar werden).  

Beide Pkw sind direkt durch vollelektrische Pendants ersetzbar. 
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Tabelle 22: Detailanalyse Hochdachkombi (2 Fahrzeuge) 

2x Hochdach-

kombi 
Einbauten 

/  

Aufbauten 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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Fiat Doblo 

(MZ-295) 
5-Sitzer Friedhof 15 km - 0,5 ṉ ṉ Direkt 

VW Caddy 

(MZ-6094) 
2-Sitzer Werkstatt 50 km 1,0 0,6 ṉ X 

Kurzfristig  

(2023) 

(Wechsel) 
Der Hochdachkombi mit Einsatzzweck Friedhof kann direkt vollelektrisch ersetzt werden, da das 

Fahrprofil und die technischen Anforderungen des Fahrzeugs dafürsprechen. Der VW Caddy mit 

Einsatzzweck Werkstatt kann direkt durch ein vollelektrisches Kommunalfahrzeug (Wechsel der 

Fahrzeugklasse) ersetzt werden. Dies ist möglich, da alle zusätzlich relevanten Einsatzspezifischen 

Merkmale des Bestandsfahrzeugs (2 Sitze; 1,0 t Anhängelast; maximal 60 kg Stützlast; Kastenauf-

bau) durch am Markt verfügbare vollelektrische Kommunalfahrzeuge ausreichend erfüllt werden.  

Ein Hochdachkombi ist direkt durch ein vollelektrisches Pendant ersetzbar. Der weitere Hochdach-

kombi ist durch einen Wechsel zu einem vollelektrischen Kommunalfahrzeug kurzfristig (2023) 

ersetzbar.  

Tabelle 23: Detailanalyse Pickup (4 Fahrzeuge) 

4x Pickup 
Einbauten 

/  

Aufbauten 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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Fiat Strada 

(MZ-RI1074) 
5-Sitzer 

Grünbereich/Winter-

dienst 
15 km 0,9 1,1 ṉ X 

Kurzfristig  

(2023) 

(Wechsel) 
Fiat Strada 

(MZ-RI1083) 
2-Sitzer 

Grünbereich/Winter-

dienst 
50 km 

(1x im Quartal 

bis 100 km) 
0,9 1,1 X X 

Kurzfristig  

(2023) 

(Wechsel) 

Fiat Strada 

(MZ-RI1106) 
5-Sitzer Instandhaltung 

50 km 

(1x im Quartal 

bis 100 km) 

0,9 1,1 X X 

Kurzfristig  

(2023) 

(Wechsel) 

Fiat Strada 

(MZ-RI1109) 
2-Sitzer Grünbereich 50 km 0,9 1,1 ṉ X 

Kurzfristig  

(2023) 

(Wechsel) 

Die aktuellen Einsatzmöglichkeiten der vier Pickups wurden im Rahmen der Nachbesprechung des 

Arbeitstreffens als unzureichend identifiziert. Daher werden diese künftig durch alternative Fahr-

zeuge (Wechsel Fahrzeugklasse) ersetzt. Künftig werden zusätzliche Fahrzeugspezifika (zwei Sitze, 

Kippaufbau, bis 1,0 t Anhängelast, bis 70 kg Stützlast) benötigt. Diese zusätzlichen einsatzspezifi-

schen Merkmale können sehr gut durch am Markt verfügbare vollelektrische Kommunalfahrzeuge 

erfüllt werden und werden daher bei der Ableitung des Ersetzungszeitpunkts berücksichtigt.  

Zwei Pickups sind direkt durch vollelektrische Kommunalfahrzeuge ersetzbar (Wechsel der Fahr-

zeugklasse). Die übrigen beiden Pickups sind aufgrund von höheren Reichweiten nur kurzfristig 

(2023) ersetzbar. 
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Tabelle 24: Detailanalyse Kleintransporter (11 Fahrzeuge) 

11x Klein- 

transporter 
Einbauten 

/  

Aufbauten 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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DFSK KO 1H  

(MZ-RI1113) 
2-Sitzer Straßenreinigung 50 km - 1,2 ṉ X 

Kurzfristig 

(2023) 
DFSK KO 1H 

(MZ-RI1117) 
2-Sitzer Straßenreinigung 100 km - 1,2 X X 

Kurzfristig 

(2023) 

Mega E-Worker 

(MZ-RI1201)*  
2-Sitzer Straßenreinigung 15 km - 1,1 ṉ ṉ Direkt 

Piaggio Porter 

(MZ-278) 
2-Sitzer Grünbereich 50 km - 1,0 ṉ ṉ Direkt 

Piaggio Porter 

(MZ-8162) 
2-Sitzer Straßenreinigung 

100 km 

(<4x im Jahr bis 

150 km) 

- 0,7 X ṉ 
Mittelfristig 

(2025) 

Piaggio Porter 

(MZ-1077) 
2-Sitzer 

Grünbereich/Winter-

dienst 
50 km - 1,1 ṉ ṉ Direkt 

Piaggio Porter 

(MZ-RI1116) 
2-Sitzer Straßenreinigung 100 km - 1,1 X ṉ 

Kurzfristig 

(2023) 

Piaggio Porter 

(MZ-RI1118) 
2-Sitzer Straßenreinigung 

100 km 

(<4x im Jahr bis 

150 km) 

- 1,1 X ṉ 
Mittelfristig 

(2025) 

Piaggio Porter 

(MZ-RI1224) 
2-Sitzer Straßenreinigung 50 km - 1,1 ṉ ṉ Direkt 

Leiber 

(MZ-6093) 
2-Sitzer Friedhof 15 km - 1,0 ṉ ṉ Direkt 

Leiber 

(MZ-6656) 
2-Sitzer Friedhof 15 km 0,5 1,0 ṉ ṉ Direkt 

* vollelektrischer Antrieb 

Sieben Kleintransporter mit Einsatzzweck Straßenreinigung müssen bei ihrer Ersetzung als rechts-

gelenkte Fahrzeuge mit Kippaufbau beschafft werden. Des Weiteren muss ein Kleintransporter mit 

Einsatzzweck Friedhof eine Stützlast von bis zu 50 kg erfüllen. Die übrigen aufgeführten Fahrzeuge 

weisen keine weiteren notwendigen Spezifika auf, die bei einer Ersetzung beachtet werden müss-

ten. 

Sechs Kleintransporter (davon ist bereits ein Fahrzeug vollelektrisch) sind direkt durch vollelektri-

sche Kommunalfahrzeuge ersetzbar, drei weitere aufgrund von ihren geforderten Nutzlasten nur 

kurzfristig (2023). Die übrigen zwei Kleintransporter sind aufgrund von höheren Reichweiten nur 

langfristig (2025) ersetzbar. 
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TRANSPORTER (12 VON 70 FAHRZEUGEN) 

Es werden in diesem Abschnitt: 

¶ 12 Transporter (Friedhof, Grünbereich, Grünbereich/Instandhaltung, Instandhaltung, Win-

terdienst) analysiert.  

Annahmen zur Ersetzung durch vollelektrische Fahrzeuge  

Grundlage der abgeleiteten Szenarien (vgl. Tabelle 26) bilden die in Tabelle 25 aufgeführten 

exemplarische Fahrzeuge. Aus diesen wird eine aktuelle und generalisierte Marktlage für Transpor-

ter mit Pritschenaufbau abgeleitet. Gleichzeitig bilden Sie den Ausgangspunkt der zu erwartenden 

Marktentwicklung. Die künftige Entwicklung wird anhand aller am Markt verfügbaren und bereits 

angekündigten Modellen (Stand: Q2/2021) abgeleitet und zielt auf eine breite Verfügbarkeit, an-

stelle einzelner bereits verfügbarer Modelle, ab. So kann gewährleistet werden, dass getroffene 

Empfehlungen, obgleich sie auf konkreten Modellen beruhen, herstellerunspezifisch umsetzbar 

sind. Es ist mit einem raschen Marktwachstum zu rechnen, da vollelektrische Transporter als Kas-

tenwagen bereits gut am Markt verfügbar sind. 

Alle aufgeführten Ersetzungspotentiale wurden im Rahmen der Nachbesprechung des Arbeitster-

mins mit Vertretern des Bauhofs abgestimmt.  

Tabelle 25: Exemplarische vollelektrische Fahrzeuge: Transporter mit Pritschenaufbau 

Transporter (Pritsche) 
Anzahl 

Sitzplätze 

Vollelektrische 

Realreichweite 
Nutzlast Anhängelast 

Fiat eDucato 2 190 km 1,1 t - 2,0 t - 

Opel/I-See e-Movano 3 bis 7 120 km 0,7 t - 1,0 t - 

Maxus EV80 3 130 km 0,9 t 1,2 t 

Renault Master Z.E. 3 90 km 1,0 t - 1,6 t - 

 

Tabelle 26: Abgeleitete Ersetzungsszenarien: Transporter mit Pritschenaufbau 

Zeitpunkt Vollelektrische Reichweite Nutzlast Anhängelast 

Direkt 100 km < 1,0 t - 

Kurzfristig 

(2023) 
150 km ~ 2,0 t -  

Mittelfristig 

(2025) 
200 km > 2,0 t ~ 2,0 t 

Zusätzlich der hier dargestellten Szenarien werden weitere Einsatzspezifische Merkmale (Anzahl 

Sitzplätze, Stützlast) der jeweiligen Fahrzeuge im Rahmen der Betrachtung beachtet. Diese befin-

den sich jeweils, sofern vorhanden, als Anmerkungen unter den Tabellen der Detailanalyse.   



 

79 

Kennzeichenscharfe Betrachtung und Ableitung des Elektrifizierungspotentials 

Tabelle 27: Detailanalyse Transporter (12 Fahrzeuge) 

12x Transporter 
Einbauten 

/  

Aufbauten 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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Fiat Ducato 

(MZ-RI1000) 
2-Sitzer, 

Kipper 
Grünbereich 15 km - 2,0 ṉ X 

Kurzfristig 

(2023) 
Fiat Ducato 

(MZ-RI1078) 
2-Sitzer, 

Pritsche 
Grünbereich 

50 km 

(1x im Quartal 

bis 100 km) 
1,9 2,0 ṉ X 

Mittelfristig 

(2025) 

Ford Transit 

(MZ-RI1122) 

3-Sitzer, 

Kipper 

Grünbereich/Instand-

haltung 

50 km 

(2x im Monat 

bis 100 km; 

(<4x im Jahr bis 

150 km) 

- 2,2 X X 
Mittelfristig 

(2025) 

VW 

(MZ-6129) 

5-Sitzer, 

Pritsche 
Grünbereich 50 km 2,0 1,4 ṉ X 

Mittelfristig 

(2025) 

VW 

(MZ-6306) 

2-Sitzer, 

Pritsche 
Grünbereich 

50 km 

(<4x im Jahr bis 

200 km) 

- 0,8 X ṉ 
Mittelfristig 

(2025) 

VW 

(MZ-6312) 

2-Sitzer, 

Pritsche 
Grünbereich 

50 km 

(1x im Monat 

bis 100 km) 

1,9 1,0 ṉ X 
Mittelfristig 

(2025) 

VW 

(MZ-6345) 

2-Sitzer, 

Pritsche 
Grünbereich 

50 km 

(1x im Monat 

bis 100 km; 

(<4x im Jahr bis 

150 km) 

2,0 1,0 X X 
Mittelfristig 

(2025) 

VW 

(MZ-6463) 

2-Sitzer, 

Pritsche 
Grünbereich 

50 km 

(2x im Monat 

bis 100 km; 

(4x im Jahr bis 

150 km) 

- 0,8 X ṉ 
Kurzfristig 

(2023) 

VW 

(MZ-6566) 

2-Sitzer, 

Pritsche 
Winterdienst 15 km 2,0 1,0 ṉ X 

Mittelfristig 

(2025) 

VW 

(MZ-6623) 

2-Sitzer, 

Spriegel 
Instandhaltung 15 km 2,0 1,1 ṉ X 

Mittelfristig 

(2025) 

VW 

(MZ-RI1070) 

2-Sitzer, 

Pritsche 
Grünbereich 

50 km 

(2x im Monat 

bis 100 km) 

- 1,7 ṉ X 
Kurzfristig 

(2023) 

VW Doka 

(MZ-RI1103) 

6-Sitzer, 

Pritsche 
Friedhof 

50 km 

(2x im Monat 

bis 100 km) 

- 1,6 ṉ X 
Kurzfristig 

(2023) 

Aktuell besteht ein nur sehr geringes Angebot an vollelektrischen Transportern mit Pritschenaufbau 

am Markt. Ein Transporter (MZ-RI1078) benötigt bei Ersetzung eine Stützlast von 100 kg, bei den 

übrigen fünf Fahrzeugen sind 75 kg Stützlast ausreichend. Der einzig am Markt verfügbare Trans-

porter mit Pritschenaufbau und Anhängekupplung besitzt eine maximale Stützlast von 120 kg.  

Vier Transporter sind kurzfristig (2023) ersetzbar. Die übrigen acht sind aufgrund von hohen An-

hänge- und Nutzlasten nur mittelfristig (2025) ersetzbar. In jedem Falle ist der zu erwartete Markt-

hochlauf notwendig, da bislang zu wenige Transporter mit Pritschenaufbau, und noch weniger mit 

Anhängekupplung, am Markt vertreten sind. 

  



 

80 

SCHWERE TRANSPORTER (7 VON 70 FAHRZEUGEN) 

Es werden in diesem Abschnitt: 

¶ sieben Schwere Transporter (Instandhaltung, Transport, Schilder, Instandhaltung/Winter-

dienst) analysiert.  

Annahmen zur Ersetzung durch vollelektrische Fahrzeuge  

Aktuell bilden nur wenige Kleinserienfahrzeuge, Pilotprojekte und Anbieter von Umrüstfahrzeugen 

die Möglichkeit einer vollelektrischen Ersetzung der oben benannten Fahrzeugklassen. Die Bildung 

von Szenarien, gegründet aus verfügbaren Fahrzeugen am Markt, ist daher nicht möglich. Derzeit 

bilden diese Fahrzeuge keine sinnvolle Grundlage für eine vollelektrische Ersetzung (Gewicht, 

Preis, Einsatzzeit). 

Kennzeichenscharfe Betrachtung und Ableitung des Elektrifizierungspotentials 

Tabelle 28: Detailanalyse Schwere Transporter (7 Fahrzeuge) 

7x Schwere 

Transporter 
Einbauten 

/  

Aufbauten 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Aktuelle Elektrische Eignung 
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Iveco Doka 

(MZ-RI1085) 
7-Sitzer, 

Kipper 
Instandhaltung 50 km 2,3 5,0 ṉ X - 

Fuso Canter 

(MZ-RI1126) 
3-Sitzer, 

Hakenlift 
Transport 50 km - 4,4 ṉ X - 

Iveco 

(MZ-RI1086) 

3-Sitzer, 

Hakenlift 
Instandhaltung 50 km 2,1 3,7 ṉ X - 

VW 

(MZ-RI1091) 

5-Sitzer, 

Spriegel 
Schilder 50 km 1,9 3,5 ṉ X - 

Bokimobil 

(MZ-RI1075) 
2-Sitzer 

Instandhaltung/Win-

terdienst 
50 km - 3,0 ṉ X - 

Bokimobil 

(MZ-RI1076) 
2-Sitzer 

Instandhaltung/Win-

terdienst 
50 km - 3,0 ṉ X - 

MAN TGL 8.180 

(MZ-RI1107) 
7-Sitzer Transport 50 km 3,7 5,6 ṉ X - 

Alle schweren Transporter sind nach derzeitiger Marktlage nicht vollelektrisch ersetzbar. Umrüs-

tungen bieten eine erprobte, aber kostspielige, Variante zur vollelektrischen Ersetzung. Ein mögli-

cher Antrieb kann batterieelektrisch oder in Form von Wasserstoff realisiert werden. Projekt- und 

Erprobungsfahrzeuge etablierter Hersteller sollen regelmäßig und im Rahmen aller Einsatzbereiche 

des Bauhofs genutzt werden. 
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NUTZ-/SONDERFAHRZEUGE (32 VON 70 FAHRZEUGEN) 

Es werden in diesem Abschnitt: 

¶ elf Traktoren (Instandhaltung, Grünbereich, Grünbereich/Winterdienst) 

¶ sechs Bagger/Radlader (Allgemein, Friedhof, Grünbereich/Winterdienst) 

¶ vier Multifunktionsmaschinen (Grünbereich, Grünbereich/Winterdienst) 

¶ drei Unimog (Instandhaltung, Transport/Winterdienst) 

¶ drei Stapler (Allgemein) 

¶ zwei Kehrmaschinen (Straßenreinigung)  

¶ ein Frontmäher (Grünbereich) 

¶ ein Hubsteiger (Allgemein) 

¶ ein Teleskoplader (Instandhaltung) analysiert.  

Annahmen zur Ersetzung durch vollelektrische Fahrzeuge  

Eine Beschränkung der Fahrzeugspezifika auf vollelektrische Reichweite, Anhänge- und Nutzlast 

(vgl. Detailanalyse PKW bis Transporter) ist für eine Abschätzung des Ersetzungszeitpunkts für die 

oben benannten Fahrzeugklassen nicht zielführend. Daher wird in einem ersten Schritt pro Fahr-

zeugklasse ein Abriss der aktuellen Marktlage und -verfügbarkeit vollelektrischer Pendants in Form 

von Beispielfahrzeugen dargestellt. Dieser Überblick dient der Identifikation spezifischer Einsatz-

parameter, welche im zweiten Schritt mit den Bestandsfahrzeugen verglichen und bewertet wer-

den. Aus dieser Einschätzung wird das Substitutionspotential abgeleitet, welches zusätzlich zwi-

schen den Antriebsarten batterieelektrisch (BEV) und Wasserstoff (H2) unterschieden wird (ṉ = 

Ersetzung aktuell möglich, X = Ersetzung aktuell nicht möglich). Grundlegend sind meist nur wenige 

Hersteller und Akteure am Markt der vollelektrischen Nutz- und Sonderfahrzeuge vertreten. Pilot-

projekte und Erprobungsfahrzeuge sind vor einer Beschaffung immer zu testen, da Anforderungen 

aus realen Einsätzen von den hier dargestellten Daten abweichen können. 

Alle aufgeführten Ersetzungspotentiale wurden im Rahmen der Nachbesprechung des Arbeitster-

mins mit Vertretern des Bauhofs abgestimmt und verifiziert.  

Marktüberblick, Spezifische Anforderungen und Ableitung des Elektrifizierungspotential 

¶ elf Traktoren (Instandhaltung, Grünbereich, Grünbereich/Winterdienst) 

Aktuell werden am Markt nur Kleintraktoren weniger Hersteller angeboten. Größere Trakto-

ren hingegen werden derzeit von mehreren Herstellern in Form von Pilotprojekten deutsch-

landweit im Einsatz erprobt, wobei sich jedoch der Elektroantrieb für große Lasten als un-

geeignet darstellt. Vor allem das Eigengewicht der notwendigen (leistungsstarken) Batte-

rien behindern einen, zu konventionell angetriebenen Fahrzeugen, vergleichbaren Einsatz. 

Hierbei bilden Hybridlösungen (dieselelektrisch) die aktuell breitesten Einsatzmöglichkei-

ten ab. Die Nutzung wasserstoffbetriebener Traktoren wird bislang in Form von autonom 

fahrenden Landmaschinen in Zukunftsvisionen erdacht. 
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Tabelle 29: Exemplarische vollelektrische Fahrzeuge: Traktoren 

Traktoren Gewicht Leistung 
Betriebs-/ 

Ladezeit 

Verfügbar-

keit 

Fendt e100 Vario 4,0 t 

73/150 kW  
(Hydraulik)  
+ 50 kW  

(Fahrantrieb) 

5 h/1 h  
(22 kW Laden) 

2022 

Rigitrac SKE 40 electric 2,5 t 
40/ 64 kW 

(Peak) 
5 h/2 h  

(22 kW Laden) 
Vor- 

bestellbar 

Solectrac eUtility 2,0 t 

19 kW  
(Hydraulik)  
+ 30 kW  

(Fahrantrieb) 

5 h/5 h  
(8 kW Laden) 

2022 

Solectrac e70n 3,0 t 

37 kW  
(Hydraulik)  
+ 50 kW  

(Fahrantrieb) 

5 h/6 h  
(8 kW Laden) 

Vor- 

bestellbar 

Knegt 404 G2e (55 PS) 2,1 t 

11 kW  
(Hydraulik)  
+ 30 kW  

(Fahrantrieb) 

5 h/3 h  
(6 kW Laden) 

Verfügbar 

Weidemann 1160  

eHoftrac 
3,4 t 

9 kW  
(Hydraulik)  
+ 6,5 kW  
(Fahrantrieb) 

3,5 h/8 h  
Vor- 

bestellbar 
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Tabelle 30: Detailanalyse Traktoren (11 Fahrzeuge) 

11x Traktoren Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Verfügbarkeit 
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BEV H2 

Allradschlepper 

(MZ-RI1108) 
Grünbereich > 6,0 t 3,3 5,6 X X 

Allradschlepper 

(MZ-RI1104) 
Instandhaltung < 3,0 t 0,9 1,3 

Pilotprojekt 

(Mittelfristig) 
X 

New Holland 

(MZ-RI1119) 
Grünbereich > 6,0 t 4,9 7,8 X X 

New Holland 

(MZ-RI1081) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
< 3,0 t 1,2 1,9 

Pilotprojekt 

(ṉ) 
X 

New Holland 

(MZ-RI1079) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
> 4,0 t 2,1 3,0 

Pilotprojekt 
(Mittelfristig) 

X 

Holder 

(MZ-RI1065) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
< 3,0 t 1,4 1,4 

Pilotprojekt 

(ṉ) X 

Holder 

(MZ-RI1066) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
< 3,0 t 1,4 1,4 

Pilotprojekt 

(ṉ) X 

Iseki 

(MZ-RI1080) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
< 3,0 t 0,9 1,5 

Pilotprojekt 

(ṉ) X 

Kubota 

(MZ-RI1067) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
< 3,0 t 0,7 1,2 

Pilotprojekt 

(ṉ) X 

Kubota 

(MZ-RI1146) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
> 4,0 t 1,5 2,7 

Pilotprojekt 
(Mittelfristig) 

X 

New Holland 

(MZ-RI1096) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
> 4,0 t - 3,0 

Pilotprojekt 
(Mittelfristig) 

X 

Fünf Traktoren können in Form von Pilotprojekten direkt vollelektrisch ersetzt werden. Da-

für ist es notwendig, dass Hersteller aktiv angesprochen und vorab Testfahrzeuge für eine 

Erprobung von mindestens 3 Monaten bereitgestellt werden müssen. So kann ein adäqua-

ter Einsatz dieser Fahrzeuge, in Form eines vollelektrischen Ersatzes, am Bauhof sicherge-

stellt werden. Dieses Vorgehen kann für vier weitere Traktoren mittelfristig (2025) zu einer 

vollelektrischen Ersetzung führen. Bei der Ansprache der Hersteller ist auf einen ausrei-

chend leistungsfähigen Zapfwellenantrieb der künftigen Fahrzeuge zu achten. Zwei von elf 

Traktoren sind nicht für eine vollelektrische Ersetzung geeignet, da Fahrzeuge in dieser 

Größe in Verbindung mit Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Einsatzbereiche nicht 

zeitnah am Markt erwartet werden. Wasserstoffbetriebene Traktoren werden nicht zeitnah 

am Markt erwartet. 

¶ Sechs Bagger/Radlader (Allgemein, Friedhof, Grünbereich/Winterdienst) 

Aktuell bieten zahlreiche Hersteller vollelektrische Varianten an, so dass in der Klasse bis 

5,5 t bereits ein breites Angebot vorherrscht. Schwere Radlader werden aktuell als Pilotpro-

jekte deutschlandweit erprobt. Zusätzlich befindet sich ein 20,0 t - Bagger vom Hersteller 

JCB mit Wasserstoffantrieb aktuell in der Prototypenhase. 
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Tabelle 31: Exemplarische vollelektrische Fahrzeuge: Bagger/Radlader 

Bagger 
Schaufel- 

volumen 
Kipplast Betriebszeit 

Leistung 

Hubmotor 

Wacker Neuson WL20e 0,2 m³ 1,5 t 3,5 h 8,5 kW 

Schäffer 24e 0,5 m³ 1,9 t 5 h 9,7 kW 

Kramer 5055e 0,6 m³ 2,5 t 5 h 22 kW 

Volvo L25 Electric 0,9 m³ 3,3 t 8 h 32 kW 

 

Tabelle 32: Detailanalyse Bagger/Radlader (6 Fahrzeuge) 

6x Bagger/ 

Radlader 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Verfügbarkeit 
S

c
h
a
u
fe

l-

v
o
lu

m
e
n  

G
ra

b
ti
e
fe

 

K
ip

p
la

s
t 

BEV H2 

Hansa 

(MZ-RI1090) 
Allgemein 

Keine  

Daten 
7,0 m 2,8 t X X 

JCB (Kette) 

(-) 

Grünbereich/Winter-

dienst 

Keine  

Daten 
2,5 m 

Keine  

Daten 
X X 

Schaeff SKL 823 

(-) 
Allgemein, Radlader 1,0 m³ 

Keine  

Daten 
3,4 t 

Pilotprojekt 

(ṉ) 
X 

Mustang AL 306 

(MZ-RI____) 
Allgemein, Radlader 0,5 m³ 

Keine  

Daten 
2,5 t 

Pilotprojekt 

(ṉ) 
X 

Schäffer 

(-) 
Friedhof, Radlader 0,5 m³ 

Keine  

Daten 

Keine  

Daten 

Pilotprojekt 

(ṉ) 
X 

Wacker Neuson 

(-) 
Allgemein, Radlader 1,5 m³ 

Keine  

Daten 

Keine  

Daten 

Pilotprojekt 

(ṉ) 
X 

Vier Bagger können in Form von Pilotprojekten direkt vollelektrisch ersetzt werden. Dafür 

ist es notwendig, dass Hersteller aktiv angesprochen und vorab Testfahrzeuge für eine Er-

probung von mindestens 3 Monaten bereitgestellt werden müssen. So kann ein adäquater 

Einsatz dieser Fahrzeuge, in Form eines vollelektrischen Ersatzes, am Bauhof sichergestellt 

werden. Vor allem für ein Ersatzfahrzeug des Baggers auf dem Friedhofsgelände ist auf 

eine hohe Betriebszeit der künftig vollelektrischen Variante zu achten (zeitkritische Arbei-

ten). Zwei von sechs Fahrzeugen sind nicht für eine vollelektrische Ersetzung geeignet, da 

Fahrzeuge in dieser Größe in Verbindung mit Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Ein-

satzbereiche nicht zeitnah am Markt erwartet werden. Wasserstoffbetriebene Bagger sind 

nicht zeitnah am Markt zu erwarten. 

¶ vier Multifunktionsmaschinen (Grünbereich, Grünbereich/Winterdienst) 

Die aufgeführten Fahrzeuge fallen grundlegend in den Bereich der Kommunalfahrzeuge 

(vgl. Abbildung 27 und Abbildung 28), werden aber am Bauhof ähnlich wie Traktoren ge-

nutzt und besitzen ein hydraulisch knickgelenktes 4-Rad-Chassis. Am Markt ist vom selben 

Hersteller bereits eine vollelektrische Variante erhältlich, welche Grundlegend die gleichen 

Anforderungen und Einsätze erfüllen kann wie konventionell betriebene Fahrzeuge. Da die 

aufgeführten Fahrzeuge nicht wie typisch als Kehrmaschinen eingesetzt werden, sondern 

aufgrund des Geräteträgers, und teilweise mit Anhänger, als Allround-Fahrzeug (Anmerkung 

aus Gespräch mit Vertretern des Bauhofs) bewegt werden, ist eine konkrete Ableitung von 
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vollelektrischen Varianten nur schwer darstellbar (saisonal sowie spontan wechselnde An-

forderungen und Betriebszeiten). 

Tabelle 33: Exemplarische vollelektrische Fahrzeuge: Multifunktionsmaschinen  

Multifunktionsmaschine 
Reichweite/  

Einsatzzeit 
Lenkung 

Anhänge-

last 

Nutz-

last 

Hako Citymaster 1650 

ZE 
< 9 h 

knickgelenktes 4-

Rad-Chassis 
- 1,4 t 

Elion M (65) 255 km Vorderradlenkung 1,7 t 1,3 t 

Meili BEAT.e 200 km/8 h  
Vorder- und Hin-

terradlenkung 
- 3,1 t 

Tabelle 34: Detailanalyse Multifunktionsmaschinen (4 Fahrzeuge) 

4x  

Multifunktions-

maschinen 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Verfügbarkeit 
G

e
rä

-

te
a
u
f-

n
a
h
m

e  

A
n
h
ä
n
g
e
-

la
s
t 

N
u
tz

la
s
t 

BEV H2 

Hako 1650 

(MZ-RI1125) 
Grünbereich Vorn 1,7 2,4 

Mittelfristig 
(2025) 

X 

Hako Citymaster 

(MZ-RI1115) 

Grünbereich/Winter-

dienst 
Vorn - 1,6 

Mittelfristig 
(2025) 

X 

Hako Citymaster 

(MZ-RI1123) 
Grünbereich Vorn 1,5 1,5 

Mittelfristig 
(2025) 

X 

Hako Citymaster 

(-) 
Grünbereich Vorn - 1,6 

Mittelfristig 
(2025) 

X 

Alle vier Multifunktionsmaschinen sind mittelfristig (2025) ersetzbar. Das Angebot an voll-

elektrischen Kommunalfahrzeugen mit Geräteträger (vorn) wird im Markthochlauf weiter 

ansteigen. Auch geforderte Nutzlasten werden diese künftig erfüllen. Weil die Bestands-

fahrzeuge ausschließlich für Transportzwecke und als Zugfahrzeug eingesetzt werden, ist 

ein Fahrzeug und Herstellerwechsel zu prüfen. Wasserstoffbetriebene Varianten werden 

nicht zeitnah am Markt erwartet 

¶ drei Unimog (Instandhaltung, Transport/Winterdienst) 

Bisher befinden sich keine vergleichbaren Fahrzeuge am Markt oder wurden angekündigt. 

Die in Abbildung 27 vorgestellten vollelektrischen Kommunalfahrzeuge bilden keine Mög-

lichkeit zur Ersetzung ab, da diese wesentlich geringere Anhänge- und Nutzlasten aufwei-

sen (Faktor x2 bis x4). In naher Zukunft ist mit keiner vollelektrischen Alternative am Markt 

zu rechnen. Alsbald batterieelektrische oder wasserstoffangetriebene LKW, welche sich ak-

tuell in der Prototypen- und Erprobungsphase befinden, breit am Markt verfügbar sind, wer-

den Unimog-Modelle adaptiert (bspw. durch erhöhte Nutzlasten oder leistungsfähige Gerä-

teträger). 
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Tabelle 35: Exemplarische vollelektrische Fahrzeuge: Unimog 

Unimog Leistung 
Anhänge-

last 
Nutzlast 

Transport-

fläche 

Keine Fahrzeuge am Markt verfügbar 

Tabelle 36: Detailanalyse Unimog (3 Fahrzeuge) 

3x Unimog Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Verfügbarkeit 

G
e
w

ic
h
t  

A
n
h
ä
n
g
e
-

la
s
t 

N
u
tz

la
s
t  

BEV H2 

U 1400 

(MZ-RI-1095) 
Transport/Winterdienst 5,3 t - 4,4 X X 

U 1450 

(MZ-RI1114) 
Transport/Winterdienst 5,5 t 4,4 4,4 X X 

U 400 

(MZ-RI1088) 
Instandhaltung 4,6 t 6,7 7,0 X X 

Kein Unimog ist nach derzeitiger und zeitnaher Marktlage vollelektrisch ersetzbar. Erst 

durch den Markthochlauf vollelektrischer LKW und schwerer Nutzfahrzeuge, mittels batte-

rieelektrischem Antrieb oder mittels Wasserstoffantrieb, kann darauffolgend mit einem 

grundlegenden Angebot an ähnlich einsetzbaren Fahrzeugen gerechnet werden. 

¶ drei Stapler (Allgemein) 

Der Markthochlauf vollelektrischer Stapler ist bereits vollzogen. Zahlreiche Hersteller bie-

ten 1:1 Varianten zu bekannten Treibgas- oder Dieselmodellen an. Auch am Bauhof wird 

bereits ein Stapler vollelektrisch im täglichen Betrieb eingesetzt. 

Tabelle 37: Exemplarische vollelektrische Fahrzeuge: Stapler 

Stapler Gewicht Tragfähigkeit Hubhöhe 
Betriebs-/  

Ladezeit 

Jungheinrich EFG 320 3,3 t 2,0 t 7,0 m 5 h/1,5 h  

Jungheinrich EFK 535 5,8 t 5,0 t 7,2 m 5 h/1,5 h  

Clark GEX 50 7,9 t 5,0 t 7,0 m 5 h/   
Keine Daten 
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Tabelle 38: Detailanalyse Stapler (3 Fahrzeuge) 

2x  

Kehrmaschinen 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Verfügbarkeit 

G
e
w

ic
h
t  

T
ra

g
fä

-

h
ig

k
e
it 

H
u

b
h
ö
h
e
  

BEV H2 

Stapler 

(MZ-244) 
Allgemein 

Keine  

Daten 

Keine  

Daten 

Keine  

Daten 
ṉ X 

Hochhubwagen 

(-)*  
Allgemein 

Keine  

Daten 

Keine  

Daten 

Keine  

Daten 
ṉ X 

Still 

(-) 
Allgemein 

Keine  

Daten 

Keine  

Daten 

Keine  

Daten 
ṉ X 

* vollelektrischer Antrieb 

Ein Stapler (Hochhubwagen) ist bereits als vollelektrische Variante im Einsatz. Im Rahmen 

der Nachbesprechung des Arbeitstreffens wurden vollelektrische Stapler vorgestellt und als 

tauglich befunden. Somit sind alle Stapler des Bauhofs direkt vollelektrisch ersetzbar. Aus 

diesem Grund wurde auf eine Weitere Ermittlung der Kenndaten der Bestandsfahrzeuge 

verzichtet. 

¶ Zwei Kehrmaschinen (Straßenreinigung) 

Aktuell befinden sich knapp 10 vollelektrische Modelle verschiedener Größen diverser Her-

steller am Markt, darunter eine Wasserstoff-Variante. Im kommunalen Einsatz haben sich 

diese Fahrzeuge bereits bewiesen und sind auch international im Einsatz. Eine durch-

schnittliche vollelektrische Kehrmaschine weist sieben Stunden Betriebszeit, sechs Stun-

den Ladezeit und Lautstärkepegel von ca. 80 dB auf. 

Tabelle 39: Exemplarische vollelektrische Fahrzeuge: Kehrmaschinen 

Kehrmaschinen Kehrbreite Wassertank Betriebszeit Lautstärke 

Green Machines 500ze 
(als Wasserstoffantrieb erhältlich) 

1,9 m 200 l <7 h 74 dB 

Dulevo D.Zero² 3,2 m 420 l <8 h 65 dB 

Ravo 5 eSeries 3,4 m 600 l <8 h 93 dB 

Tabelle 40: Detailanalyse Kehrmaschinen (2 Fahrzeuge) 

2x  

Kehrmaschinen 
Einsatzzweck 

Notwendige Spezifika Verfügbarkeit 

G
e
w

ic
h
t  

K
e
h
r-

b
re

it
e
 

W
a
s
s
e
r-

ta
n
k
  

BEV H2 

Ravo 540 

(MZ-RI1071) 
Straßenreinigung 7,1 2,0 m 600 l ṉ 

Mittelfristig 

(2025) 

Urban-Sweeper 

S2  

(MZ-RI1099) 

Straßenreinigung 2,4 1,2 m 200 l ṉ 
Mittelfristig 

(2025) 

Beide Kehrmaschinen sind nach derzeitiger Marktlage direkt vollelektrisch ersetzbar. Mo-

delle mit Wasserstoffantrieb werden mittelfristig (2025) erwartet. In jedem Falle sollten 
























































































































































